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Gesetzsammlung
das Fürstenthum R Aelterer Linie.

(Ausgegeben am in. ' 1884.)

1. Laudtagsabschied für den sechsten ordentlichen Landtag.

Wir Heinrich der Zwei und„Jwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc. c. c.
urkunden und sügen hiermit zu wissen:

Am Schlusse des von Uns einberufrnen sechsten ordentlichen Landtages geben Wir
in Gemäßheit der Bestimmung im §. 85 der Verfassungsurkunde dem Landtage Unsere
Erklärung bezüglich der stattgehabten Berathungen in Folgendem kund:

I. Die Vorlagen an den Landtag anlangend,
A. so haben bereits Erledigung gefunden

1. durch Entgegennahme der Erklärungen des Landtags die Vorlagen betreffs

u. der von Uns vorbhaltenen nachträglichen zustimmung des unndi zu derauf Grund des §. Verfassungsgesetzesvom 28. März 1867 vor-
läufig crlassenen sndehli Verordnung * 4. Mänz 1 zurAusführung des Reichsgesetzeg vom 18. Juli 1881, betrelIs die Ab.
ä#nderung der Gewerbeordnung —welche Zustimmung vom Landtage ertheilt
worden ist,

4 der zur Prüfung vorgelegten Landeskasse-Rechnungen auf die Jahre 1879,
1880 und 1881, rücksichtlich deren im Einverständnisse mit dem Landtage
auf Grund des §. 71 der Verfassungsurkunde die Justifikation ertheilt
worden ist;

4de Staatshaushalt-Etats auf die Jahre 1833. 1884 und 1885 und der
damit zusammenhängenden besonderen Postulate
der Gewährung von Besoldungszulagen an grüäise Beamte und Beamten=
kategorien;
 der Dotirung einer weiteren Steueraufseherstelle;

der Bewilligung der Mittel zur Vergütung der bei dem Steneramte zu
Zeulenroda erforderlichen Dienerfunktionen;

 ——
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h.

—F—

n.

 der Erwerbung eines Raumes zur Erweiterung desbiesigen Gerichtsgebaudes;

k der Vorlage wegen Errichtung eines Gewerbeschiedegencheder Erhöhung der Besoldungen einiger Staatsbeamder Erhöhung der Besoldung des Ansennch ahne bersleuerkoutroleurs
Aner in Schleiz,

. des Beitrags % Fürstenthmms Reuß Aelt. 9. zu den Kosten der Inven-

tarisirung der KunstdenkmälerThüring ens;
der Erhohung der Besoldungen einiger Veainten der Generalinspektion des
Thüringischen Zoll- und Handels-Vereins in Erfurt;
der Errichtung eines Amtögerichtsgebäudes in Vurgt

2. durch den in Uebereinstimmung mit den Erklärungen und Anträgen des Land-
tages erfolglen Erlaß

u.

e

K

des Gesetzes vom 22. Dezember 1882, eine Abänderung von F. 53 des
Gesetzes vom 8. August 1870 über die Einkommensteuer betreffend:

4 des Gesetzes vom 23. Dezember 1882, die Einführung einer Abgabe für
gemeinnühige Zwecke im Interesse des Feuerlöschweseno und der Feuersicherheit
betreffend;
des Gesetzes vom 2. Januar 1883, eine Abänderung der allgemeinen
Brandverhütungs- und Löschordnung betreffend;

 des Gesetzes vom 3. Januar 1883, die Vollstreckung von Entscheidungen
und Versügungen von Verwaltungsbehörden anderer deutscher Vundesstaaten
und des deutschen Reichs und die Zwangsvollstreckung wegen Geldleistungen
an öffenlliche Kassen in anderen deutschen Bundesstaaten und des deutschen
Neichs im Verwaltungswege betreffend:
des Gesetzes vom 27. Jannar 1883, eine Aenderung deo auf die Tage-
gelder, Nachtquarlier- und Transporkkosten der aus Staalsmilteln Besoldung
oder Vergütung empfangenden Beamten und der Notare bei Dienstreisen
bezüglichen Gesezes vom 11. Dezember 1880 betreffend;
des Geseheso vom 20. Februar 1883, einige Bestimmungen in Bezug auf
das Verfahren in nichtstreitigen Rechtssachen betreffend;
des Gesehes vom 21. Febrnar 1883, eine Nachtragsbestimmung zu dem Gesetze
vom 25. Januar 1671 über die Bildung eineo Landesausschussees betreffend;

. des Gesehes vom 2. März 1883, das disciplinarische Verfahren gegen Lehrer
an öffentlichen Lehranstaltenbetrefiend;
des Gesetzes vom 3. März 1883, einige Abäuderungen an dem über die
Verhällnisse der Civilstaatsdiener unter dem 2. April 1860 ergangenen.
Gesebe betreffend;
des Gesetzes vom 1. März 1883, verschiedene seither von Geistlichen,
Kirchendienern und Kirchkassen bezogene Gebühren und Abgaben betreffend;
 de Gesetzes vom 8. Dezember 1883, einen Nachtrag zum Gesetz vom

1. März 1883 wegen verschiedener seither von Geistlichen, Kirchendienern
und Kirchkassen bezogener Gebühren und Abgaben betreffend;
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3. durch die Publikation der der Zustimmung des Landtags unlerbreiteten Be-
stimmungen des neuen Statuts des Vereins für gegenseitige Brandversicherung
in den Ortschaften des platten Landes —, welche mit Berücksichtigung der vom

Landtag zu diesen s— beantragten und von Uns genehmigten Ab-änderungen erfolgti
3. während rücksichtlich 14 „Vorlagen noch weitere Verfügungen erforderlich sind,

nämlich in Bezug auf die Gesetze
u. die Errichtung einer neuen Behörde für die in erster Instanz auszunbende

staatliche Beaussichtigung der städtischen Gemmeindeverwaltung betreffeud;gewisse Abänderuugen derGemeindeordnung om25. Januar 1871 betreffend;
Fn Auoführungsbestimmungen zu dem eine weitere #benden#ng der Reichoge-

werbeordnung enthaltenden Reichsgesetze vom 1. Juli 1883 und zu einzelnen
davon nicht berührten Vorschriften der Reichsgewerbeordnung betreffend;
einige Bestimmungen in Bezug auf die Führung der Vormundschaft über
Minderjährige und andere Pflegebefohlene betreffend;
die Abänderung der Beilage &amp; zu S. 19 desGeseheo vom 24. April 1867
über die Wahl der Abgeordneten zu den künftigen Landtagen betreffend;
einen Nachtrag zum Gesehe vom 23. Dezember 1882, die Einführung einer
Abgabe für gemeinnützige Zwecke im Inkeresse des Feuerlöschwesens und der
Fenersicherheit betreffend;

 einen Nachtrag zu dem Gesetze vom 27. März 1368 über die Pensionirung
der in Ruhestand tretenden Geistlichen, Schullehrer und Kirchendiener betreffend.

ß Gesetze werden — beziehentlich mit den vom Landtage beantraglen, vonUns # Abänderungen und Zusähen — publicirt werden.

.Anträge auf Petitionen anlangend,
so hat der bei der Berathung der Petition des Gemeindevorstandes von Greiz um Ge-
währung eines Zuschusses zu den Kosten des dasigrn slädtischen Gymnasiums geftellte Antrag
des Landlags durch die mit Unserer Genehmigung erfolgte Einstellung eines solchen im

Staatshaughalt-(lat für die gegenwärtige Finanzperiode Erledigung gesunden.

SeS

-i

EI

Wir versichern Unsern getreuen Landtag Unserer Huld und Gnade und haben
zur Bekundung des Vorstehenden den gegenwärtigen

Landtagsabschied
ausferligen lassen und nach Beidrückung Uuseres Fürstlichen Insiegels Höchsleigenhändig

ollzogen.
Gegeben Neue Burg zu Greiz, am 24. Dezember 1883.

(L. S.) Heiurich XXII.
Faber.

1



2. Gesetz vom 31. Dezember 1883,
einen Nachtrag zu dem Gesetze vom 27. März 1868 über die Pensionirung

der in Ruhestand tretenden Geistlichen, Schullehrer und Kirchendiener
betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Jwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2. 2c.

haben eine Abänderung des §. 3 alin. b des Gesetzes vom 27. März 13868, die
Pensionirung der in Ruhestand tretenden Geistlichen, Schullehrer und Kirchendiener be-
treffend, beschlossen und verordnen mit Zustimmung des Landtags, was folgt:

Einziger Paragraph.
Die in §. 3 alin. b des Gesetzes vom 27. März 1868, die Pensionirung der

in Ruhestand trelenden Geistlichen, Schullehrer und Kirchendiener betreffend, den Geist-
lichen und Kandidaten des geistlichen Ministeriums, welche in ein durch Emeritirung er-
ledigtes geistliches Amt mit einem Jahreseinkommen von 500 Thalern und darüber ein.
treten, für die ersten drei Jahre der Amtsführung auferlegien jährlichen Beiträge zum
Pensionssonds kommen künftig dann in Wegfall, wenn das mit dem betreffenden geistlichen
Amte verbundene Jahreseinkommen an sich schon mehr nicht als 2500 Mark auswacht,
im Uebrigen in soweit als durch Leistung des in der augeführlten Gesetzesstelle vorge-
schriebenen jährlichen Beitrags das Jahreseinkommen einer geistlichen Stelle unter den
Betrag von 2500 Mark herabsinken würde.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und Unser Fürst-
liches Iusiegel beidrücken lassen.

Gegeben Greiz, den 31. Dezember 1883.

(L. S.) Heinrich XXII.
Faber.



3. Gesetz vom 31. Dezenber 1883,die Abänderung der Beilage zu §. 19 des Gesetzes vom 24. April 1867
über die Wahl der Abgeordneten zu den künftigen Laudtagen betreffend.

Wir Heinrich der Jwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie sonveräuer Fürst Reuß, Graf und % von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.
haben aus Anlaß der durch die letzte Volkszählung festgestellten Veränderungen in der
Bevölkerungsziffer der einzelnen Ortschaften des Landes und der stattgehabten Neubildung
eines 7. Stadtbezirko in der Stadt Greiz eine Abänderung der Beilage A zu §F. 19 de
Gesetzes vom 24. April 1867, die Wahl der Abgeordneten zu den künstigen bandtagen
betreffend, beschlossen und verordnen mit Zustimmung des Landtags, was folgt:

Einziger Paragraph.
An Stelle der hiermit aufgehobenen Beilage A zu 8. 19 des Gesebes vom

24. April 1867, die Wahl der Abgeordneten zu den künftigen Landtagen betreffend, trit!
als neue Beilage A desselben Paragraphen der Inhalt der gegenwärtigem Gesetze beige-
sügten Anlage A

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhäudig vollzogen und Unser Fürst-
liches Insiegel beisügen lassen.

Gegeben Greiz, den 31. Dezember 1883.
L. 8 Heinrich XXII.

v. Geldern-Crispendorf
#. 0.

A.
Wahlbezirke.

a#. stäbtiscge Wab##b###ii

##lt .«
HFSHM AmsangdesDapkdesltse-. MMMMMHSW
Js- zahl.

l. Greiz. I., 2. und 6. Stadtbezirk. Außerdem die Fürstl. 6891 Der Gemeindevor=
Ner Burg und das Marstallgebände stand zu Grrig.

II. Grriz 3., 4., 5. und 7. Stodibezirk. Außerdem das Fürstl.
4 Schloß ebst Schloßberg, die zum Obker- a#70 Derselbe
#e aGusigamtenrShenenGebäude(halais. « rselbe.chengeb ..

l"-Ztulknkoda.6amanltchc t 7277 Der Gemeindevor-
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Nr.desWahloczirks Distrikt. Ortschaften. Einwohner=
zahl. Wahlbehörde.

— * Herrschaft
Greig.

Harrschaft
Burg.

Fraureuth, Ober- und Unter-Reudnib, die Bezirke der

rommunalislen *mm— Ober-Reudnitz uUnker-Reudnit, Kahmer, Gottesgrün, Mohlsdo
Herrmannsgrün. icum Föru- Untergreizer u
haus nebst Kalkhülie gehörigen ude,des rlnnt ihergueemannsgrün, der der excommu-

— in er uns Untr-ger.Walterodorf, Irchwih mit St. Adelheid, Reins-dorf,. —33 — und Settendorf

Pohlitz, Daa — das Forsthaus Hein-richsgrün, Alt= und Neugommla, Naitschau,ertengrün, Zonbeuo „Dohlitz, Nischawath,
. euhemodokf Tschirma, Wildetaube,Aligerusdorb,
unzgig,dasFürstl.KammergutLunzig, Kühdorf,

Hainsberg, Kauern, Hohenölsen, 8 28 l des
exconimunalisirten Rillerguteo Hohenolsen Reuß.
Anth., Neudörfel, Mehla, Brückla, Hain

a — Fürstl. KammergutGrochlitz, Untergrochlitz,—. Nothenthal,
Dölau, das Fürfsll. Kammergut , Sachs-wit, Eauriengt, Cossengrün, Schönban Frbbeegrün, Eubenberg, Vornsgrän, der 2%seeti Rittergutes Bernegrün, 5
chau, Ammsgrün, Büna, Schönbrunn,

Se Polwib, *2GablauLeiningen,
Molhen, Pahnstangen, Neundori, Möschlit, äuenl.Burgkhammer mit Isabellengrün, SchlohB

das Fürsil. Kammergut Vrl, das dit
Isabellengrün, Erispendorf, der
excommunsalsitted Rilterautes Erspendon,
Dörflas, der Begzirk des Stacrsn Rliter=
gutes Dörflas, Genennebor, Grochwitz, Mönch-grn, Rempiendorf, Fiesen PeseSoppothen, Roppash

83546

7667

7169

5062

Fürstl. Landraths-
amt zu Greiz.

dasselbe.

dasselbe.

dasselbe.



4. S# . N. # vom 1. Jannar 1884,
die Beneh der Rechte einer mildenStiftung an die in Greiz begründete

„Kaiserstiftung“ betreffend.

Mittelst Höchstlandesherrlicher Signakur vom 17. November vorigen Jahres sind
der in Greiz begründeten „Kaiserstiftung“ die Rechte einer milden Stiftung verliehen
worden.

Dieß wird andurch zur öffemlichen Kenntniß gebracht.
Greiz, am 4. Januar 1884.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Geldern. Crispendorf

i. V.

C. Perthes.





Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

"2.
(Ausgegeben am 5. Februar 1834.)

I. Gesetz vom 7. Jannar 1884,

die Errichtung einer neuen Behörde für die in erster Instanz zeziendestaatliche Beaufsichtigung städtischer Gemeindeverwaltungbe

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie sonveräner Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. #c. #c.
verordnen zu dem Zwecke, um einem in Folge der weiteren Entwickelung der Landes-
gesegebung auf dem Verwaltungsgebiete, besonders aber durrchnene reichsgesetzliche Be-
stimmungen. hervorgetretenen Bedürfnisse nach der Einrichtung einer Staatsbehörde zu ge-
nngen, welche unter Oberaussicht Unserer Landeregierung die nächsie Aussicht über die
Verwaltung der Gemeindrangelegenheiten in den Städten mitl Einschluß der Ortspolizei
auszuüben hat, unter Zustimmung des Landtagre das Folgende:

Ecs wird eine neuc Staatsbehörde errichtet, welche nach Maßgabe Anndesrechtlicher
Normen die Befugniß und Obliegenheit hat, unter Oberaussicht Unserer Landeoregierung
die nächste Aussicht über städtische Gemeindeverwaltung mit Einschluß der Ortspolizei
auszunben.

Diese neue Behörde führt die Bezeichunng „Aussichtsbehörde über städtische Ge-
meindeverwaltung"“.

8. 2.
Vorsland dieser Behörde ist ein darh Landesherrliche Ernennung zu bestimmender

juristisch Aualifieirter Beamter, in der Reg#el ein Milglied der LandeoregierungFurgewisse durch landesrechtliche Vorschristen näher zu bezeichnende n-
gegenstände und Entscheidungen kritt eine collegiale Zusammensetzung dieser Behörde ein.

Zu diesem Zwecke werden noch zwei juristisch grbildete Milglieder der Behorde
und für Fälle der Behinderung der Mitglieder noch zwei juristisch gebildete Stellvertreter
derselben je auf drei Jahre durch Landeeherrliche Entschließung ernannt.

Die ernannten Mitglieder beziehentlich deren Siellvertreter haben auf Einladung
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des Vorstandes mit diesem und unter dessen Vorsitze zu collegialer Berathung und Be-
schlußfassung zusammenzutreten, beziehentlich auf schriftlichem Wege zusammenzuwirken.

Die Ausfertigungen der Behörde vollzeht lediglich der Vorstand.
Der Vorstand der Aufsichtsbehörde ir städtische Gemeindeverwaltung hat als

solcher deren Collegialmitgliedern gegenüber, soweit dieselben in dieser Eigenschaft lhätig
zu sein haben, dieselbe Stellung, wie die Vorsitzenden anderer Collegialbehörden zu deren
Mitgliedern, in Bezug auf das bei der Behörde beschäftigte Hülfspersonal die mit der
allgemeinen Dienstaufsicht eines richterlichen Aussichtsbeamten verknüpsten Berechtigungen.

Dem Vorstande der Behörde steht auch die Befugniß zu, zur Aufrechterhaltung
der Ordnung= bei den vor der Behörde schriftlich oder mündlich stattfindenden Verhand-
lungen, zur Sicherung des verschristtwähigen Ganges dee Verfahrens, sowie zur Ahndung
die amiliche Autorität der Behorde, des Vorstandes oder der Geltegialmitglieder ver-lebender Ungebührnisse oder Vergehungen, welche in schriftlichen Eingaben oder bei Ge-
legenheit mündlicher Verhandlungen sich äußern,Ordnungsstrafen bis zum Betrage von
25 Mark oder bis zu drei Tagen Haft zu versügen.

Dieselben sind ohne Weiteres vollstreckbar.

Das für die gedachte Behörde erforderliche Büreau= und sonstige Hülfspersonal
wird derselben durch Anordnung Unserer Landesregierung zugewiesen

Von derselben werden auch die dem Vorstande, den Mitgliedern und dem Hülfs-
personale der Behörde elwa zu bewilligenden Remunerationen und sonstigen Vergütungen
bestimmt, wie die außerdem zu Ausführung dieses Gesetzes nothwendig erscheinenden An-
ordnungen erlassen.

S. 5.
Der Zeitpunkt, zu welchem dieses Geseh in Wirksamkeit tritt, wird durch Regier-

ungsverordnung festgesetzt.

Urkundlich haben Wir dieses Gese Höchsteigenhändig vollzogen und Unser Fürst-
liches Znsiegel beidrücken lassen.

Gegeben Greiz, den 7. Januar 1884.

(I. S.) Heinrich XXII.
v. Geldern-Crispendorf.

6. Regl aA##.. 4 vom 21. Jannar 1884,
ein mit den betheiligten Königlich SachsischenMinisterien getroffenes Ueber-
einkommen wegen Gewährung gegenseitiger Rechtshülse in Verwaltungssachen

betreffend.

Nachdem mit den betheiligten Königlich Sãchfischen Ministerien von Firsllicher
Lnndeercgierun ein Uebereinkommen wegen Gewährung gegenseitiger Rechtshülfe in Ver-
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waltungssachen gekroffen worden ist, demzufolge gegen diesseitige Zusicherung vollstäudigerReciprocit
l.

die Bezirkssteuereinnahmen und die mit der Verwaltungsvollstreckungebefugniß usge ·
statteten Gemeindebehörden im Königreiche Sachsen durch das Königlich SächsischeFinanz=
Ministerium Anweisung dahin erhalten haben, daß sie den an sie gelangenden, auf Bei-
treibung von Staatsabgaben gerichteten Requisitionen von Behörden des Fürstenthums
Reuß Aelterer Linie ohne Weiteres nachzugehen haben, während

die dem Ressort des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern angehörigen, mit
Vollstreckungsbesugnissen in Verwaltungssachen versehenen Behörden erster Instauz ange-
wiesen sind, innerhalb des Kreises ihrer Zuständigkeit nach Maßgabe der über die Zwangs-
vollstreckung in Verwaltungssachen im Königreiche Sachsen geltenden allgemeinen Be-
stimmungen den auf Beitreibung rückständiger Geld= und sonstiger Leistungen in Verwal-
tungssachen, sowie auf Vollstreckung rechtskräftiger, von den dazu zuständigen Verwallungs-
behörden des Hürstenthums erlassener Strafverfügungen gerichteten Requisitionen hier-
ländischer Behörden insoweit ohne Weiteres zu entsprechen, als nicht gesetzlicheBestinnnungen
entgegenstehen oder sonst im einzelnen Falle besondere Bedenken obwalten, wird die
hiermit zur Kenntniß der hierländischen Behörden und Verwaltungen öffentlicher Kassen
sowie aller sonst Betheiligten ebenso gebracht, wie

III.
daß das Fürstliche Landrathsamt, sowie die Gemeindevorstände der Stärdte Greiz und
Zeulenroda Seiten der unterzeichneten Fürstlichen Landesregierung die Anweisung erhalten
haben, von jetzt ab den Reguisitionen Königlich Sächsischer Behörden auf Leistung der
Rechtshülfe in Verwaltungssachen in dem sich nach den vorstehends unter Ziffer 1 und Il
ausgedrückten Anordnungen der genannten KöniglichSächsischen Ministerien bestimmenden
Umfange innerhalb des Bereichs ihrer örtlichen Zuständigkeit in Gemäßheit der über die
Zwangsvollstreckung in Verwaltungssachen bestehenden landesrechtlichen Vorschriften (vergl.§§. 1 und 2 des Gesetzes vom 3. Januar 1883) und der den einzelnen Behörden er-
theillen besonderen Jseutibonn und zwar insoweit ohne weitere bezügliche Vorfrage bei
Fürstlicher Landesregierung zu entsprechen, als nicht der Berücksichtigung der Nequisition
— hierländische gesetzliche Bestimmungen oder besondere Bedenken entgegen-ehen.

IV.
Im Allgemeinen wird in Gemäßheit der mit den belheiligten Königlich Sächsischen

Ministerien in diesem Betreffe erzielten Einigung von den beiderseitigen Vollstreckungs-
behörden der Grundsah befolgt werden, daß die CEntscheidung siber Einwendungen gegen
den im Vollstreckungsverfahren verfolgten Anspruch selbst und die Zulässigkeit derVerfügung
rer reguirirenden, über Einwendungen gegen das Vollstreckungsverfahren aber der regui-
rirten Behörde beziehentlich deren Oberbehörden zufallen, soweit nicht rücksichtlich derZwangsvollstreckung in Forderungen oder andere nntbr- oder in das unbeweg-
liche Vermögen nach Maßgabe der in diesem Punkte übereinstimmenden Königlich Sächsi-
schen und hierländischen Gesetzgebung die Zuständigkeit der Gerichte Plah greift.

2•



V.
Als diejenigen Behörden im Königreiche Sachsen, an welche sich die hierländischen

Verwaltungsbehörden mit Einschluß der Verwaltungen öffemlicher Kassen mit ihren Ge-
suchen um Beitreibung oder Zwangsvollstreckung fast ausschließlich zu wenden haben wer-
den, sind, soweit nicht Behufs Veitreibung von Staatsabgaben die Königl. Bezirkssteuer-
einnahmen zu regquiriren sein werden, die Königlichen Amtshauptmannschaften und die
Stadträthe derjenigen Städte, für welche die revidirte Städteordnung gilt, je nach dem
Aufenthalte des Zahlungs= oder Leistungepflichtigen in dem betreffenden Bezirke, anzusehen.
Insofern andere Gemeindebehörden, als die gedachten, mitVollstreckungsbefugnissen Seiten
des vorgesetzten Königlich Sächsischen Ministeriums versehen und im Ginzelfalle zuständig
sind, ist die Abgabe der Requisition von der ersuchten Behörde an die zuständige Stelle
im Allgemeinen vorauszusetzen.

Greiz, den 21. Jannar 1834.

Fürstlich Reuß Pl. Landesregierung.
v. Geldern-Crispendorf

C. Perthes.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

·x# *rsdi
(Ausgegeben am 22. März 1884.)

7. Patent vom 6. März1die für das Jahr 1884 zu entrichtende Etruchenener betreffend.

Unter Bezugnahme auf das unterm 8. Dezember vorigen Jahres erlassene Patent
bezuglich der im Jahre 1884 zu entrichtenden Landesabgaben (Gesetz-„Sammlung von

1683 Seite 150) werden die im laufenden Jahre zu entrichtenden eilf Termine Ein-
kommenstener wie folgt auögeschrieben:

zwei anf den 16. April,
einer auf den 15. Mai,
zei auf den 15. Juli,
zei auf den 15. September,
zwei auf den 15. Oktober,
zwei auf den 15. November.

Greiz, am 6. März 1884.

Fürktlich Reuß-Pl. Landesregierung.
i. V. Weidinger.

C. Perthes.

G.Mt. 4 h om 7. März 1884,die —derRechte einer milden Susn an die für dieSchule in
Irchwitz begründete Stiftung betreffend.

Zum Andenken an den langjährigen Orterichter weil. Friedrich Wilh. Bauch und
dessen ebenfalls verstorbene Ebegatlin Frau Johanne Christiane Bauch geborene Rodel
in Irchwitz ist für die Schulein Irchwit von einem Freunde derselben, welcher ungenannt
bleiben will, ein Kapital von 1500 Mark zu einer Schulstiftung gespendet worden.

3
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Diese Stiftung hat mittelst Höchstlandeoherrlicher Signatur vom 2. vorigen Monats
die Rechte einer milden Stiftung verliehen erhalten.

Dieß wird andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Greiz, am 7. März 1884.

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
i. V. Weidinger.

C. Perthes.

. Regierungs-Bekanntmachung vom 10. März 1884,
eine Ergänzung des Pferde-Aushebungs-Reglements vom 16.Dezember1875 betr.

Mit Höchster Genehmigung wird in Uebereinstimmung mit der für das Königreich
Preußen erlassenen Vorschrift zur Ergäuzung dre F. 4 des Pferde-Aushebungs-Reglements
vom 16. Dezember 1875 (Gesetzsammlung von 1875 S. 219) hierdurch bestimmt:

Außer den Pferdebesibern, welche nach §. 4 a, b, c des gedachten Reglemenis
nicht verpflichtel find, ihre von diesen Bestimmungen betroffenen Pferde zu den periodischen
Vormusterungen vorzuführen, sollen hiervon auch die Besiher solcher Pferde, welche laut
obriekeitlice Altestes auf beiden Augen blind sind, allgemein diopensirt seinDiese für die Vormusterung gestattete Ansnahme findel jedoch auf von Verfahren
bei Beschaffung der Mobilmachungspferde keine Anwendung.

Greiz, am 10. März 1884.

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
i. V. Weidinger.

C. Perthes.

10. N Bekanntmach vom 18. März 18die oseee derWeinpflanzungen mit Nücksicht auf die hirung
derselben durch die Reblauskrankheit betreffend.

Aue Anlaß des Reichsgesetzes vom 3. Juli vorigen Jahres, betreffend die Abwehr
und Unterdrückung der Reblauskrankheit (Reichsgesebbblatt S. 149), werden die Gemeinde-
vorstände de# Landes angewiesen, den elwa in ihren Bezirken bestehenden Weinaupflan-
zungen besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und elwaige Fälle der Infizirung solcher



Aupflanzungen durch die Reblauskrankheit schleunigst zur Kenntniß Fürstlicher Landesregierung
zu bringen, von welcher sodann die nach dem bezeichneten Reichsgesee weiter erforder-
lichen Verfügungen werden getroffen werden.

ugleich werden die Eigenthümer oder Anbngsbenachtigten von mit Weinrebenbepflanzten Grundstücken darauf biugewiesen, daß sie nach §§8und12 des bezeichnetenGesehzes bei Strase bis zu 150 Mark verpflichtet sind, in dem zall. wenn die Reblaus
auf dem Grundstücke austritt oder Anzeichen für das Vorhandensein des Insekts sich finden,
hiervon dem Gemeindevorstande als dem Verwalter der Ortspolizei unverzüglich Anzeige
zu erstatten.

Die Regierungsbekanntmachung vom 27. Juli 1877 (Amtsblalt 1877 Nr. 84)
tritt außer Wirksamkeit.

Greiz, am 18. März 1884.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.

Drucksehlerberichtigung.
In der Gesetzsammlung für das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie Jahrgang 1883

muß es

Sein 160 3. 15 v. o. statt „S. 205“ heißen „S. 160 3. 9. v. o. statt versten und dritten Srt heißen versten und
vierten Absatzes

89 derselben Gesehsauenimng hat 3. 1 v. u. das Wort: „oder“r“,
 90 derselben Gesetzsammlung haben3. I1 v. o. die Worte: „Kirche, im Hof-*
’wegzufallen.

 G





Gesetssammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

(Ausgegeben am 12. Mai 1884.)

II. X s:Bekanntmach vom 25. Minz 1884,
die allicken.der Negierungsbekanntmachung vom 11. Noven uber“ 1882
wegen Bildung der Schaubezirke zu Untersuchung der Zuchtstiere betreffend.

Die Regierungs-Bekanntmachung vom 11. November 1882, die Bildung der
Schaubezirke nach Maßgabe der Regierungs-Verorduung vom 1. Juli 1882 über die
Untersuchung der Zuchtstiere betreffend, wird hierdurch fernerweit dahin abgeänderl, daß

die Gemeindebezirke Sorge-Settendorf und Kleinreinsdorf aus dem Schaubezirk
bledorf,

die Ghemeing trzirt Dahtis und Nitschareuth aus dem Schaubezirke Kurlschauresp. Wildetaausgeschieden und zu einem bunendere Schaubezirke Neumühle a. d. Elster (öb.) mit dem
Prüfungsorte Neumühle bestimmt werden.

Greiz, am 25. März 1884.

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Saber.

C. Perthes.

12. Regierungs-Bekanntmachung vom 18. April1die Instruktion für die Standesbeamten vom 5. November 1875 i4 radd.

Unter Bezugnahme auf denu8 17 ad b der Inftruktion für die Standesbeamten
vom 5. November 1875 und auf die Regierungsbekanntmachung vom 23. August 1877,
das von den Standesbeamten zu beobachtende Verfahren bezüglich der ihnen zugehenden
Standesreglsterauszüge über auswärts erfolgle Geburts-, Heiraths= und Sterbefälle be-
treffend, wird hiermit FKelgendes angeordnet:

8.
Ueber das Ableben derjenigen Personen männlichen Geschlechts, welche vor Er-

füllung des 20. Altersjahres außerhalb der Parochie ihres Geburtsort, - außer-



halb des Standesamtsbezirkö ihres Geburtsorks mit Tode abgehen oder bereils mit Tode
abgegangen find, haben die Standesbeamten des Sterbeorts nach der näheren Bestimmung
in F. 2 dem zuständigen Geistlichen bezüglich Kirchenbuchführer oder dem Slandesbeamten
des Geburtsorls behufs der erforderlichen Vermerke für die zu Rekrulirungszwecken einzu-
reichenden Geburtslisten schriftliche Miltheilung zu machen.

2.
Diese Mittheilung ergeht

u. hinsichtlich derjenigen Verstorbenen, welche vor dem 1. Januar 1876 geboren
und deren Geburten noch in den Kirchenbüchern eingelragen sind, an den
Geistlichen bezüglich Kirchenbuchführer des Geburtsorté
hinsichtlich derjenigen Verstorbenen, welche nach dem 31. Dezember 1875
geboren oder nach F. 81 des Reichsgesetzes über die Beurkundung des Per-
sonenstandes und die Eheschließung vom 6. Februar 1875 in das standes-
amtliche Geburtsregister eingetragen worden sind, an den Standesbeamten
des Geburtsorts.

Sie erstreckt sich
zu u. auf diejenigen Todesfälle, welche außerhalb des Standesamtsbezirks des

Geburtsorts erfolgt sind.
8. 3.

Die Mittheilung geschieht in kürzester Form nach Maßgabe des unter OÖ nach-
stehenden Schemas.

Den Standesbeamten ist gestattet, V- behufs der portofreien Beförderung dieser
Anzeigen als einer Correspondenz in reinen Reichsdienstangelegenheiten des portofreien
Nubrums „Militariag“ zu bedienen, zu welchem Zwecke dergleichen Sendungen mit dem
amtlichen Siegel oder Stempel verschlossen sein müssen.

8. 5.
Die Standesbeamten haben sosort nach Empfang der vorstehend unter 2h. ge-

dachten Todesbenachrichligungen das Ableben der betreffenden Personen bei den auf die-
selben bezüglichen Einträgen im alphabetischen Repertorium zum Geburtoregister mit
den Worten

„iI den zu
lt. ülheie des dasigen Sienn#anttes=

anzumerken.
. 6.

Die Standesbeamten haben von den ihnen von außerhalb des Fürstenthums zu-
kommenden amtlichen Todesnachrichten nach Empfang derselben begiehentlich nachdem die-
selben zu den Sammelacten resp. in das Namen-Repertorium genommen worden sind, dem
Standesbeamten des inländischen Geburtsorte der nach der qu. Nachricht verstorbenen
Person Mittheilung zu machen; der Standesbeamte des Geburtsorts hat mit solchen Nach-
richien in der in §. 5 vorstehend bezeichneten Weise zu verfahren.
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8. 7.
Die Regelung des mit dem Jahre 1895 eintretenden Uebergangs der Verpflich-

tung zu Einreichung der für das Ersatz-Geschäft bestimmten Geburkslisten von den Pfarrern
auf die Standesbeamten ist einem späteren Zeitpunkie vorbehalten.

Greiz, den 18. April 1884
Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.

Faber.
C. Perthes.

O

TLodes-Anzeige.
Ar. . .. des Sterberegisters.

N. N

geboren .......am.........
ifl am .. . . . . . .. zuu versterben.

.. . . . .. den

Der Standesbeamte.
N. N.

3. s-Bel t vom 29. April 1884,
das * us die Bildung der codon 20. in den aunc die
mittelst Gesetzes vom 31. Dezember 1883 eingeführte neue Beilage &amp; zu
§. 19 des Gesetzes vom 24. April 1867 anderweit festgestellten Landtags-

Wahlbezirken betreffend.

Das mittelst Regierungs-Bekanntmachung vom 30. April 1867 (Gesetz-Sammlung
S. 79) publizirte Regulativ, die Wahlabtheilungen in den nach dem Wahlgesetz vom
24. April 1867 bestehenden Landtagsabgcordneten-Wahlbezirken betreffend, wird hiermit
aufgehoben.

An die Stelle des aufgehobenen tritt im Ascus an die durch das Gesetz vom
31. Dezember 1383 eingeführte neue Beilage Azu§. 19 des Gesetzes vom 24. April
1867, die Wahl der Abgcordneten zu den Kosiegen Landtagen betreffend, und die durch
die neue Beilage eingetretene theilweise Veränderung der Landtags-Wahlbezirke das nach-
stehend abgedruckte Regulativ.

Greiz, am 29. April 1884. 4 "

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Pertbes.
4.
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Regulativr
die Bildung der essrn3in den durch die wiltels Gesebes vomFr. Dezgember
1683 eingeführte neue BeilageAzu §. 19 des Gesebes vom 24. April 1867 wegender Wahl der Abgeordneten zu . Landtagen anderweit festgestellten bonutche.eihr

bezirken betreffend.
—

Nr. des! Nr. der Eein. Zahl der
Wahl· Wahlab· wohner· ¶ Wahl.
bezirks. hheilung. . zahl. manner.

–––––....

up Habtische Wablbezirke. 1
1. 1. 1. Bezirk der Stadt Grei 135644

2. 2... . , die FürslicheNeue und. f
da Marstallgebeude 15658 5

3. 6. "„ „ „ „ . 1669 5

II. 1. 3.. „ „ 6% das Eern.Höergreizer Schioh nmebst Schoßber: 1 1793 6
2. „ „ „ „ „ d zum Wbee Luligarten

hörigen Gebeude (Palaic,
güs bJusci 533. 525. I

4. 7. „ » . . 7
III. 11.. 1. und 2. Bezirk der Stadt Jeulenroda . 6

2. 3. und 5., „ „ " * 7
 J3. 1. und 6. „ „ « . . . .I s

I: b. Händliche Wahlöezriec. 1
Iv. I.. . Fraureuth . . . . . . . .!0429

2. Reudnitz (Ober= und Unter-Reudnitz), die Bezirke der ex-
7 z kommunaltlikten Rates-guter Oberstan und Unter

. dnitz 239 143. Kahmer“Golieshein,Mohlsdo 62924 2
6. 4. mmmannegrün, die zum gor cen zinsor Waldhau

nebsl Kalkhütde gchörigen Gebäude,derBezirkdes «
exrommunallsirten Rittergutes Heirmanntyrin . Isol» 4

5. Schönfeld, der Bezirk der cxrommunalisirten RitlergüterOber-
und nfeld, Waltersdorf, Reinsdorf. 1056 3

6. Irchwihz mit Si. Adelbeid 1235 4
7. Kleinreinsdorf, bEn en . . . «692 2

V. !1. Hobug, Raasdorf 2188 72. Ku rW7 —2 2 das Vorsihaiedeiirice. llO

I.«Naschaa,Erbengrün, Joghaus . . . . ’-’ 1182 1
4. Daßlitz, Nilscharuth, Fäugernsdorf. . . . ..,9.«)7 3

5. Tschirma,Wirde,rle orf 529 3 6. Lunzig, der Bezirk des FürstlichenKammergutes bunzig "
" Kühdorf, Hainsberg, Kauern, Hohenölsen, der Bezirk 14

" des 8 W Hohendisen Reub.Anth., Neudörfel . Ins-g
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Ar.
Wahl--
brzirks.

VII.

Nr. der

Wahlab·
thellung. .

7.
1.

2.

2

25

ee’

derGesctzjammlung für das Fürstenthum Ahn-Aaerr.Linic von 1394usal

Mehla, Brückla, Hai
Melc DBpchie, derBezirl des Förstlichen Kommer-Grochlitz, Untergrochli
uino Dölau, der R ves GiilhtSotlan, icivonch bosSchönbach, “*me ECubenbergBernsgrün,der Bezirk des eeitr Nittergntes

Bernsgrün, Frotschau, Arnegrün

Dobia, Böna, Schönbrunn, Se vollwihHohndori , Gabau, Leiningen, Welled
Plo men Peb nstangen, Neundorf

Mös! *“ Alrg Imgshanertn Eieguh, SchioßdesFürsilichen HLummerzuts Burgk,Pacth ri n3 Isabellengrina Erkmannsdorf, de r des rnnDörft
mmunalisirten Riuerzutes *: —nMo ün. .

kapd kf . .

Iris-IMM-
vapvlhsm Mpplsch

Drucksehlerberichtigung.
In

g. 3 von unlen die Worte „ebenfalls verstorbene"

Ein-
wohner

Sohl.

739

1123

1344
372

361

796
1207

6908.
683

–„

4 Bohl der

Wahl--
männer.

2

1
 –—0

 r—

1%

haben auf Seile 13
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Gesetzsammlung
das Fürstenthum Mam Aelterer Linie.

(Ausgegeben am !ö Mai 1884.)

I4. Gesetz vom 6. Mei 1884,
gewisse Abänderungen der Gemeindeordnung vom 25. Januar 1871 betr.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie unu Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.
haben in Betracht drr seit Erlaß der Gemeindcordnung auf verschiedenen Gebieken der
Reichs= und bandesgrsetzgebung eingetretenen Veränderungen und zufolge der Wahr-
nehmung mehrfacher in der Gemeindegesetzgebung bestehender Lücken und Undentlichkeiten
die Abänderung der Gemeindeordnung vom 25. Januar 18671 in Betreff einer Anzahl
von ——d derselben beschlossen und verorbnen mit Zustimmung desLandtages
was fol

Die derzeitigen Art. 6. 7. 9. 14. 19. 23. 43. 46. 48. 60. 64. 68. 74. 30.
33. 88. 93. 110. 127. 131. 138. 141. i 150. 152 bis 159 der Gemeindeordnung

sind ausgehoben und werden durch folgende neue Artikel mit gleicher Nummerbezeich-
nung ersebt:

Art. 6.

Die Ausjuhrung aller dieser Ueberweisungen und die Aenderungen bestehender
Gemeindebezirke leitet die Landesregierung. Sie entscheidet darüber mit möglichster Be-
achlung etwaiger Vereinbarung zwischen den Bethriligten (ogl. Art. 159 Nr. 5).

Die Betretung des Rechtsweges ist ausgeschlessen.

Ari.
Die Bildung neuer, sowie die #unn und die Abänderung schon bestehender

Gemeindeverbände kann nur auf Grund eines dahin gerichteten Beschlusses der betheiligten
Personen beziehentlich der bethriligten Gemeinden nach Gehör der erstinstanzlichen Auf-
sichtsbehörde (Arl. 152) und nach erstatletem Vortrage Unserer Landesregierung mit Unserer

Guebmigung erfolgen.Die völlige Vereinigung bestehender Gemeindeverbände zu einem Verbande bezieht
sich auch ans das Vermögen und die Schulden derselben, jedoch unbeschadet der Privatrechte

5
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Dritter. Auch die Vereinigung von Gemeinden für bestimmte Gemeindezwecke (Orts-
polizeiverwaltung, Armenversorgungrc.)istauf Grund eines dahin gerichteten Beschlusses
der betheiligten Gemeinden bei Genehmigung desselben durch die Landesregierung statthaft.

Die zur Bildung neuer oder zur Abänderung, sowie zur Vereinigung schon be-
stehender Gemeindeverbände beziehenklich für bestimmte Gemeindezwecke erforderliche Zu-
stimmung der betheiligten Gemeinden kann, wenn sie von ländlichen Gemeinden versagt
wird, vom Landecausschusse, wenn sie von einer Stadtgemeinde nicht ertheilt wird, auf
Vortrag der nächsten Ausssichtsbehörde von der Landesregierung ergänzt werden.

Die Betrelung des Rechlsweges gegen Verfügungen dieser Art ist unzulässig.
Die nur versuchsweise freiwillige Vereinigung mehrerer Gemeindeverbände für be-

slimmte „Gemeindezwece bedarf lediglich der Genehmigung der nächsten Aussichtsbehörde(Art. 152).10% in S. 12 des Reichsgesetzes, belreffend die Krankenversicherung der Arbeiter,
vom 15. Juni 1883 enthaltenen Bestimmungen über die Vereinigung mehrerer Gemeinden

zu bemeinsner. Gemeinde-Krankenversicherung werden durch die vorersichtlichen Vorschristennichtb
Art. 9. .r

Jeder Gemeinde steht unter gesetzlich geordurter Oberaussicht des Staates
(Art. 152 ff.) die selbstständige Verwaltung ihrer Gemeindcangelegenheiten und der Orts-
polizei zu.

In den Bereich der Zuständigkeit der Ortspolizei gehört, was die Städte anlangt,
die im Gemeindebezirke in erster Instanz nach dem Reichs. oder Landerechte erforderliche
Wahrnehmung der Silten-, Gesundheits, Gewerbe-, Markt-, Feuer., Straßen-, Wege,
Fremden= und allgemeinen Sicherheits. und Ordnungspolizei, die Hankhabung der polizei-
lichen Aufsicht über das Schank-, Feuerversicherungs= und Gesindewesen, auf öffentliche
Vauten, Anlagen, Brücken, Siege, Kanäle, Wasserläufe und deren Ufer, soweit nicht durch
reichs= oder landesrechtliche Bestimmungen die bezüglichen Befugnisse der Competenz der
Landespolizei oder besonderen anderen Behörden vorbehalten sind, überdies aber alle durch
bestehende oder künftige Neichs-, Landes= oder Orlögesetze der Gemeindepolizei ausdrücklich
zugelheilten Ueberwachungs-, Einschreitungs= oder sonstigen polizeilichen Obliegenheiten.

Auogeschlossen vom Bereiche der Zusländigkeit der Gemeindepolizei bleibt die poli-
zeiliche Aussicht über das Vereins-, Versammlungs-= und Preßwesen, sowrit nicht bezügliche
Befugnisse durch anedrückliche reichs- oder landeorechtliche Bestimmungen der Ortepolizei

iugewiesen Miwe: Gemeinden des platten Landes steht, soweit nicht besondere gesebliche Vor-
schriften G. gewisse Ausführungsvorschristen zur Reichsgewerbeordnung) etwas Anderes
bestimmen, die Orlspolizei in dem Umfange zu, wie sie vor dem Jahre 1871 den Orts-

gerichkspersonen gebührte, unter ezasüqung° der Berechtigung zum Beglaubigen vonZeugnissen in Dienstbuchern und von Fischkarte
Die bandespolizei hat die waterwachun und Aufsicht über die städtische Polizei

mit der Aufgabe, in allen den ZFällen, in welchen die slädtische Polizei ihrer Pflicht nichl
nachkommt, die Initiative zu ergreifen.
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Art. 14.

Die Gemeinden haben das Recht, unter Aufsicht des Staates zur Erreichung der
Gemeindezwecke, insbesondere zur weiteren Ausführung, Erläuterung und Ergänzung der
durch die Gesehgebung bestimmten Verfassung der Gemeinden, ferner zur Aufrechterhallung
der öffenllichen Ordnung und Sicherheit jnnerhalb des Gemeinde-Bezirks, soweit ihnen
dieselbe obliegt, Ortsstatuten beziehentlich mit Strafbestimmungen zu errichten (Art. 9509).

Beslimmungen solcher Ortsstatuten dürfen nie mit den Reichs= oder Landes-Gesetzen
in Widerspruch stehen und werden durch solche stets aufgehoben beziehentlich abgeändert.

Ortsstatuten sind vor ihrer Ausführung durch die erstinstanzliche Gemeinde-Auf-
sichtsbehörde - Regierung zur Prüfung und von dieser Uns zur Bestätigung vor-zulegen (Art. 159

Nach % der leßteren sind die Stalulen in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt
zu machen.

Mit dieser Vekanntmachung treten dieselben in Krafl, sofern nicht ein anderer
Zeilpunkt hierfür bestimmtisl.

Die Abänderung oder Aufhebung eines bestätigten Stalutes, soweit sie nicht durch
die Gesetzgebung geschieht, kann nur unter Beobachtung derselben Normen erfolgen, welche
bei Errichtung desselben einzuhalten waren.

Innerhalb der Zusländigkeits= Grenzen der Ortspolizei einer Gemeinde kann der
Gemeindevorstand im Einzelfalle, auch ohne daß bezügliche statutarische Vorschriften
bestehen, wenn dringende Gründe des öffentlichen Wohls oder Gefahren in Bezug auf
das Leben, die Gesundheit oder das Vermögen für Bewohner oder Besucher des Ge-
meindebezirkes es erheischen und gesebliche Vorschriften nicht entgegenstehen, namentlich
nicht bereits eine bezügliche Strasandrohung für den betreffenden Fall in einem Straf-
gaihe enthalten ist, Gebote oder Verbote unter Androhung einer Geldstrafe bis zu

0 Mark in den Städten und bis zu 30 Mark in den Orlschaften des platten Landes98
Diese Gebote und Verbote können unter den gedachten Voraussehungen entweder

an eine bestimmie Person oder Personenmehrheit in besonderer Verfügung gerichtet oder
aus Anlaß eines die öffentliche Wohlfahrt im weiteren oder engeren Umfange gefährden-
den Ereignisses oder Zustands durch öffentliche Bekanntmachung ausgesprochen werden.

Gegen die wider bestimmte Personen gerichteten Gebote oder Verbote dieser Art,
sowie gegen die auf Grund der privaten oder öffentlichen Strafandrohung-etlafsenen
Strafverfügungen steht dem Bedrohten beziehentlich Vetroffenen binnen 10 Tagen die
mit Suspensivwirkung nicht verbundene Beschwerde an die betreffende nächste Aufsichts-
behörde zu, welche endgüllig über die Frage entscheidet, ob die Verfügung innerhalb der
erforderlichen Zusländigkeit erlassen und durch die Rucksict auf das öffentliche Wohl ge-
boten war, im verneinenden Falle aber dieselbe anfhebt. In Eilfällen wird die Entschei-
dung auf die Beschwerde, insoweit sie gegen die aus fraglichem Anlasse ergangene Ver-
fügung des Gemeindevorstandes eines Landortes gerichtel ist, vom Vorsitzenden des Landes-
ausschusses ertheilt.

5
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Art. 19.

Zur Ausbung der Regierungsrechte in den einzelnen Gemeinden z. B. in Auge-
legenheilen der Polizei, der Wehrhaftmachung, des Steuerwesens, der Statistik u. s. w.
sind die Gemeinden verbunden, die Regierung durch ihre Vorstände zu unterstützen (Art. 105).

Art. 23. ·

Die Verpflichtungen der Gemeindemitglieder bestehen in
1. der Leistung derjenigen Beiträge und Abgaben zur Gemeindekasse, ingleichen

solcher körperlichen Dienste zum Gemeindebesten, welche nach Landes= oder
Ortsgesetzen oder nach gegründetem Herkommen oder nach Veschluß des
Gemeinderathes, bezüglich der Gemeindeversammlung, von ihnen zu ge-währen2. der A— hegenüber den Anordnungen des Gemeindevorstands,
auch insofern sich dieselben nicht auf Leistungen beziehen, die aus dem
Gemeindezwecke abgeleilet, sondern zufolge der Verpflichtung der Gemeinden
zur Unterstützung derP#Mehierung bei Ausübung der Regierungsrechte erlassen
werden (vgl. Art. .

Uebersteigt die Dauer des sseuthaltes in der Gemeinde nicht den Zeitraum von
3 Monaten, so sind die Neuanziehenden den Gemeindelasten nicht unterworfen.

Art. 43.

di Rechte der Flurgenossen beschränken sich
. auf das Recht, für ihre in dem Gemeindebezirke liegenden Grundbesihungen

venseben, Echub zu beanspruchen, welcher den Gemeindemitgliedern ge-wãhrtw2. auf das 1 der Mitbeunhung der zu Bewirthschaftung der Grundstücke
in der Flurmarkung in Becziehung * Gemeindeanstalten, als derGemeindewege, Brücken und Stege u.

3. auf das in Artl. 46 unter Ziffer 2 ½ im Falle des vorleten Absatzes
von Art. 138 denselben eingeräumte Stimmrecht.

Flurgenossen sind verbunden, einen auch demGrgeindevorstanke namentlich zu
bezeichnenden Bevollmächtigten aus der Gemeinde zu ernennen, welcher sie in
meindeangelegenheiten — abgesehen von dem nach Art. 46 Ziffer 2 eintretenden Falle —
und zwar auch den Behörden gegenüber zu vertreten und die Gemeindelasten für sie zu
berichtigen hat.

Art. 46.

Stimmberechtigt sind alle männlichen Personen, welche sich im Besih der stimm-
fähigen Gemeindemitglirdschalt (Art. 22) und, wo ein Bürgerrecht besteht, auch des Bürger-rechts, befinden und denen nicht einer der in S. 56 der Verfassungsurkunde angegebenen
Behinderungsgründe entgegensteht.

Augnahmswei sieht ein Stimmrecht zu: den juristischen Personen in den Gemeinden, in deren Bezirke sie Grund.
stücke besitzen oder Gewerbe betreiben;
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2. denjenigen, welche in einer Gemeinde mehr als einer der 8 höchstbefteuerten
Gemeindeglieder bez. Bürger an direkten Staatsabgaben entrichten, ohne
nach Vorstehendem schon im Besihe des Stimmrechtes zu sein. Es be-
schränkt sich dieses Stimmrecht jedoch nur auf die in der Gemeindeversamm-
lung staktfindende Berathung über die Ausschreibung der sie mit betreffenden
Gemeindeleistungen, einschließlich der Erhebungsweise und über deren un-
mittelbare Veranlassung, sowie auf die Theilnahme an den Gemeindewahlen;

3. Frauen und Bevormundete in dem in Art. 138 bezeichneten Falle;
4. Flurgenossen in dem gleichen Falle.

Hinsichtlich des Umfanges der Stimmberechtigung gelten folgende Bestimmungen:
a. bei Berechnung der zu Gemeindebeschlüssen und zu Gemeindewahlen erforder-

lichen Zahl der Stimmen ist die Größe der von den Stimmberechligten zu
entrichtenden, bei Vertheilung der Gemeindelasten maßgebenden direkten
Steuer (Art.136, 137, 138) dergestalt zu Grunde zu legen, daß derjenige
Stimmberchhtigte, welcher nach den Steuer-Listen bis zu 15 Mark jährliche

teuer zu entrichten hat, eine Stimme, derjenige Stimmberechtigte, der nach
der Steuerliste über 15 Mark jährliche Steuer zu entrichten hat, auf jede
volle fünszehn Mark mehr je eine weitere Stimme erhält;

h. Stimmberechtigten, welche zu den Gemeindeabgaben vermöge einer auf Gesetz
oder auf besonderem Rechislitel beruhenden Befreiung etwas nicht beitragen,
gebührt nur eine Stimme;

. bei solchen Stimmberechtigten, welche ein zwar nicht derStaatssteuer, wet
aber den Gemeindeabgaben unterliegendes Einkommen beziehen, wirVerhältniß ihrer Stimmberechtigung nach den Grundsätzen ermittelt, 54½
welchen die Staatssteuer im Gemeindebezirk festgestellt worden ist;

4. übersteigt die Zahl der Stimmen eines Einzelnen ein Fünstheil der Zahl
der Stimmen der übrigen Stimmberechtigten in der Gemeinde, so ruhen die
über jenes Fünftheil ansteigenden Stimmen so lange, als dieses Verhältnißdauerk. Sind in einer Gemeinde mehrere Etum mrechiigee vorhanden, auf
welche die vorstehend ausgedrückte Voraussehung zutrifft, so bleiben bei Be-
rechnung der Stimmenzahl, deren Fünftheil festzustellen ist, die Stimmen
aller dieser Stimmberechtigten außer Ansatz.

In Gemeindebezirken, welche gegenwärtig mehr als 2500 Einwohner umfassen,
kommen obige Bestimmungen unter n, b, c und d über den Umfang der Stimmberech-
tigung nicht ohne Weiteres in Anwendung, sondern in solchen Gemeinden bleibt es bei

der allgemeinen Vorschrift im Eingange und unter 1 und 2dieses Artikels, solange nicht
staintarisch ein anderes Verhällniß eingeführt wird. Dieselbe Vestimmung findet auf
solche Gemeinden, deren Einwohnerzahl je nach dem Ergebnisse der lehlen Volkazählung
die Zahl von 2500 überfleigt, siungemäße Anwendung.

Art. 48.

Die Ausübung des Stimmrechtes muß in der Regel in Person bewirkt werden.
Bevollmächtigle sind nur in dem Falle des Artikels 47 unter 1, im Falle länger an-
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dauernder Krankheit bei Eintritt des nach Art. 46 unter 1 und 2 stattfindenden Stimm.
rechtes und für Rittergutsbesitzer zulässig. Auch in diesen Fällen muß der Bevollmäch-
tigte an sich stimmberechtigt und als ständiger Stellvertreter bezeichnet sein.

Die Stellvertrelung ist dagegen geboten hinsichtlich der Flurgenossen — mit
Ausnahme jedoch des in Art. 46 unter 2 gedachten Falles — sowie rücksichtlich der
Frauen und Bevormundeten. Für lebtere haben deren rechtliche Vertreter das Slimmrecht
auszuüben. Chefrauen werden durch ihre Ehemänner, sofern lettere nicht unter Zustands-
vomundschest stehen, andere Frauenspersonen durch ibre Väter oder Söhne im vermuth-
lichen Austrage vertreten. AndereStelvertrtter der Frauenspersonen haben sich über denertheilten Auftrag besonders auszuweNiemand darf mehr als eine Bwocht annehmen.

Art. 60.
Der Gemeinderath besteht aus

6 Mitgliedern in Gemeinden. 1 zu 1000 Ewohun,n 1001 *200, bis
In K#n bevölkerten Genmeinden isl auf die 6— Vollszahl von je 1000

Einwohnern ein Gemeindevertreter zu wählen.
Wenn die amtliche Kundmachung über das Ergebniß einer Volkszählung eine

Steigerung der Einwohnerzahl eines Gemeindebezirks gegen die nach der letztvorher-
gegangenen Zählung angenommene Bevölkerungsziffer um 1000 Einwohner oder mehr

-estgestellt hat, so ist mit der Wahl der entsprechenden Anzahl weiterer Mitglieder deoGemeinderaths vorzugehen. Jedochist diese Wahl stets mit der nächsten zur regelmäßigen
Ergänzung des Gemeinderathes bestimmten Wahl (Art. 67) zu verbinden.

Art. 64.

Die Mitglieder des Gemeinderathes werden auf 4 Jahre gewählt. Von zwei zu
zwei Jahren scheidel die Hälfte der Mitglieder, bei einer durch 2 nicht theilbaren Zahl
Deeiben zunächst die Minderheit aus und wird durch Neuwahlen ersetzt. Die zum ersten
Male aäusscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden können wieder
gewählt werd en.

de Wahl verliert ihre Wirkung mitl den in der betreffenden Person stattfinden-
den Ausheren der Bedingungen der ine

rP# I

Der Gemeindevorstand hat den E—— mindestens acht Tage vorher durch
öffentliche Bekanntmachung in der ortoüblichen Weise zur Kenniniß der Gemeinde zu

bringen und in dieser Bekanntmachung zugleich das Wahllekal zu bezeichnen. Die Vor-
ladung der Wahlberechtigten erfolgt in gleicher Weise wie zu jeder Gemeindeversammlung
(Art. 50). Der Gemeindevorstand bestimmt die Stunde des Beginnes und des Schlusses
der Wahlhandlung. Die Angabe dieser Zeitpunkte, sowie diejenige der Stunde, zu welcher
die Verlesung und Zählung der im Wahltermine abgegebenen Stimmen statifinden soll,
ist in der Verkündigung des Wahltermins mit auszudrücken. Ist in dieser eine besondere
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Vestimmung über Anfang und Schluh der Verhandlung nicht getroffen, so gilt die N
daß die Wahlhandlung an dem angesetzten Tage Vormittags in den Stunden von 8 bis
12 Uhr und Nachmittags von 2 bis 5 Uhr vorgenommen wird.

Enthält die Bekanntmachung des Wahltermines nichts über die Stunde der Ver-
lesung und Zählung der Stimmen, so gilt die Regel, daß mit dieser Handlung am
Wahlterminstagr des Nachmitlags 5 Uhr in dem für die Wahl bestimmten Lokale be-
honnen wird.

Bei eintretender Unterbrechung der Wahlhandlung sind die abgegebenen Stimm-
zettel einstweilen unter doppelten Siegelverschluß zu legen.

Art. 74.

Die Wähler sind besugl, der Berlesung und Zählung der abgegebenen Wahl-
stimmen beizuwohnen. Diese Handlung selbst geht in der Weise vor sich, daß der Vor-
sibende oder ein von ihm dazu beauftragler und brsonders verpflichteter Gemeindebeamter
die abgegebenen Stimmen verliest und die Milglieder des Wahlvorstandes (Art. 70) die
Stimmen auf von ihnen zu führenden und zu unterschreibenden Blättern verzeichnen.
Der Vorsitzende in Gemeinschaft mit dem Wahlvorstande enlscheidet dabei zugleich darüber,
welche Wahlzektel als wirkungslos zu betrachten sind. Wird der Vorsitz durch einen dazu
beauftragten Gemeindebeamten geführt, dann hat Leyierer, wenn thunlich, dem Gemeinde-
vorstande beziehentlich dem die Wahl leitenden Kommissar Fragen dieser Art zur Ent-
scheidung vorzulegen.

Ist über die eigentliche Wahlhandlung am Schlusse des Wahltermins kein beson-
deres Protokoll aufgenommen, so wird nach Schluß der Verlefung und Zählung der
Wahlstimmen über die gesammte Wahlhandlung ein Protokoll errichtet.

Dasselbe ist ebenso wie ein etwa über den Wahltermin besonders niederge-
schriebenes Protokoll vom Wahlvorstande, dessen Vorsitendem und dem Protokollführer
zu unkerzeichnen.

Die Aufnahme und Vollziehung des einen wie des anderen Protokolles hat in
den Landorten jedenfalls noch am Tage des Wahlterminco stattzufinden; in den Städten
kann die Aufnahme des lehteren Prelkokolls auch am nachstsfolgenden Tage vorge-
nommen werden.

Art. 80.

Beschwerden gegen das Wahlverfahren müssen innerhalb 10 Tagen nach dem
Wahltermine bei dem Gemeindevorstande mündlich oder schristlich angebracht werden.
Dieser giebt solche nach vorherigem Gehör des Gemeinderaths, wenn ein solcher in der
belreffenden Gemeinde besteht, mit den Wahlakten an die zuständige Aussichtsbehörde
(Art. 153) ab. Diese Behörde lann wegen wesentlicher Unregelmäßigkeiten oder wegen
nachzuweisender gesehlicher Unzulässigkeit einzelner gewähller Personen die Ungültigkeit der
Wahl einzelner oder aller Gewähller auosprechen und eine neue Wahl anordnen.

Gegen diese Entscheidung ist biunen zehntägiger ausschliehlicher Frist Rekurs Be-
theiligter an die Landesregierung stalthaft.



Art. 83.
Die Wahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes erfolgt durch die Gemeinde-

versammlung in einem Wahlverfahren, das sich nach den vorslehend in den Art. 68 bis
74 gegebenen Vorschriften richlet, soweit nicht im Folgenden besondere Bestimmungen
gegeben sind.

Die Wahl geschieht in der Regel auf 6 Jahre.
Darber, ob die Anslellung des erst zu wählenden oder auch eines schon gewählten

Mitgliedes des Gemeindevorstandes auf längere Zeit oder auch auf Lebensdauer zu er-
strecken sei, hat auf öffentliche mittels Wahlausschreibens erfolgende Einladung des zurLeilung derQ2 Berufenen die Gemeindeversammlung Cutschließung zu kassen.

Die Wahl der Gemeindevorstandsmitglieder in den Slädten, sowie die Erstreckung

ihrer Amtsdauer auf länger 9 6 Jahre oder auf Lebenszeit bedarf zu ihrer GältigkeitUnserer Bestätigung (Art. 15Die Wahl der buneesegenorßt und deren Stellvertreter unterliegt in jedem
dieser Fälle der Beslätigung des Landcoausschusses.

Art. 88.
Die Wahl in den Gemeindevorstand kann nur aus triftigen Gründen abgelehnt

werden, über welche zunächst die Gemeindevertrelung (Art. 56) auf eingewendete Berufung
die erslinstanzliche Gemeindeaufsichtsbehörde (Art. 153) entscheidet.

Art. 93.

Binnen 10 Tagen nach der Wahl eines Mitglieds des Gemeindevorstandes sindauch dann, wenn Beschwerden gegen das Wahlverfahren nicht vorliegen, die Wahlakten,
und zwar in den Städten der süchsten Anssichtsbehörde behufs der Vorlegung an die
Landesregierung, in den Orten des platten Landes dem Landeausschusse einzusenden.
Findet die Landesregierung beziehrutlich der Landesausschuß wesentliche Abweichungen von
den geseblichen Erfordernissen rücksichtlich des Wahlverfahrens vor, so kann die betreffende
Behörde auch aus diesem Anlasse unter Angabe der bezüglichen Gründe eine Neuwahl
vorschreiben. Die Anordnung einer Neuwahl geschieht in jedem Falle, in welchem die
erforderliche Bestätigung der Wahl versagt wird. Gegen jeden auf eine Reuwahl ge-
richteten Veschluß des Landetzausschusses ist binnen 101lägiger Frist von dessen Eröffnung
an Berufung an die Landesregierung zulässig.

Art. 110.

Hat der Gemeinderath oder die Gemeindeversammlung einen Beschluß gefaßt,
welcher nach der Ueberzeugung des Gemeindevorslandes die V.ezuisse derselben über-
schreitet oder die Verfassung des Staates oder die Gesetze verlehzt, so ist derselbe verpflichtet,
die Aunsführung des Beschlusseo zu versagen, hal aber alödann sofort die Entscheidung der
nächsten Aufsichtsbehörde einzuholen, welche längstens biunnen 4 Wochen erfolgen soll.

Art. 127.

In den Städten besorgt der Gemeindevorstand (Arl. 61 Nr. 2) die Geschäfte
der Gemeinde mit Einschluß der dieser nach Art. 19 zufallenden Obliegenheiten nach
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Maßgabe einer mit dem Gemeinderathe sestzustellenden, von der Landesregierung zu geneh-
migenden und dauach zur öffentlichen Kenntniß zu bringenden Geschäftsordnung, in welcher
auch eine ressortmäßige Vertheilung der gedachten Geschäfte unter die Mitglieder des Ge-
meindevorstandes festgesetzt werden kann.

Ist bei den desfallsigen Verhandlungen zwischen dem Gemeindevorstande und dem
Gemeinderathe eine Einigung über die Frage, ob überhaupt eine Geschäftsordnung herzu-
stellen sei, beziehentlich über einzelne Bestimmungen derselben nicht zu erzielen, so giebt
der Gemeinderath den Ausschlag.

Vesteht eine solche Geschäftsordnung nicht, so greifen die folgenden Bestimm-
ungen Platz.

Die Bürgermeister besorgen solchenfalls alle Geschäste der Gemeinde mit Einschluß
der derselben nach Art. 19 zufallenden gemeinschaftlich; doch gebührt dem erslen
Bürgermeister die Leitung und Vertheilung der einzelnen Geschäfte, sowie die entscheidende
Stimme bei vorkommender Meinungsverschiedenheit.

Dem ersten Bürgermeister liegt die Wahrnehmung aller Geschäfte der Gemeinde-
verwaltung im Allgemeinen ob, insbesondere kommt ihm die Aussicht über alle städtische
Anstalten, über den Kasse= und Rechnungsdienst, über die Unterbeamten und Diener, sowie
über die Polizeiverwaltung zu. Er antorisirt die in diesen Verwaltungszweigen vorkom-
menden Ausgaben.

Der zweite Bürgermeister hat vorzugsweise die nächste Aufsicht über die Verwal-
tung der Grundstücke und wirthschaftlichen Anstalten der Gemeinde, über die Gemeinde-
waldungen und deren Cultur, über die richtige Verwerthung ihrer Nutzungen, über die
Baumpflanzungen und Obstanlagen, sowie über das gesammte Bauwesen mit Einschluß
der Brücken, Wege und Stege, des Mlasters, ferner der Brunnen und Wasserleilungen.
Derselbe ist für eine schleunige, zweckmäßige und möglichst billige Ausführung der in Be-
ziehung auf diese Zweige der gemeindlichen Verwaltung gefaßten Beschlüsse insbesondere
verantwortlich. Er attestirt alle in diesen Verwaltungszweigen vorkommenden Ausgaben.

Wenn ein Schriftführer für den Gemeindevorstand nicht angestellt ist, besorgt der
erste Bürgermeister die Schrift- und Akten-Führung. Sämmtliche Ausfertigungen und
Urkunden des Gemeindevorstandes sind in der Reinschrift vom ersten Bürgermeister zu
unkerschreiben; Urkunden über solche Rechtsgeschafte, zu denen die Zustimmung des Ge-
meinderaths, bezüglich der Gemeindeversammlung erforderlich ist (Art. 95), müssen vom
Vorsihenden des Gemeinderathes oder der Gemeindeversammlung mitunterschrieben, auch
entweder mit dem Gemeindesiegel versehen oder von den Unterzeichnern vor Gericht an-
erkannt werden. Ist die Genehmigung der nächsten Aufsichtsbehörde erforderlich (vgl.
Art. 153), so ist die Erklärung derselben der Urkunde anzufügen.

m Falle der Verhinderung des einen Bürgermeisters vertritt der andere
dessen Stelle.

Art. 131.

Sind diese Einkünfte nicht zureichend und ist Gemeindevermögen vorhanden,
welches nach dem bisherigen Ortsgebrauche dem Benutungsrechte einzelner Gemeinde-

angehörigen oder einzelner Klassen derselben unterworfen ist (Gemeindevermögen im
engeren Sinne, Bürger- und Nachbarvermögen), so sind in der Regel zunächst diese

6
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Nuhungen gegen Wegfall der etwaigen Gegenleistung nach Maßgabe des Bedarfs ganz
oder theilweise zurückzuziehen und zu dem zu deckenden Gemeindezwecke zu verwenden.

Ist jedoch das Recht auf jene Nutzungen als Zubehör eines Grundslücks zu be-
trachten oder gründet es sich auf einen genügenden Rechtotikel, so sind dieselben der Zurück-
ziehung und Verwendung zu Gemeindezwecken zwar nicht unterworfen, wohl aber sind die
Nutungsberechtigten die von ihnen bisher vorzugsweise bestrittenen Gemeindelasten auch
ferner in dieser Weise zu tragen verpflichtet (Art. 17

Als ein genügender Rechtstitel ist es nicht zu betrachten, wenn das Nutzungsrecht

als Ausfluß des Bürgerrechtes —*“ ist, mag auch dafür ein besonderes Einkaufs-Veld zu entrichten gewesen sein (Art.
Zu Erfüllung ihrer gehsrnn —ie gegenüber der politischen Ote

gemeinde können die betreffenden Nutungsberechtigten und überhaupt die auf Grundb
sonderer Rechtstitel zu Tragung von Gemeindelaslten Verpflichteten auf Antrag der pol-
lischen Ortsgemeinde auch im Verwaltungswege angehalten werden. Die deshalb zu-
nächst zuständige Vehörde, welcher auch die Aussicht über die Verwaltung des Ver-
mögens der ländlichen Algemeinden und die Genehmigung zu jeder Veräußerung vonvon
Theilen desselben zusteht, ist in Ansehung der Ortschaften des plalten Landes drathsamt, in Ansehung städtischer Gemeindebezirke die Aussichtsbehörde für städtische B
meindeverwaltung, in oberer und lethter Instanz bezüglich aller Bczirke die Landeöregierung.
Den in Angelegenheiten belreffender Art ergehenden Verfügungen der gedachten Behörden
gegenüber kann die eiwaige Beschreitung des Rechtsweges eine aufschiebende Wirkung

nicht juhen.Die Vertretung der zu besonderen Gemeindeleistungen auf Grund von Rechtsliteln
verpflichteten Einwohnerllassen eines Orts gegenüber den gedachten Verwaltungsbehördenersolgt durch einen oder mehrere Verollmschure welche beziehungsweise auf Veranlassung
der Aufsichtsbehörde von den gedachten Einwohnerklassen aus ihrer Mitte mit Stimmen-
mehrheit gewählt werden

Im Uebrigen ist den Entscheidungen der Verwaltungsbehörden über Einziehung
von Gemeindenutzungen solange und soweit nachzugehen, ale nicht privatrechtliche Ansprüche
der Betheiligten darauf im Rechtswege eudgültig anerkannt sind.

Art. 138.

Solche Veräuderungen im Gemeindehaushalte, oder solche neue Einrichtungen und
Unternehmungen in der Gemeinde, welche miltelbar oder unmitlelbar die Ausschreibung
von Gemeindeanlagen oder eine terhöhung der bereits ausgeschriebenen nach sich ziehen,
können in den Landgemeinden auf rechtsverbindliche Weise nur durch die Mehrheit der

MeZ beschlossen werden. bei derartigen Beschlüssen überstimmten Minderheit — in den Slädten der
elwa zur Veschsuhsasi einberufenen Gemeindeversammlung (uogl. Art. 57), in den
Landorten der Beitragspflichtigen — sieht binnen 10 Tagen von der Verkündigung des
bezüglichen Beschlusses ab, welche durch den Gemeindevorstand öffentlich in üblicher Weise
zu erfolgen hat, die Berufung auf die Gutscheidung der nächsten Gemeindeaussichis-
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behörde zu. Gegen deren Entscheidung ist biumen 10 Tagen von der Eröffnung ab ge-
rechnet Demleng au die Landesregierung zulässig.Die angerufenen Behörden haben 5 ihren Entscheidungen hauptsächlich die Noth-

wendigkeit oder Zweckmäßigkeit des in Frage slehenden Beschlusses zu berücksichtigen.
Zu Unternehmungen, welche eine Vertheilung des von denselben zu erwartenden

Gewinnes an die beitragspflichtigen Gemeinde-Angehörigen zum Zwecke haben, ist die
Ausschreibung von Gemeindeanlagen unzulässig.

Da, wo der Beschluß über Angelegenheiten der gedachten Art in einer Gemeinde-
versammlung gefaht wird, sind Hlurgenossen zur Theilnahme au der Abstimmung durch
einen #o ihnen zu ihrer Vertretung aus der Gemeinde Bevollmächtigten berechligt (vgl.Art. 48)0.2 Frauen und Bevormundeten steht, wenn sie im Gemeindebezirk mit Grund-

eigenthum angesessen oder im Gemeindebezirke persönlich mit Steuern belastet sind, ein
timmrecht in Gemeindeversammlungen zu, welche über Gegenstände der im ersten Absatze

dieses Artikels bezeichneten Art Beschluß fassen (ogl. Art. 46, 48).

Art. 141.

Indirekte Auflagen, soweit sie nicht schon beteweir, grtee, dürsen nur mitGenehmigung der Regierung eingeführt werden (vogl. Art. 15

Art. 149.

Der Gemeinderath bewirkt die Revision und kann zur Vorbereitung derselben eine
Commnission oder einen besonderen Rechnungsverständigen wählen. Die Erinnerungen.
gehen dem Gemeindevorstande zur Beibringung der Beantwortung zu, und nach deren
Vorlage faßt der Gemeinderath die Beschlüsse.

Glaubt der Gemeindevorstand oder der Rechnungsführer sich bei diesenVeschlüssen
nicht beruhigen zu können, so sieht ibm die Berusung au die nächste Aufsichtsbehörde in
Gemeindesachen (Art. 153) zu, die hierüber im Verwaltungswege endgültig entscheidet.
Wird hiergegen der Rechisweg betreten, so hat er keine ausschiebende Wirkung.

Art. 160.
Nach den Beschlüssen über die Revisions-Erinnerungen beziehentlich nach der Ent-

scheidung der angerufenen Aufsichtsbehörde wird die Rechnung abgeschlossen und justifizirt.
Den Abschluß unterzeichnet der Vorsitzende des Gemeinderathes beziehentlich der Gemeinde-
versammlung.

Art. 152.

Das Oberaufsichtsrecht des Staales über die Verwaltung der Gemeindeangelegen-
heiten erstreckt sich darauf, daß von den Gemeinden und ihren Organen Ueberschreitungen
ihrer Besugnisse zum Nachtheile des Staates oder zur Breinträchtigung der slaatsbürger-
lichen oder Privarrechte Linzeler nicht vorgenommen, daß von den Gemeinden resp. ihren
Organen bei den nach Art. 19 zu vesorgenden Geschäften, sowie bei der Verwalkung der
G'bchindeanhelegenheln, insbesondere des Gemeindevermögens und der Ortspolizei der

6°
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Verfassung und den Gesetzen nicht zuwidergehandell wird, sondern solche angemessen be-
folgt und von den Gemeinden und deren Organen die ihnen obliegenden öffentlichen
Verpflichtungen gehörig erfüllt werden.

Art. 153.

Das Oberaufsichtsrecht des Staates über dieVerwaltung der Gemeindeangelegen-
heiten mit Einschluß der Ortspolizeiwird— unbeschadet des in Art. 9 der Landespolizei

in Bezug auf die Orlspolizei der Städte zugewiesenen, dort näher bestimmten Ueber-
wachungs= und Aussichtsrechts — in erster Instanz für die Städte durch die Aufsichts-
behörde für städtische Gemeindeverwaltung, für das platte Land durch den Landegausschuß,
in der höheren Instanz bezüglich der Städle sowohl . A½ platten Landes im Allge-meinen durch die Landesregierung ausgeübt (vgl. jedochA .

Die über die Zuständigkeit der in Bau Frni anen Behörden in den
Landesgesetzen, den dazu gegebenen Ausführungsbestimmungen und darauf fußenden Lokal-
bauordnungen gegebenen Vorschriften werden durch die vorersichtliche Ordnung in Veireff
des slaatlichen Aufsichtsrechtes in Gemeindeangelegenheiten nicht berührt.

Die Aussichtsbehörde ser städtische Gemeinde-Verwallungbegeehutich ber bandes-ausschuß ist diejenige Behörde, die über alle in den verschiedenen in Art. 152gedachtenAngelegenheiten erhobenen Beschwerden und Verusungen. welche gegen die P
weise von Gemeindc-Beamten oder Gemeindebehörden beziehentlich gegen Entschließung der
lehteren oder der Gemeindeversammlung von Seiten der Betheiligten erhoben werden, die
nächste Entscheidung zu ertheilen hat.

die angegriffene Entschließung der Gemeindebehörden oder der Gemeindever-
sammlung als eine Entscheidung anzusehen, so findet gegen die solchenfalls zweitiustang-
liche Entscheidung der Aufsichtsbehörde ein Rekurs nicht statl, soweit nicht Abweichungen
im Gesetz selbst auodrücklich bestimmtsind.

Gegen erstinstanzliche Entscheidungen der nachnen Genmeindeaufsctsbehärden. welcheim Gesetze als endgültige nicht bezeichnet sind, ist Berufung an die Landfsregierung
binnen zehntägiger ausschließlicher Frist vom Tage den Eröffnung der Cnischeidung

an zuläAig.
Befugniß der staatlichen Aufsichtsbehörden, auch Amtshakber das Oberauf-# D wird durch vorstehende Bestimmung nicht berührt

Art. 154.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde für städtische Gemeindeverwaltung beziehent-
lich des Vandesausschusses ist zur Gültigkeit gefaßter Beschlüsse der Gemeindeversammlung
beziehentlich des Gemeinderathes erforderli

4.0-zu Verminderung des Stammvermögens, möge diese in der Veräußerung
von Gemeindegrundslücken oder diesen cleichstehenden Gerechtsamen, in der
Bestellung dinglicher Rechte daran oder in anderen Verfügungen besteben,

4. zu Theilung von Gemeindegütern, Gemeindenutzungen oder Kassenüber-

—

2
schüssen,

. zu Uebernahme bleibender Verbindlichkeiten auf die Gemeinde,
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4. zu Aufnahme von Auleihen, welche eine Vermehrung der Gemeindeschulden
berbeiführen, also nicht zu Abstoßung schon bestehender Darlehnsschulden
gemacht werden und nicht zu den Schulden der laufenden Verwaltung ge-
gehören (Art. 138).

Art. 155.

Die Aussichtsbehörde für slädtische Gemeinde= Serwaltung beziehentlich der Landes-
ausschuß ist, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß die Verwaltung der Gemeindean-
gelegenheiten den Gesetzen gemäß gehandhabt, der Haushalt ordnungsmäßig geführt und
die Obliegenheiten der Gemeinde überall erfüllt werden, berechtigt, Nachweisungen über
den Haushalt der Gemeinden, namentlich über die Einhaltung der Schuldentilgungs-Pläne
und der Voranschläge, über Vewirthschaftung der Gemeindewaldungen, über die Geschäfts-
führung der Gemeindevorstände und Gemeinderäthe, sowie über Erfüllung der Gemeinde-
obliegenheiten z. B. in Bezug auf die Armenversorgung zu verlangen.

ie gedachten Behörden sind deshalb berechtigt, Akten, Voranschläge, Rechnungen
und Protokollbücher einzufordern, die technische Beaussichtigung hgrößerer Gemeinde-
waldungen und die Prüfung der Gemeinderechnungen durch einen Sachverständigen auf
Koslen der Gemeinde anzuordnen und die Ausführung derartiger Anorduungen streng zu
überwachen, zu dem Ende auch Beauftragte zur Prüfung der Verhältnisse an Ort und
Stelle zu senden und vorgekommene Gesetzwidrigkeiten und Vernachlässigungen in Erör-
lerung zu ziehen und zur Beseitigung derselben die nöthigen Verfügungen zu treffen.

Art. 156.

Die Augsichtstehon. für aliche Gemeindeverwaltung, beziehenklich der Landes-ausschuß hatdasRecht, Mitglieder des Gemeinderathes und Gemeindevorstandes, welcheihre Rflichten verlehen, mit Ordnungsstrasen bis zu 36 Mark zu belegen.

Das gleiche Recht der genannten Aufsichtsbehörden besteht in Bezug auf den
Vorsitenden der Gemeindeversammlung, in den Gemeinden, in welchen ein Gemeinderath
nicht vorhanden ist.

Der Landesregierung stebt die Vefugniß zur Versügung von Ordnungsstrafen gegen
die Mitglieder der gedachten Gemeindebehörden und den Vorsitzenden der Gemeindever-
sammlung bis zum Maaße von 60 Mark zu.

Art. 157.

Wenn der Gemeinderath beziehenklich die Gemeindeversammlung sich weigert, ge-
setzlich nolhwendige Ausgaben der Gemeinde zu benehmigen, so ist die nächste Aussichts-
behörde ermächtigt, dieselben von Amtswegen in den Inranschlas einzutragen oder dieaußerordentliche Aufbringung anzuordnen und vollziehen zu lasWird Seitens der Gemeinde die Voraussehung der 9 Nothwendigkeit der

Ausgaben bestritten, so bleibt ihr gegen die Entscheidung der brstinstangih zuständigen
Aufsichtsbehörde die Berufung au die Laudesregierung vorbehalte

Verweigert die Gemeindevertretung (der Gemeinderath benalh die Gemeinde-
versammlung) in den ihr überwiesenen Angelegenheiten Beschlüsse zu fassen, so ist die
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nächste Gemeinde-Aussichtsbehörde auf vorhergegangene Androhung ermächtigt, anstatt der
Gemeindevertretung Entscheidung zu ertheilen, welche die gleiche Wirksamkeit hat, als wäre
sie von letzterer selbst ausgegangen.

Art. 158.

Unsere Landesregierung übt die von der Staatsgewalt ausgehende Oberaussicht

über bhee Zerwaltung der Gemeindeangelegenheilen unmittelbar besonders in den folgendenFällen aus
Bei wiederholter oder grober Pflichtverletzung, bei dauernder geistiger oder

körperlicher Unfähigkeit zu Besorgung des Dienstes, beim Wegfall eines der

zur Wählbarkeit der (beireffenden z ihrem Amte bestandenen ErsordernisseArt. 46, 47, 63, 65, 84), sowie bei Verlust des guten Leumundes kannUnsere rrbctr. nach Vernehmung des Betheiligten durch einen
Regierungskommissar und Gestaklung einer binnen zu bestimmender aus-
schließlicher Frist einzubringenden schriftlichen Vertheidigung (was Beides
jedoch bei Abwesenheit des Betreffenden am unbekannten Aufenthaltsorte

hinwegkällt), endlich nach Anhörung der unteren daschtet ehörde die Mit-glieder des Gemeindevorstandes unter Anführung der dafür bestehendenGründe auf Zeit oder gänglich ihrer Dienstvoweschinen entheben und dabei
auch über Wegfall ihrer Gehaltsbezüge, jedoch unter Freilassung der Be-

schreitung - Dachtwegee, Bestimmung treffen.Die vorläufige Enthebung (Suspension) eines Gemeindebeamten kannsie auch im a wider ihn eingeleiteter strafrechtlicher Erörterung, muß
sie aber verhängen:

a. wenn in einem gegen ihn eingeleiteten gerichllichen Verfahren seine
Verhaftung verfügt worden ist,

b. wenn die Eröffnung des Hauptversahrens in der Untersuchung wegen
eines Verbrechens oder eines Vergehens gegen ihn beschlossen ist, wegen
dessen auf Verlust der Ehrenrechte oder auf Verlust der Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Aemter erkannt werden kann.

Während der Suspension in solchen Fällen kann von dem Ablaufe des
Monats ab, in welchem dieselbe r* ist, ein Theil des Diensteinkommens

des suspendirten Beamten, jedoch keinenfalls mehr als die Hälfte dieses
Einkommens auf Antrag bes deheas durch Verfügung der Landes-
P/ierune innen behalten werden.Wird später der Angeschuldigte freigesprochen oder außer Verfolgung
geset, so ist ihm der während seiner Suspension innebehaltene Theil seines
Diensteinkommens aus der Gemeindekasse nachzugewähren.

Die Landesregierung ist berechtigt, einzelne Mitglieder der Gemeinderäthe,
sowie die Vorsitzenden der Gemeindeversammlung in Gemeinden ohne Ge-
meinderäthe wegen inzwischen eingetretenen Wegfalles der Voraussehungen
ihrer Wählbarkeit oder Verluste der öffentlichen Achtung oder wegen an-
dauernder, troy Anwendung des in Art. 156 bezeichneten Strafverfahrens
forkgesetzter Vernachlässigung ihrer Pflichten zu entlassen, nicht weniger ganze

ie
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Gemeinderäthe, weche ihren Obliegenheiten nicht nachkommen, nach gutacht-
licher Vernehmung der erstinstanzlichen Aufsichtsbehörde aufzulösen.

 Der Landesregierung steht das Recht zu, aus Gründen des allgemeinen
Wohles und der allgemeinen Sicherheit, sowie wegen ungenügender Ge-
schäftsbesorgung einzelnen Gemeindevorständen die Verwaltung der Orts-
polizei gänzlich oder zum Theil zeilweise zu entziehen und an andere geeignele
Personen in oder außer der Gemeinde zu übertragen. Die Gemeinde ist in
einem solchen Falle zu einem Kostenbeitrage verpflichtet, welcher von der
Regierung nach Verhältniß der Besoldung des Bürgermeisters resp. Ge-
meindevorstehers für seine bisherige gesesemte Geschäftsbesorgung zu demabgetrennten Geschäftszweige zu bemesseni

 Werden von einer Gemeinde die geseblich bochwentige Wahlen verweigen
oder wird die Annahme der Wahl oder die Fortverwaltung eines
zulässiger Weise von den zur Besorgung des betreffenden Amtesgerigen
schafteken Gemeindegliedern abgelehnt oder auch unzulässiger Weise beharrlich
verweigert, oder tritt gleichzeitig die Vakanz der Stellen beider Mitglieder
des Gemeindevorstands ein oder finden sich nach dem Ermessen der Landes-
regierung in den Fällen der Art. 88 und 1584 keine geeigneten Beamten
unter den Gemeindeangehörigen, so kann die Landesregierung nach ver-
nommenem Gutachten der erstinstanzlichen Aussichtsbehörde eine provisorische
Verwallung der Gemeinde-Angelegenheiten auf Kosien der Gemeindekasse
anordnen, ohne dabei an Gemeindeglieder gebunden zu sein. Bei Vakanz
auch nur einer Stelle im Gemeindevorstande kann die in Fällen der Be-
binderung des vorhandenen einen Mitgliedes ersorderliche Vertretung des-
selben für solche Källe nach Gehör der Gemeindevertretung von der Landes-
regierung einer ihrerseits dazu geeignet befundenen Person übertragen werden.

Die Landesregierung ist die oberste Dienstbehörde der Gemeindebeamten.

Art. 159.

Unserer GAschließung in Betreff von Gemeindeangelegenheiten bedarf es in den
nechlehem Fällen

*“

die siellung der Gemeiudevorslandsmitglieder in den Städten, sowie die
Anstellung von solchen auf länger als 6 Jahre oder auf bLebenszeit bedarf
Unserer Genehmigung (vgl. Ark. 83);
Ortsstatuten (Art. 14) bedürfen zu ihrem Erlasse Unserer Bestätigung nach
vorausgegangener Begutachtung durch die erstinstanzliche Aussichtsbehörde in
Gemeindesachen und Prüfung durch Unsere Landesregierung. Im
Unsere Landesregierung die Befürworkung Unserer Bestätigung versogen zu
müssen glaubt, werden die Gründe hierfür den betreffenden Gemeindebehörden
eröffnet werden;
die Erhebung neuer indirekter Gemeindeabgaben kann nur nach Unserer des-
halb eingeholten Genehmigung ersolgen. Der Plan der Einführung neuer



38

Gemeindeabgaben dieser Art wird vorher der Begutachtung der nächsten
Gemeindeaussichtsbehörde und der Prüfung Unserer Landesregierung unter-
breitet werden;

 die Vildung neuer, sowie die Abänderung oder völlige Vereinigung schon
bestehender Gemeindeverbände bedarf Unserer Genehmigung;
derselben untkerliegt auch die Abänderung bestehender Gemeindebezirke, soweit
letztere nicht in der Zuweisung oder Ausscheidung einzelner nicht mit Wohn-
häusern besetzter Parzellen besteht, über welche Unsere Landesregierung zu
befinden hat.

.

##

Der Zeitpunkt des Beginnes der Wirksamkeit dieses Gesetzes wird durch Verord-
nung der Landesregierung bestimmt.

Urkundlich haben Wir dieses Geset Höchsteigenhändig vollzogen und Unser Fürst-
liches Insiegel beidrücken lassen.

Gegeben Greiz, den 6. Mai 1834.
(L. 8.) Heinrich XXII.

Faber.

18. Regierungs Verordnung vom 10. Mai 1884,
Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetze vom 6. Mai 1884 in Betracht
hewisser Abänderungen der Gemeindcordnung vom 25. Januar 18711 betreffend.

Mit Sorcuissimi Höchster Genehmigung wird behufs Erleichterung und Sicherung
einer richtigen Anwendung mehrerer Vorschriften des Gesezes vom 6. Mai 1884, gewisse
Aenderungen der Gemeindeordnung vom 25. Jannar 1871 betreffend, sowie zu dem Zwecke
der Ausführung anderer Vorschristen desselben Gesezes verordnet, was folgt:

8. 1.
Zu Art. 9 des Gesttzes.

Es bewendet in Ansehung der Zuständigkeit der Gemeindepolizei der Stadt Greiz
bei den in F. 21 der Regierungsverordnung vom 14. April 1871 (Gesetz Sammlung
S. 63) getroffenen Vorschriften, insofern, als nach denselben

die Handhabung der wegen der Sonntagsfeier und wegen Beschränkung des
Tanzhaltens bestehenden geseblichen Bestimmungen,

die Uebernahme und Weiterbeförderung von Schüblingen, das Einschreiten wider
unerlaubte Auswanderung und deren Beförderung, sowie die Ueberwachung
des Verfahrens der Auswanderungs-Agenluren

und
das Einschreilen gegen Tumult

von der Zuständigkeit der Gemeinde-Polizei innerhalb des Gemeindebezirks Greiz ausge-
schlossen und dem Fürstlichen Landrathsamte vorbehalten worden ist.
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8. 2.
Zu Art. 9.

Von der in beiden Städten durch den Gemeindevorstand zu übenden Gesundheits-
polizei ist die Medicinalpolizei zu unterscheiden.

Diese, welche die Obliegenheiten und Befugnisse der Landespolizei in Bezug auf
das Medicinal- und Impfwesen, die Aufsicht über die Aerzte, Wundärzte, Thierärzle,
Hebammen und Apotheker, sowie deren Geschäftsbetrieb und die Handhabung der ein-
schlägigen reichs- und landesrechllichen Bestimmungen umfaßt, soweit solche von der Polizei=
Behörde und nicht von besonderen Beamten oder Aufsichlpersonen (Physikern, NRevisoren 2c.)
wahrzunehmen sind, verbleibt auch ferner bezüglich des ganzen Landes in ersler Instanz
zu der Zuständigkeit des Fürstlichen Landrathsamts gehörig, dem sie durch das Organi-
sationsgesetz vom 1. September 1868 8. 17 Ziffer 3 (Gesetz-Sammlung 1866 S. 284)
vgl. mit F. 4 der Landesherrlichen Verordnung vom 24. Juli 1855 zugewiesen

ür die Verfügungen zur Verhütung und Unterdrückung ansteckender Krankheiten
unter Menschen bewendet es zwar in Gemäßheit von F. 17 Ziffer 3 des eben cit. Gesebes
vom 1. September 1866 im Allgemeinen auch ferner bei der Competenz des Fürstlichen
Landrathsamtes als Landespolizeibehörde; unbeschadet dessen sind jedoch die sämmtlichen
Gemeindevorstände — slädtische und ländliche — zur Erledigung der Geschäfte zuständig.
und verbunden, welche ihnen durch die Regierungs-Verordnung vom 13. Dezember 1882
— vergl. besonders §§. 4, 5, 6 derselben — (Gesetz= Sammlung S. 103, 104) zu dem
Zwecke der Verhütung einer Weiterverbreitung gewisser ansteckender Krankheiten in und
durch Schulen, Lehranstalten n. s. w. aufgetragen sind, beziehentlich durch etwaige Aen-
derungen dieser Vorschriften zugetheilt werden.

Die in Ausführung des Reichsgesetzes, Maßregeln gegen die Rinderpest betreffend,
vom 10. Juni 1869, sowie des Reichogeseyes vom 23. Juni 1880 über die Abwehr und
Unterdrückung der Viehseuchen, und der dazu vom Bunderathe erlassenen Instructionen
ertheilten landesrechtlichen Vorschristen geben die nähere Bestimmung der Zuständigkeit
der Landespolizei — in diesem Bezuge vertreten durch Fürstliches Landrathsamt und
Regierungs-Commissarien —rücksichtlich der Maßnahmen zur Abwehr und Unterdrückung
solcher Sruchen. Diese Vorschriften bleiben durch die Bestimmwung in Art. 9 der Ge-
meindeordnung, welche dem städtischen Gemeindevorstande die örlliche Handhabung der
Gesundheits-Polizei zuspricht, hingesehen darauf, daß dies nur insoweit geschieht, als die
bezüglichen Befugnisse nicht der Landeopolizei oder besonderen Behörden übertragen sind,
selbstverständlich unberührt.

S. 3.
Zu Art. 9.

Die gewerbepolizeilichen Zuständigkeiten der slädtischen und der ländlichen Polizei-
Verwallung bestimmen sich theilweise durch die Bundesgewerbeordnung vom 21. Jumi 1869
und die zu deren Abänderung wie Ergänzung von Reichswegen beziehentlich vom Bundes-
rathe ergangenen Gesehe und Verordnungen, vorzugsweise aber durch die zu Ausführung
aller dieser Vorschriften ergangenen landeörechtlichen Bestimmungen. Dieselben Normen

7
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nd erbinung mit dem Gesetze über die Bildung eines Landesausschusses vom 25. Januar1 (§.90 Ziffer 2) entscheiden auch hauptsächlich über die der Zuständigkeit der Landes-lahe vorbehaltenen, theilo vom Landrathsamie, theils vom Landesausschusse in Bezug
auf das Gewerbewesen zu übenden Befugnisse.

Die unterinstanzliche Ueberwachung des Maß. und Gewichtswesens kommt inner-
halb der städlischen Gemeindebezirke den betreffenden Gemeindevorständen insoweit zu, als
sie nicht durch reichs= und landesrechtliche Vorschristen den Aichbehörden zugewiesen ist.

ie marktpolizeilichen Befugnisse der Gemeindevorstände bestimmen sich, soweitnicht Merlkorbunnen bestehen, welche dann insofern entscheiden, als sie sich mit den ein-
schlägigen reichs= und landesrechtlichen Vorschristen nicht im Widerspruche befinden, nach
den maßgebenden Grundsätzen der Reichsgewerbeordnung und bezüglichen landesrechtlichen
Normen, darunter nche den von der Landreregierung ausgehenden Erlassen über Zahl, Zeitund Dauer der Märkte.

§. 4.
Zu Art. 9.

Als solche Auffrungen compekenzmäßiger Thätigkeit städtischer Ordnungspolizei,
die sich nicht bereits aus der in Art. 9 ersichtlichen besonderen Bezeichnung der einzelnenZweige der Polizei, welche 2 Zusändigteilbbereihe der Gemeinde-Polizei in den Städten

angehören, ven eicn ergeben, haben besonders zu gelten:
Tmße Handhabung der für einen geordneten Verkehr und die Aufrechterhaltungder neh Sauberkeit auf öffentlichen Plätzen, Straßen und Wegeninner-

halb der städtischen Gemeindebezirte nach den cinschlägigen gültigen Bestimm-
ungen einzuhaltenden Grund

die Ueberwachung osenulcche. Vergnügungen und Volksfeste zugleich mit
Rücksicht auf die Verordnungen, welche die Fernholtung von Schulkindern und

Confirmanden von Tänzen und anderen öffentlichen Lustbarkeiten vrschreiben.
die Controlirung geböriger Einhaltung der für die Beendigung des abend

lichen Verkehrs in Schankstätten, Restaurationen u. s. w. bestehenden Vor.
schriften,

das Einschreiten wider auftretendes Bektelwesen,
das Vorgehen wider das Ueberhandnehmen nichl erlaubter Glücksspiele und
was die Stadt Zeulenroda betrifft, auch die Ueberwachung der Veob

lung der für erlaubte Tänze nach den maßgebenden Vorschristen bestehenden
Schlußstunde, sowie das Vorgehen wider nicht erlaubte Tänze, allenthalben
unterDeschränlnng auf die competenzmäßig der Gemeindepolizei zu diesem Zweckezuständigen Mittel.

Ausgeschlossen von der Zuständigkeit der Gemeindepolizei — auch für den Ge-
meindebezirk Zeulenroda —bleibt die von der Landeöpolizei durch die Tanzgelderhebe-
beamien ausgeünbte Befugniß der Ertheilung vorschriftsmäßiger Tanzerlaubnißscheine, sowie
die landesrechtlich zulässige, vom Fürstlichen Landrathsamte ausgehende Diepensation von
gewissen, die Einschränkung des Tanzhaltens betreffenden Vorschriflen (Regierungs-Ver-
ordnung vom 18. Oktober 1870, Gesetz= Sammlung 1870 Seite 111



8. 5
an 9.

Als solche polizeiliche Zusländigkeiten, die außer den in 8. 9 besonders erwähnten,
der Gemeindepolizei beziehenklich den Gemeindevorständen in den Städten für die betreffen-
den Bezirke ausdrücklich durch landesgesetzliche Bestimmungen zugewiesen sind, haben
namentlich auch zu gelten:

u. die Befugniß zur Ausstellung von Reiselegitimationen (Reisepässen, Paß-
karten 2c.), (vergl. Verordnung, die Legitimationsführung durch Paßkarten
betreffend, vom 26. Febrnar 1851, Negierungs-Verordnung vom 6. r.
1852, das bei Ertheilung der Reiselegitimationen nach dem Auslande rc. zu

bcobachtende Versahren bekreffend,brhehenrh Regierungs-Verordnung vom
14. April 1871 §F. 21 vergl. mit §.2Ziffer 3 der bandesherrlichen Ver-
ordnung vom 24. Juli 1855),

4A# die Mitwirkung der Gemeindevorstände der Städte bei Erledigung der Ge-
suche um Ertheilung der Auswanderungserlaubniß für Bewohner der städtischen

euriinbebarire (Abschnitt 6 d Gnbzerung"Verordnung vom 6. November2, Geset-Sammlung S.! # Gemeindevorständen der Otadte als Baupolizeibehörden durch das
Gesetz vom 10. Rovember 1871, die zu demselben gegebenen Ausführungs-
vorschriften und auf Grund solcher errichteter Lokalbauordnungen zukommen-
den Befugnisse und Obliegenheiten.

"

S. 6
Zu r. 9

ie der Landespolizei in dem Art. 9 vorbehaltene Aussicht über das Preß-
wesen wird, insoweit sie sich in den auf poligzeiliche Anordnung stattfindenden Beschlag-
nahmen von Druckschriften r2c. außert (§F. 23 des Reichspreßgesebes vom 7. Mai 1874),
für den Bereich des Fürstenthums durch das Landrathoamt geübt.

Auch rücksichtlich der prahpollzeilichen Befugnisse, welche sich auf das gewerbsmäßige
Ausrufen. Verkaufen, Vertheilen, Anheften und Anschlagen von Ftaitalter, anderen
Schristen und Bildwerken an öffentlichen Plãhen u. s. w. (F.43Absatz 1 und 2 der
Reichsgewerbeordnung) und auf das im Umherziehen m ulh von Druck-
schristen, anderen Schriften oder Bildwerken beziehen (vergl. §F.56—Ziffer10und
lebten Absatz — der Reichegewerbeordnung) ist das Guluerbe 6nge *#* zu-
ständig, als nicht nach F. 5 des Landesgesebes vom 15. Dezember 1883 in Rücksicht auf
die slädtischen Gemeindebezirke die Ertheilung und Versagung der erforderlichen Erlaubniß
zum gewerbsmäßigen Ausrusen, Verkausen, Vertheilen, Anheften und Anschaenvon Druckschriften, anderen Schristen und Bildwerlen an öffentlichen Plähen u. s. w
den betreffenden Geueihvorstnden zusteht (§. 5 und §. 8 Absahz 2 des Kandeagesehes
vom 15. Da#ente ).eiuach 9 5 des Reichprehgesebes vom 7. Mai 1874 aus den in §. 57 der
Vundesgenerleron vom 21. Juni 1869 ersichtlichen Gründen zulässige **- der
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nicht gewerbsmäßigen Verbreitung von Druckschristen (vergl. §§. 2 und 3 des Reichs-
preßgesetzes vom 7. Mai 1874) steht in Bezug auf die städtischen Bezirke den Gemeinde=
vorständen, in Rücksicht auf das plalte Land dem Fürstlichen Landrathsamte zu.

S. 7.
Zu Art. 9.

Das in dem Art. 9 der Landespolizei ausschließlich vorbehaltene Recht der polizei-
lichen Aufsicht über das Vereins= und Versammlungswesen begreift sowohl die Befugniß,
die Einberufuung und den Zusammentritt öffentlicher Versammlungen, soweit dieß erforder-
lich ist, zu erlanben oder zu versagen und die Bildung von Vereinen zu genehmigen oder
die Erlaubniß hierzu verweigern, als das Recht der Ueberwachung von Versammlungen
und Vereinen und die Auflösung von solchen, insoweit deren Beisammensein beziehentlich
Bestehen den einschlägigen Vorschriften nicht gemäß ist, wie endlich die Durchführung
von Auflösungsbeschlüssen bezüglich erlanbter und das Einschreiten wider unerlaubte Ver-
sommlungen in sich. Bezug. auf Versammlungen werden die gedachten Befugnisse für den Bereichdes gürsenthmus in erster Instanz durch Fürstliches Landrathsamt und die demselben
unterstellten landespolizeilichen Organe ausgeübt. Hehört auch das Einschreiten
**- verbotene Versammlungen (vergl. z. B. die Verordnung vom 31. Mai 1853,

13 des hierländischen Preßgesehes vom 12. Mai 1870) zu den Obliegenheiten desgeipchen Landrathsamtes.
Die Genehmigung begiehentlich die Versagung der Erlaubniß zur Bildung von

Vereinen bleibt der bandeerehierung in Gemäßheit von §. 1 der landeoherrlichen Ver-
ordnung vom 28. April 1855 vorbehalten. In Bezug auf die Voraussehungen für dasgesebmäßige Bestehen Fze: Innungen, Erwerbo= und Wirthschaftsgenossenschaften, der ein-
ßeschriebenen Hülfskassen und der Sischerei-Genossenschaften sind die bezüglichen reichs- und
landesrechtlichen Vorschriften maßgebend.

Die Ermittelung und Anzeige der verbotswidrig oder ohne die erforderliche Er-
laubniß bestehenden Vereine, die Ueberwachung der mit der erforderlichen Genehmigung
gebildeten Vereine und Gesellschaften rücksichtlich der Beschränkung ihrer Thätigkeit auf
die statutmäßigen beziehentlich erlaubten Zwecke und die Ausführung der in Bezug auf
solche ergehenden oberbehördlichen Anordnungen zählt, insoweit nicht besondere Auflagen
der Landesregierung an Gemeindevorstände eine Ausnahme schaffen, - den ompetenz-mäßigen Obliegenheiten Fürstlichen Landratheamles (vergl. auch §.des Behörden-Organisations-Gesees vom 1. September 1468 vergl. an ziffer 10 und 11
der landeeherrlichen Verordnung vom 24. Juli 1855).

8.8.
Zu Art. 46.

Wenn es sich um die Frage handelt, wie das Alin. 4 von §. 56 der Verfassungs-
urkunde auf die der Beurtheilung nach dem dermalen geltenden materiellen und formellen
Strafrechte unterliegenden Fälle anzuwenden sei, so werden unter den durch dieses Alinea
vom Wahlrechte Ausgeschlossenen diejenigen Personen zu verstehen sein, die sich wegen
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solcher strafrechtswidriger Handlungen in gerichtlicher Untersuchung befinden oder be-
sunden haben, wegen deren nach Maßgabe des Reichsstrafgesezbuches auf Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, ohne daß die Betroffenen freigesprochen
oder außer Verfolgung gesezt worden sind.

8. 9.
Zu Art. 46 alin. d.

Für die richtige Auffassung der hierunter auögedrückten Bestimmung möge die
Auführung des im Nachstehenden gegebenen Beispiels dienen.

Wenn in einer Gemeinde nach Maßgabe der Vorschrift unter alin. u von Artikel 46
an und für sich 1039 Wahlstimmen verkreten wären, von denen je 194 Stimmen zwei
der Gemeinde angehörigen Wahlberechtigten zukämen, so würden behufs Seststellung des
Fünftheils der von den übrigen Stimmberechtigten in der Gemeinde vertretenen Stimmen
nicht nur je die Stimmen des einen der im Beside von 194 Stimmen befindlichen Wähler
von der nach der abgeschlossenen Stimmliste sich ergebenden Gesammtzahl von 1039 ab-
gezogen, sondern vielmehr zwei Mal 194 Wahlstimmen, mithin 388 Stimmen von der
Gesammtzahl der 1039 gekürzt und aus der danach verbleibenden Zahl von 651 Wahl-
stimmen das Fünftheil (= 130) gezogen werden, über welches hinaus die Wahlstimmen
der an und für sich zu 194 Stimmen Berechligten für jeden derselben ruhen sollen, so
daß mithin jeder von Beiden nur 130 Stimmen thatsächlich auszuüben hat.

8. 10.
Zu Art. 46.

Der letzte Absatz des Artikels hat die Bedeutung, daß, sobald durch die amtliche
Verkündigung des Ergebnisses je der jüngsten Volkszählung in einem Orte, der vor der-
selben noch nicht 2500 Einwohner oder nur diese Zahl an solchen hatte, kestgestellt ist,
derselbe habe eine diese Zahl übersleigende Einwohnerschaft, in dem betreffenden Orte
das Versahren für Gemeindewahlen sich nach den Vorschristen im Eingange und unter
Ziffer 1 und 2 des Arlikels richtet, sofern und solange nicht etwa durch ein gültiges
Ortostatut abweichende Bestimmungen getroffen werden.

S. 11.
Zu Art. 64.

Verliert nach dem Urtheil des Gemeindevorstandes ein Mitglied des Gemeinde-
rathes zusolge der Vorschrift im zweiten Absatze des Artikels die Besähigung zur weiteren
Fortführung seines Amtes, so ist, falls dasselbe darauf nicht aus eigenem Antriebe von
dem Betreffenden mittels ausdrücklicher Erklärung an den Gemeindevorstand niedergelegt
wird, von dem letzteren das Aushören des von dem Betreffenden geführten Amtes als
Gemeinderaths-Mitglied an denselben im Wege schriftlicher Verfügung zu eröffnen. Gegen
diese steht dem davon Betroffenen, wenn er den Grund der Verfügung bestreiten zu
können glaubt, selbstverständlich der Rekurs an die nächst zuständige Gemeindeaussichts-
behörde innerhalb vorschriftsmäßiger Frist (vergl. §. 3 des Gesetzes vom 3. Juli
1879) zu.



5. 12.
Zu Art. 68.

Wenn bei Unterbrechung der Wahlhandlung die bis dahin abgegebenen Stimm-
zettel einstweilen unter koppelten Siegelverschluß zu legen sind, so ist dieß in der Weise
auszuführen, daß das Behälluiß, in welches die abgegebenen Stimmzettel gelegt worden
sind, im Beisein des Wahluvorstandes vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter ge-
schlossen und danach mit einer Schnur zusammengebunden, diese aber vom Vorsitenden
oder dessen Verkreter mit dem Gemeindesiegel und von einem dazu aufgeforderten zweilen
Mitgliede des Wahlvorstandes mit seinem Privalpetschaft an das Behältniß festge
siegelt wird.

Sobald die unterbrochene Wahlhandlung ihren Fortgang nehmen soll, ist das
verschlossene Stimmzettelbehältniß vor dessen Wiedereröffnung den anwesenden Mitgliedern
des Wahlvorflandes behufs deren Ueberzeugung von der Unversehrtheit des Siegelver-
schlusses vorzuzeigen.

. 13.

Zu Art. 74.
Der Gemeindebeamte, welcher den die Wahlhandlung leitenden Vorsitzenden bei

Verlesung und Zählung der abgegebenen Stimmen zu vertreten befugt sein soll, ist hierzu
einmal von dem Wahlleiter zu beauftragen, sodann aber auch auf die getreuliche Erfüllung

der von dem Vorsihenden hierbei wahrzunehmenden Obliegenheiten, namentlich auf dietreue Wiedergabe des Inhalts der Stimmzettel und ein gewissenhaftes Verfahren bei der
Entscheidung über die Gültigkeit der Stimnzektel, soweit ihm dieselbe nach den Um-
ständen iält, mittelst an Eidesstatt abzugebenden Handschlags besonders zu verpflichten.der Bestimmung des Artikels, daßein also beauftragter und verpflichteter
Gemeindebeamter dem eigentlichen Wahlvorsitenden, wenn thunlich, die über die Gültig-
leit einzelner Stimmzettel im Wahlvorstande auftauchenden Fragen vorlegen solle, ist be-
sonders an den — voraussetzlich meist nur in den Städten vorkommenden — Fall zu
denken, wenn die Verlesung und Zählung der Wahlstimmen ein äußerst zeitraubendes, die
Kräfte des Vorsitzenden selbst übersteigendes, bcziehentlich bei abtheilungsweise von der

Wäheschast erfolgter Süimmabgate gleichzeitig in gelrennten Lokalen auszuführendes Ge-chäftist.Es soll jedoch auch der Fall getroffen werden, wenn der Vorsitzende durch
irgend welche rechlfertigende Vorkommnisse von der fortgesetzten Theilnahme an dem Ge-
schäfte des Verlesens und Zählens der Wahlstimmen abgehalten ist.

rt. 83.

Wird in dem Falle des dritten Absates von Art. 83 die Entschliehung der Ge-
meindeversammlung darüber erforderlich, ob die Anstellung eines erst zu wählenden oder
auch eines schon gewähllen Mitgliedes des Gemeindevorstandes auf länger als 6 Jahre
oder auf Lebensdauer erfolgen solle, so ist kas in Betracht kommende Verlangen des zu

Wählenden oder bereits Gewählten in dem zu erlassenden Wahlausschreiben hervorzuhebenund eben darin den Wählern ausdrücklich bemerklich zu machen, daß sie mit der Abgabeihrer Stimme für den Betreffenden zugleich das von demselben rücksichtlich Prn Dauer des
ihm zu übertragenden oder bereits übertragenen Amtes erhobene Verlangen bewilligen.
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Was die Bestätigung der Gemeindevorftandsmitglieder auf den Landorten anlangt,
so behält es auch künftig bei der Bestimmung des 8. 30 der Regierungs-Verordnung
vom 14. April 1871 sein Bewenden, wonach in der Regel der Vorsitzende des Landes-
ausschusses im Namen desselben das Recht der Bestätigung der Wahl der Gemeindevor-
stands-Mitglieder auszusprechen und nur dann, wenn er dieselbe versagen zu müssen glaubt,
den Landesausschuß zu hören hat.

S. 15.
°Zu Art. 127.

Der Antrag auf Einführung einer Geschäftsordnung, durch welche die Grundsätze
für die Besorgung der nach Art. 127 durch den Gemeindevorstand zu erledigenden Ge-
schäfte beziehentlich unter ressortmäßiger Vertheilung derselben unter dessen Mitglieder fest-
gestellt werden, und auf die inhaltliche Gestaltung dieser Grundsätze kann ebensowohl vom
Gemeinde-Vorstande und von jedem Mitgliede desselben, als vom Gemeinderathe ausgehen.

Ersteren Falls ist der Antrag au den Gemeinderath, im zweiten Falle zunächst an
den Gemeindevorstand und beim Ausbleiben einer genügenden Einigung innerhalb des-
selben vom Antragsteller an den Gemeinderath — im letzten Falle an den Gemeinde-
vorstand zu richten.

S. 16.
Zn Art. 131.

Jede ländliche Altgemeinde ist verpflichtet, die zu deren Vertretung gegenüber den
Behörden durch Wahl zu bestimmenden Bevollmächtigten für je eine bestimmte mehrjährige
bei der Wahlhandlung genau esenhepenge JZeitdauer zu wählen, auch die gewählten Be-vollmächtigten alsbald nach der Wahl und deren Annahme seiten der Gewählten dem
Fürstlichen Landrathsamte und zwar unter Vorlegung des über die Wahlhandlung auf-
zunehmenden Protokolles, überdieß dem Vorstande der politischen Ortsgemeinde, innerhalb
deren die Altgemeinde besteht, namentlich anzuzeigen und dabei zugleich die Zeit zu be-
zeichnen, auf welche die Bevollmächtigten zur Vertretung der Altgemeinde berufen sind.

Bei Wegsall eines Bevollmächtigten vor Ablauf der ihm bestimmten Funktionszeit
durch Tod, Wegzug aus der Gemeinde oder auf andere Weise, ist ebenso wie bei Ablauf
der Zeit, auf welche er gewählt ist, eine alsbaldige Neuwahl vorzunchmen. Jede sich
dabei ergebende Veränderung in den Personen der Altgemeinde-Bevollmächtigten ist Fürst-
lichem Landrathsamie wie dem örtlichen Gemeindevorstande in gedachter Weise zur Kennt-
niß zu bringen.

S. 17.
. 153.

Alle wichtigen Angelegenheiten, welche an die Aufsichtsbehörde für städtische Ge-

süstr erwaltng helangen, werden von dieser Behörde in kollegialer Zusammensetzungbehan

Inebesondere gilt dieß von den Fällen, in welchen die auf Berufung gegen Ver-
sügungen oder Beschlüsse der städtischen Gemeindebeben beziehentlich der Gemeindever-
sammlung zu ertheilende Enkscheidung der gedachten Aussichtsbehörde eine letztinstangliche
ist (vergl. Art. 149, 153 der Gemeindcordnung).
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Auch bei anderen minder wichtigen von derselben Aussichkobehörde nach Maßgabe
der Gemeindeordnung zu fassenden Beschlüssen kann nach dem Dafürhalten des Vorstandes
die Behandlung und Entscheidung der obschwebenden Frage durch die Behördein kollegialer
Zusammensetzung erfolgen.

S. 18.
Zu Art. 153.

Auf Grund von F. 7 des Landesgesees vom 3. Juli 1879 über die Vollstreck-
ung der Entscheidungen und Verfügungen der Verwaltungobehörden wird der Aufsichts-
behörde für städlische Gemeindeverwaltung hiermit die Besugniß beigelegl, die von ihr er-
lassenen Entscheidungen und Verfügungen, auch insoweit dieselben Ordnungsstrafen be-
treffen, ebenso wie die vor der gedachten Behörde in Bezug auf innerhalb ihres Zustän-
digkeitsbereiches liegende Angelegenheiten abgeschlossenen Vergleiche in dem durGesetz vom 3. Juli 1879 §55. 9 ff. bestimmten Verfahren zur Vollstreckung zu 1..
wobei die Behörde zur unbeschränkten Anwendung der nach §. 14 des eben cit. Gesetzes
zulässigen Executivstrafen ein für alle Male ermächtigt ist.

§. 19.
So oft in dem Gesetze vom 6. Mai 1884 der Ausdruck „Reichs= und Landes-

gesebe" oder „Gesehgebung“ vorkommt, sind darunter alle reichs= und landesrechtlichen
Normen beziehentlich deren Erlaß zu verstehen.

Unter der Bezeichnung „Neichsgewerbeordnung" wird in den vorstehenden Be-

slimmungen dieser Nererdm die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reichvom 1. Juli 1883 verstanden. Die Bezeichuung „Bundesgewerbeordnung“ bczieht sich
auf die früheren gassungen desselben Gesetzes.

8. 20.
Die mit dem Inhalt gegenwärtiger Verordnung nicht übereinstimmenden Vor-

schriften der Regierungs-Verordnung vom 14. April 1871, die Ausführung der Gemeinde-
ordnung vom 25. Januar 1871 betreffend, sind aufgehoben.

5. 21.
Die gegenwärtige Regierungs-Verordnung trikt gleichzeitig mit der noch festzu-

sebenden Wirksamleit des Gesetes vom 6. Mai 1884, zu dessen Auoführung sie be-
stimmt ist, in Kraft.

Greiz, den 10. Mai 1884. · »

FütstlIchReuß-Pl.Landcskegtekung.
Faber.

C. Perlbes.



16. Regierungs-Verordnung vom 14. Mai 1884,
anlangend den Zeitpunkt des Inkrafttretens

1. des Gesetzes vom 7. Januar 1884, die Errichtung einer neuen
Behörde für die in erster Instanz auszuübende staatliche Beauf-
sichtigung städtischer Gemeindeverwaltung betreffend,

2. des Gesetzes vom 6. Mai 1884, gewisse Abänderungen der Ge-
meindcordnung vom 25. Jannar 1871 betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird unter Bezugnahme auf die ein-
schlägigen Bestimmungen in den unten bezeichneten beiden Gesetzen verordnet, was folgt:

Das Geset vom 7. Jannar 1884, die Errichtung einer neuen Behörde
für die in erster Instanz auszuübende staatliche Beaussichtigung städtischer Ge-
meindeverwaltung betreffend, tritt ebenso wie

das Gesetz vom 6. Mai 1884, gewisse Abänderungen der Gemeinde-
ordnung vom 25. Jannar 1871 betreffend, mit dem 1. August laufenden
Jahres in Krast.

Greiz, am 14. Mai 1884.

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.





Gesetzsammlung
das Fürstenthum Maem Aelterer Linie.

V6
(Ausgegeben am 21. Juni 1834.)

7. Gesetz vom 7. Juni 1884,
einige uhen in Bezug auf die Führung der Vormundschaft über

Minderjährige und andere Pflegebefohlene betressend.

Wir Heiurich der Zwei und Zwonzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie sonveräner Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. w. c.
haben in Betracht, daß es zur Zeit noch an landesgeseblichen Vorschriften betreffo der
Führung der Vormundschaft süber Minderjährige und andere einer solchen unterstellte
Personen gebricht, unter Vorbehalt des Erlasses einer allgemeinen Vormundschafts-
Ordnung, beschlossen, vorläufig einige auf die vormundschaftliche Vermögensverwaltung
Bezug habendeVestimmungen in Kraft zu setzen und verordnen demnach mit Zustimmung
deo Landtages, was folgt:

l
Die zum Vermögen einer unter Vormundschest slehenden Person gehörigen Kesl-

barkeiten, Werihpapiere, Schuldverschreibungen, sonstigen Urkunden und Baarschaften —
letztere, soweil dieselben den ungefähren Betrag der Fetre Anggalen für den Pflege-
besohlenen übersteigen — hal das Vermumschaftegericht in der Regel in Verwahrung
zu nehmen.
" Die Vormünder, welche Gelder oder dergleichen Werthsachen oder Urkunden für
ihre Pflegebesohlenen in Händen haben, trifft die entsprechende Obliegenheit zur Ablieferung.
an das Vormunoschaftegrichhi.

Abweichungen von der im ersten Absatze gerachten Regel sind nur auf Grund
eines dahingehenden Gerichtsbeschlusses aus besonderen, zu den Akten festzustellenden Griin=
den zulässig (ogl. §. 3, §. 5 Abs. I dieses Gesetzes).

Die Uebernahme der in §. 1 gr Baarschasten und Werthgegenstände zur
herichtlichen Verwahrung erfolgt auf Grund des Verzeichnisses, welches die Vormunder
über das Vermögen ihrer Pflegebefohlenen an das Vormundschaftsgericht so einzureichen
haben, wie sie solches auf Erfordern eidlich zu bestärken im Stande sind.

9
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Diese Verpflichtung tritt für die Vormünder alsbald nach ihrer Bestellung und
so oft ein, als den Pflegebefohlenen nachgehends Vermögen zufällt.

Diejenigen Vormünder, welche beim Inkrafttreten dieses Gesetzes Verzeichnisse
dieser Art noch nicht an die Vormundschaftsbehörde abgereicht haben, sind dies binnen
der nächslfolgenden dreißig Tage zu thun verbunden.

. 3.

Haben Vormünder, welche im Firstenthume mit unbeweglichen Sachen nicht an-
sässig sind, aus dem Vermögen ihrer Pflegebefehlenen verhällnihmäßig werthvolle beweg-
liche Gegenstände anderer Art, als die in . 1 bezeichneten in Händen, oder sind den
Vormündern aus besonderen Gränden, über welche das Gericht zu befinden hat, größere,
als die in F. 1 ihrem Umfange nach bezeichneten Baarschaften in Händen zu belassen,
so kann das Vormundschaftsgericht nach seinem Ermessen von solchen Vermkubern eine
nach dem Urtheile der Behörde hinreichende Sicherheitsleistung erfordern, außer, wenn
durch die Eltern eines Minderjährigen oder durch andere Personen rücksichtlich des von
ihnen herrührenden Vermögens eines Pflegebesohlenen dem Vormunde die Bestellung einer

Sicherhen urkundlich erlassen ist und besondere Bedenken nicht obwalten.
Die Sicherheitsforderung kann zu jeder Zeit von der Behörde erhöht oder ge-

mindert werden.
8. 4.

Die zu dem durch das Vichteniche Ermessen bestimmten Vetrage zu bewirkendeSicherheitsleistung kaunn nach Wahl des Vormundes durch Hinterlegung einer entsprechen-
den Geldsumme, oder durch nhenadet von Werthpapieren in entsprechendem Werthe oder
in Ermangelung dieser Sicherungsmittel durch Stellung sicherer Bürgen erfolgen.

Werthpapiere, sofern dieselben nicht in hierländischen Siaatschuloscheinen= oderdeuselben gleichgestellten Creditpapieren oder Schulourkunden solcher öffentlichen Spar-
kassen oder staatlichen Banken bestehen, die als zulässig in Bezug auf Anlegung von
Depositen und Mündelgeldern durch landesrechtliche Vorschristen erklärt sind, brauchen
solchenfalls nicht höher als zu zwei Dritttheilen ihres Courewerthes zur pfandweisen
Sicherstellung angenommen zu werden.

§. 5.
Gegenüber solchen Vormündern, welche innerhalb des Sürstenthums unbewegliche

Sachen besitzen, kommt die Vorschrift in S. 38 des Gesetzes vom 27. Februar 1873, die
Grund und Hypotbekenbücher und das Hypothekenwesen betreffend, zur Anwendung.
Insoweit nach dieser Bestimmung der Anspruch der unter Vormundschaft stehenden Per-
sonen auf hypothekarische oder sonstige Sicherheitsleistung durch den Umstand begründet
wird, daß sich Baarschaften, Kostbarkeiten, Staats, oder andere Werthpapiere des Bevor-
mundeten in den Händen des Vormundcs befinden (vgl. den eit. F. 38 lit. b.), wird

der Anspruch auf bezüglicheSichecheileleitung desselben durch die vom Vormunde bewirkteUebergabe der betreffenden Werthe und Gegenstände des Pflegebefohlenen zur gerichtlichenVerwahrung beseitigt, bcziehemunh bei unvollständiger Uebergabe um den entsprechenden
Betrag gemindert.
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Ist die im Fürstenthume befindliche unbewegliche Sache des Vormundes nach dem
Ermessen des Gerichts ungeeignet oder unzureichend für die bestimmte Cautionsbestellung,
so bleibt es dem Vormundschaftsgerichte unbenommen, weitere Sicherheitsleistung zu
erfordern.

Vormünder, welche außerhalb des Fürstenthums, aber innerhalb der deutschen
Bundesstaaten grundansässig sind, können Behufs der Leistung der nach §. 3 vom Gerichte
nach seinem Ermessen zu erfordernden Sicherheit zur Bestellung einer vom Vormundschafts-
gerichte für ausreichend erkannten Hypothek an ihrem Grundbesitze zugelassen werden.

Hat ein Vormund feststehende Forderungen an seinen Pflegebefohlenen, so kann
er auch mit diesen Sicherheit leisten.

Die Kosten einer vom Vormundschafksgerichte erforderten Sicherheitsleistung werden
aus dem Vermögen des Pflegebefohlenen bestritten. Die gerichtlichen Gebühren für eine
vom Vormundschaftsgerichte erforderte hypothekarische Sicherheiteleistung werden nur nach
der Hälfte der geseblich bestimmten Ansätze berechnet.

§. 6.
Kostbarkeilen können mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes auch den

minderjährigen Pflegebefohlenen, unter Berücksichtigung seines Alters und Standes, sowie
der sonstigen Verhältnisse zum Gebrauche und zur Aufbewahrung überlassen werden.

KS. 7.
Geldvorräthe, welche dem Vermögen eines Bevormundeten angehören und nicht

zur Deckung noch bevorslehender Bedürfnisse desselben erfordert werden, sind nach Ge-
hör des Vormundes baldthunlichst durch Aukauf hierländischer oder diesen gleichgestellter
Creditpapiere, oder durch Einlegung in flaatliche Banken oder öffentliche Sparkassen in-
soweit verzinslich anzulegen, als dies nicht in geeigucter Weise durch Ausleihung gegen

audreichende Hypothek oder an eine hierländische Orks= oder Kirchgemeinde geschehen kann.
ind bei den bezüglichen Enlschließungen von dem VormundschaftsgerichteAlenihalse die in fraglichem Bezuge beftehenden gesehlichen und sonstigen landesrechtlichen

Vorschriften zu befolgen.
§S. 8.

Hat ein Vormund Gelder des diu.hri in eigenem Nutzen verwendet, oder,
soweit — den im F. 1 angegebenen Betrag übersteigen, nicht binnen 2 Monatenvon der Zeit an, zu welcher er dieselben in die #lne bekam, enkweder an das Vormund-
schaftsgericht ebelefen. oder mit dessen Genehmigung in vorschriftsmäßiger Weise ver-
zinslich angelegt, so ist er zu Entrichtung von Zinsen zu sechs vom Hundert auf das
Jahr von Zeit der Verwendung in seinem Nutzen oder der unterlassenen zeitigen Ab-
lieferung an verbunden.

Die Anwendbarkeit der in den §§. 246 beziehentlich 266 Ziffer 1 des Straf-
gesetzbuchs enthaltenen Strafvorschristen auf Fälle der vorgedachten Art wird durch die
vorersichtlichen Bestimmungen nicht berührt.

D#



5. 9.
Darlehne kann der Vormund nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes

für den Pflegebefohlenen aufnehmen.
. 10.

Bewegliche Sachen des Pflegebesohlenen, welche ohne Gefahr und Schaden nicht
ansbewahrt werden können, ist der Vormund zu veräußern verpflichtet. Andere
bewegliche Sachen des Bevormundeten kann er veräußern. Will er bei solchen Ver-
äußerungen ohne Anwendung des Versteigerungsverfahrens vorgehen, so bedarf es der
Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes.

Die Veräußerung von Kostbarkeiten, Gold- und Silbergeräthen, öffentlichen Credit=
papieren und Actien, auch insoweit sich dieselben noch nicht in Verwahrung des Vormund-
schaftsgerichtes befinden, sowie die Veräußerung von Gesammtsachen des Vevormundeten
(wie z. M. Bibliotheken, Mineraliensammlungen, Heerden u. s. w.), oder von solchen
beweglichen Gegenständen, welche für den Bevormundeten voraussetzlich einen besonderen
Liebhaberwerth besitzen (z. B. Familienbilder 2c.) ist uur mit Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichtes zulässig.

Nur mit Genehmigung deo Vormundschaftsgerichtes darf der Vormund unbeweg-
liche Sachen des Pflegebefohlenen verpfänden oder auf andere Weise veräußern, Rechte
des Pflegebefohlenen an unbeweglichen Sachen Dritter aufgeben oder Rechte Dritter an

unbeweglichen Sachen des Eestehebesohlenen anerkennenDie zu den in diesem Paragraphen N7 Acten nothwendige Ge-
nehmigung soll das Vormundschaftsgericht nur in im Nothfalle, oder, wenn es unter
besonderen Verhältnissen zum Vortheil des Pflegebefohlenen gereicht, ertheilen.

. 12.

Ohne Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes kann der Vormund Forderungen
seines Pflegebefohlenen an Andere nicht abtrelen.

§. 13.

Mangelt die Genehmigung des Vormansschaftsgerichte zu einer räßer#(Verpfändung, Abtretung), zu der dieselbe nach den vorstehenden 5§. 10,
ersordert wird, so ist die Veräußerung (Verpfändung, Abtreiung) nichlig.Ausgenommen von dieser Vorschrift sind nur diejenigen Verängernchen, zu welchen
eine Verpflichtung besteht.

enkungen aus dem Vermögen de Hsled ebefohlenen, mit Ausnahme der den
Vermögensverhältnissen beseiben entsprechenden Gesgenhritegeschenk, sind dem Vormunde
schlechterdings nicht gestatttet.

S. 15.

Das Recht des Pflegebefohlenen, die Nichtigkeit der für ihn geschlossenen Gschästegeltend zu machen, verjährt in drei Jahren von der Zeit an, zu welcher er die Volljährig-
keit erreicht oder zur Verfügungsfähigkeit zurückgelangt.
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S. 16.
Der Vormund hastet für absichtliche Verschuldung und für Unterlassung des Fleißes,

welchen er in seinen eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.
S. 17.

Jeder Vormund, welcher Vermögensverwaltung hat, ist verpflichiet, dem Vor-
mundschaftsgerichle jährlich Rechnung abzulegen, welche von demselben zu prüfen und fest-
zustellen ist.

Eltern können nicht anordnen, daß dem Vormunde ihrer Kinder die Rechnungs-
ablegung erlassen sein solle.

S. 18.
Die Vormundschaft ist in der Regel unentgeltlich zu führen.
Der Vormund kann ein Honorar nur sordern, wenn ihm ein solches von Dem-

jenigen, von welchem das Vermögen des Pflegebefohlenen herrührt, ausgesebt oder von
dem Vormundschaftsgerichte zugebilligt worden ist.

.19.

Nach Beendigung seiner Vormundschalt hat der Vormund dem bestellten neuen
Vormunde, oder, wenn der Pflegebefohlene unbeschränkt handlungsfähig geworden ist,
diesem, oder beim Tode des Pflegebefohlenen während der Dauer der Vormundschaft
dessen Erben oder sonstigen Rechtefolgern das Vermögen, welches er zu verwalten ge-
habt hat, auszuantworken und eine Schlußrechnung innerhalb zweier Monate abzulegen.

Nach Berichtigung der Shluhrechnung und Erfüllung aller seiner Verbindlichkeitenist dem Vormunde die etwa bestellte Sicherheit zurückzugeben und Alles, was er bei
Führung der Vormundschaft nolhwendiger oder nütlicher Weise aufgewendet oder verlegt
hat, soweit * nicht bereits geschehen, zu erstatten.Den ihm bei Beginn der Vormundschaft vom Gericht ausgestellten Vormund-
scafschein hat er zurückzugeben.

§. 20.
Die Bestimmungen der Oandesregentschaftlichen Verordnung über die Bevormun-

dung Minderjähriger vom 2. Juli 1804 werden im Allgemeinen durch das gegenwärtige

Gesetz nicht berührt und es findet dasselbe auf Minderiehrige deren Mütter noch am
Leben find, zunächst nur in den in F. 4 der gedachten Verordnung bestimmten ZFällen,
außerdem aber dann Anwendung, wenn nach pflichtmäßigem Ermessen des Vormund=
schaftsgerichtes in Betracht der Verhältnisse des Einzelfalles aus anderen als den im cit.
§. 4 angegebenen, für überwiegend zu achtenden Gründen die Beslellung eines Vormundes
zu Verkretung des Interesses der minderjahrigen Kinder einer noch lebenden Mutler noth-
wendig erscheint.

8.2Das Vormundschaflagericht ist behiei Personen, welche ohne einen für hin-
reichend erkannten Grund die Uebernahme einer ihnen angetragenen Vormundschaft ver-

weigern, mit Geldstrafen bio #zu 200 Mark zu belegen und auf ihre Gesahr und Kosten
die Vormundschaft einstweilen einem Anderen zu bertragen.



5. 22.
Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen oder geeignet scheinenden An-

ordnungen ergehen durch Unsere Landesregierung.
1 erordnung derselben ist namentlich auch zu bestimmen, welche Urkunden

als „Werthpapiere" im Sinne von 5§. 1 und 4 dieses Gesehes anzusehen, welche Creditpapiere
den hierländischen im Sinne von F. 4 und §. 7 desselben gleich zu achten, und welche
staatliche Banken und öffenkliche Sparkassen als zulässig in Hinsicht auf Anlegung der
unter vormundschaftlicher Verwaltung stehenden Gelder anzusehen seien.

olche im Verordnungswege erlassene Vorschriften sollen mit den elwa in gleichem
Betreffe durch Gesetze erlassenen Bestimmungen dieselbe Wirkung haben.

5. 23.
Der Zeilpunkt der Wirksamkeit dieses Gesetzes wird durch Regierungsverordnung

beflimmt. 4 "

llklundlichhabknWirdiesesGefeyHöchflcigenhändigvollzogenandUnfekFükils
liches Insiegel beisügen lassen.

Gegeben Greiz, den 7. Juni 1884.
(L. S.) Heinrich XXII.

v. Geldern-Crispendorf.

18. Reglerungs Verordunng vom 9. Juni 1884
zur Ausführung des Gesetzes vom 7. Juni 1884, einige Bestimmungen in
Bezug auf die Führung der Vormundschaft über Minderjährige und andere

Pflegebefohlene betreffend.
Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird zum Zwecke der Sicherung einer

Mmöglichst gleichmäßigen Anwendung des Gesetzes vom 7. Juni 1884, einige Bestimm-
ungen in Bezug auf die Führung der Vormundschaft über Minderjährige und andere
Pflegebefohlene betreffend, mit besonderer Bezugnahme auf die in F. 22 desselben aus-
gedrückte Ermächtigung Fürstlicher Landesregierung und unter Vorbehalt der Ertheilung.
weiterer Vorschristen für den Fall und Zeitpunkt hervortrelenden Bedürfnisses vorläufig
verordnet, was folgt:

5. 1.
Zu §§. 1 und 4 des Gesetzes.

Unter „Werthpapieren“" im Sinne der 5§. 1 und 4 des Gesetzes sind nur
öffentliche Werthpapiere und unter diesen außer den vom Deutschen Reiche aus-
gegebenen die im Julande oder Auslande von dem betreffenden Staate oder mit dessen
Genehmigung auf den Inhaber gestellten und in den Verkehr gebrachten Werthpapiere
zu verstehen, ingleichen die von Gesellschaften, welche mit besonderer staatlicher Genehmigung
oder doch in Gemäßheit der einschlägigen Gesetze ins Leben getreten sind, ausgegebenen,
auf den Inhaber lautenden Antheilscheine, namentlich auch Actien und die zu allen diesen
Papieren gehörigen Zinsleisten (Talons), Zinsabschnitte (Coupons) und Dividendenscheine.
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Den gedachten Antheilscheinen werden Kurxe von Bergwerksunternehmungen und
den öffentlichen Werthpapieren im Sinne der S§. 1 und 4 des Gesetzes die von öffent-
lichen, d. h. unter Garankie des betreffenden Staates oder einer Gemeinde innerhalb der
deutschen Bundesstaaten bestehenden Sparkassen ausgestellten Einleger-Bücher gleich
geachtet.

Eine Außerkurssetzung der als Bestandtheile des Vermögens eines Plegebesohlenen
zum gerichtlichen Depositum genommenen Sparkassen-Einlegerbücher soll jedoch nur inso-
weit stattfinden, als diese Maßnahmen entweder in dem Stalut der betreffenden Sparkasse
oder in einem besonderen schriftlich bekundeten Uebereinkommen der betreffenden Deposltal-
verwaltung mit der zuständigen Sparkassenverwaltung und deren Aufsichtsbeherde ihre
Begründung findet.

§. 2.
Zu 6§. 1 und 4 des Gesetzes.

Von den Zingabschnikten und den Dividendenscheinen, welche mil denjenigen
Werthpapieren, zu denen sie gehören, in die Verwahrung des Vormundschaftsgerichte
genommen werden, sind in der Regel nur die in einem Jahre zur Augzahlung gelangen-
den dem Vormunde zu Händen zu geben, soweit dies zur Deckung des Betrags der ein-
jährigen Ausgaben für den Pflegebefohlenen erforderlich oder nach dem Ermessen des
Vormundschaftsgerichts sonft dienlich erscheinl.

5. 3.
Zu §5. 2 des Gesehes.

Die zunächst den Vormündern vom Zeitpunkte der Uebrrnahme von Werthpapicren
Plegebefohlener zum Depositum, aber auch den betreffenden Vormundschaftsbehörden ob.
liegende Ueberwachung der elwaigen Ausloofung oder Convertirung solcher Werthpapiere
kann auch Bankinstituten oder verläßlichen Bankiers übertragen werden.

Machen Vormundschaftsgerichte von dieser Besugniß Gebrauch, welchenfalls das
dem beauftragten Vankinstitute oder Vankier zu übergebende Verzeichniß der im Depositum
befiündlichen Werthpapiere eines Pflegebesohlenen mit größter Sorgsalt aufzustellen und zu
ergänzen ist, so sind die durch die Vergütung der bezüglichen Mühewaltung des Bank-
inslituts u. s. w. entstandenen Kosten als nothwendige Auslagen dem Vermögen des be-
treffenden Bevormundeten zu entnehmen.

Auch Vormündern, die Werthpapiere eines Pflegebesohlenen mit Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts in Verwahrung haben, kann von demselben die Berechnung
der gleichen Auslagen geslaltel werden.

S. 4.
Zu §. 2 des Gesetzes.

Zaum Zwecke der Durchführung der im letzten Absatze dieses Paragraphen ausge.
drückten Bestimmung haben die Vormundschaftsgerichte, au melche bis zum Abflusse des
dreißigsten Tages nach dem Inkrafttreten des Gesetzes die vorgeschriebenen Vermögens-
verzeichnisse noch nicht gelangt sein sollten, an diejenigen Vormünder, in deren Besitze
Baarschaften und Werthgegenstände ihres Pflegebefohlenen nach Wissenschaft oder begründeter
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Voraussetzung des Gerichts sich befinden, besondere Aufforderungen zur Erfüllung der
sraglichen Obliegenheit binnen einer zu bestimmenden kurzen, höchsteus I4lägigen Frist
unter eventueller Androhung angemessener Geldstrafen zu erlassen, nöthigenfalls aber ein
Zwangsverfahren und soustige durch die Sachlage begründete Maßregeln anzuwenden.

8. 6.
Zu §. 3 des Gesetzes.

Unter „verhältnißmäßig werthvollen beweglichen Gegenständen anderer Art“, von
denen die Vorschrift des Paragraphen handelt, sollen solche, außer Kostbarkeiten, Werth-
papieren, Schuldverschreibungen und Baarschaften, dem Pflegebefohlenen eigenthümliche
Mobilien verstanden werden, die im Verhältnisse zum Gesammivermögen desselben und
zu dem Vermögen des Vormundes nach dem Dafürhalten des Vormundschastsgerichts als
werthvoll zu betrachten sind.

8. 6.
u 8. 4 des Gesttzes.

Ein Bürge ist als „sicher" anzusehen, wenn er ein dem Betrage der zu be-
stellenden Sicherheitoleisiung angemessenes Vermögen innerhalb der deutschen Bundes-
staaten besitzt und innerhalb derselben belangt werden kann.

5. 7.
Zu 88. 4 und 7 des Gesetzes.

Als „Creditpapiere“, die den hierländischen Staatsschuldscheinen und Landrenten-
briefen gleich zu achten sind, haben im Sinne der 88.4und 7 des Gesetzes außer den
in 30 unter Ziffer 4 des Landesgesebes vom 26. Mai 1875 (Gesetz-Sammlung

Seite 110) gedachten auch die im Nachslehenden bezeichueten bis auf Weiteres zu gelten:

die vom Königlich Sächsischen Steate ur passiven Vertretung übernommenenEisenbahn-Obligationen und Acki
die Königlich Sachsischen Nenler. Anleihe. Scheine, Landrentenbriefe und Landes-

kultur-Rentenscheine,
Anlehusscheine der Communalbank des Königreichs Sachsen,
Schuldscheine der Königlich Bayerischen 4% oigen Eisenbahn,Staatsanleihe,
Hamburgische Staats-Renteuscheine,
Bremer Staatsanleiheobligalionen,

die Schuldscheine (Obligationen) der Slädie Greiz, Leipzig, Dresden und Cchenuib.die Obligationen der Herzoglich Sächsischen Landesbank in Altenburdie Pfandbriefe des Erbländischen rilterschaftlichen Credilvereins im anigreich
Sachsen und der landständischen Bank des Königlich Sächsischen Mark.
hrafenthumo Ober-Lausitz.

§S. 8.
Zu §5. 4 und 7 des Gesetzes.

Als solche öffentliche Banken und Sparkassen, bei denen die Gelder von Pflege-
befohlenen angelegt werden können, haben außer der Reichsbank und den in §S. 30 des
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Gesetzes vom 26. Mai 1875 unter Ziffer 2 genannten Sparkassen auch die Fürsllichen
Sparkassen zu Gera und Lobenstein, überdies die städtischen Sparkassen zu Plauen, Zwickau,
Cbemnitz, Leipzig und Dresden, endlich die Herzoglich Sächsische Landesbank zu Altenburg
und die landständische Bank des sächsischen Markgrafenthums Ober-Lausitz zu Vau#en
bis auf Weiteres zu gelten.

8. 9.
Zu 8. 7 des Gesektes.

Bei Anlegung von Geldern eines Pflegebefohlenen, mögen dieselben durch Ankauf
von zulässigen Creditpapieren oder durch Anlegung in öffentlichen Kassen zinsbar gemacht
werden sollen, ist darauf zu sehen, daßdieselben, soweit sie längere Zeit auszustehen be-
stimmt sind, soweit irgend möglich, mindestens 4 vom Hundert auf das Jahr an Zinsen
ertragen.

S. 10.
Zu §. 7 des Gesetzes.

Bei hypothekarischer Aulegung der Pflegebefohlenen behörigen Gelder soll zwar
im rW—mmime nach Maßgabe der in den §5. 27, 28 und29 des Landesgesetzes vom
26. Mai 1875 ausgedrückten Grundsätze verfahren werden; es ist aber bei der vorzu-#nmn! Veranschlagung der zu beleihenden unbeweglichen Sache stets der ordentliche
Werth derselben, d. h. der nöthigenfalls durch die Schähung verpflichteter Sachverständiger
zu ermiltelnde Geldwerth ins Auge zu fassen, welchen die Sache im gemeinen Verkehre
hat. Die Vorschrift in §. 28 des cit. Landesgesetzes ist deshalb nur dahin zu verslehen,
daß Gebäude nicht über den Betrag der bezüglichen Brandversicherungssumme hinaus in
Anschlag gebracht werden sollen, selbst wenn die Taxe ihreo Verkaufowerthes höher als
dieser Vetrag ansteigen würde, nicht aber dahin, daß die Brandversicherungssumme eines
Gebäudes entscheidend für den anzunehmenden Verkehrswerth desselben wäre.

Bei Laudgütern, welche nur zu landwirthschaftlichen Zwecken ausgenützt werden,
sind die Gebäude nie als ekwas Besonderes, sondern nur in Ansehung ihrer Bedentung
für die zwecknäßige Bewirthschaftung der zum Gute gehörigen Grundslücke in Anschlag
zu bringen.

Ausuahmen von letzterem Grundsatze können nur da slaltfinden, wo nachweislich
zum Gute gehörige Gebäude ein regelmäßiges Erträgniß im Wege der Vermiethung liefern,
wie dies beispielsweise bei einzelnen ländlichen Gasthöfen oder auch bei einzelnen nahe an
Städten gelegenen Landgütern der Fall sein kann.

Zu §. 9 n. Gesetzes.
Allfällig ist bei hypothekarischer Anlegung von Geldern Pflegebefohlener,falls die

zu beleihende Sache ein Gebäude ist oder kheilweis aus Gebänden besleht, darauf zu sehen,

daß diese Pfandstücke beziehentlich esndstaetheil werthenisprechend hegen Feuerschaden
versichert sind, und wenn die bezügliche Versicherung mit einer Privatassecuranzanstalt
abgeschlossen ist, die letztere eine sete sei, welche im Sürstenthume zum Geschäftsbetriebe
zugelassen ist, innerhalb der deutschen Bundesstaaten ihren Sib und zugleich die statutarische

10
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Einrichtung habe, daß im Falle der Anmeldung der betreffenden Hypothek bei der Austalt
von dieser dem Pfandgläubiger von der etwaigen Nichtzahlung der Prämien rechtzeitige
Nachricht gegeben, demselben die Zahlung der Prämie anslatt des Versicherten kreigestellt,
die Auszahlung derVersicherungesummme aber, soweit dies zur Befriedigung des Pfandgläu-

bigero erforderlich,auch für den Fall gewährt wird, daß die betreffenden Gebäude zufolgeeigener Schuld des WMischenen Eigenthümers selbst durch Brand geschädigt oder ver-
nichtet würden.

§. 12.
u 8. 7 des Gesetzes.

Bei Auoleihung der Pflegebefohlenen zuständigen Gelder an Orts= und Rirch-
gemeinden des Landes wird einerseits auf den elwaigen Grundbesicz und hauptsächlich auf
die Stenerkraft der betreffenden Gemeinde, andererseito auf das genau zu ermittelnde
Mah der für dieselbe bereito beslehenden Verpflichtungen daueruder Natur, namentlich auf
das elwaige Vorhandenjein älterer Gemeindeschulden Rücksicht zu nehmen sei

ie für die rechtswirksameVerpflichlung solcher Gemeinden geliende landecrecht-
lichen Sai sind zugleich sorgfältig in Obacht zu nehmen.

ällig ist bei der Ausleihung der Gelder Pflegebefohlener gegen Hypothek oderan crnn e — ein Zinofuß von mindesteno 4 vom Hundert auf das Jahr zur Bedingung
zu machen.

5. 13.
Zu §. 8 des Gesetzes.

Wie die Bestimmung in K. 8 des Gesetzes die strafrechtliche Verantwortlichkeit
eines Vormundes, der Gelder des Pflegebefohlenen in eigenen Nutzen verwendet, durchaus
nuberührt läßt, so schließt sie auch keineswegs die weiter gehende Obliegenheit des Vor-
mundschaftsgerichts auo, für geeignete Sicherstellung der vom Vormunde in eigenen
Nuten verwendeten Gelder des Pflegebefohlenen und soweit nöthig für Wiederbei-

giehund. derselben aus dem Vermögen des Vormundes rechtzeitige und angemessene Sorge
u tragfr erden kommt die Bestimmung in F. 16 des Gesetzes in Belracht.

KS. 14.
Zu §. 10 des Gesetzes.

Unter dem in dem Paragraphen gedachten Versteigerungsversahren, welches bei
der Veräußerung beweglicher Sachen eineß Pflegebefohlenen die Regel bilden soll, ist jede
Art des öffentlichen Seilgebots der zu veräußernden Sachen zu verslehen, mit welchem der
Zweck verfolgt wird, cine Mehrzahl von Kauflustigen herbeizuziehen und demjenigen
unter denselben, welcher das Höchstgebot thut, um dasselbe die feilgebotene Sache zu
verkaufen.

Abgesehen von besonderen Ausnahmefällen wird die Uebergabe der also im Ver-
sieigerungeverfahren verkauften Sache an den Käufer (Ersleher) nur gegen sofortige Baar-
zahlung des Kaufpreises erfolgen dürfen und diese Baarzahlung bei dem öffentlichen Geil-
Vebote der zu veräußernden Sache altbald zur Bedingung zu machen sein.
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Der Umfang der dem Ausgebote einer zu verkaufenden Sache zu gebenden Oeffent-
lichkeit muß sich nach dem Werthe des zu veräußernden Gegenstandeo richten.

Sollen sehr geringwerthige Objecte, wie gebrauchtes Hausgeräth, kleine Vorräthe
an Victnalien 2c. den Gegenstand des Feilgebots bilden, so kann unter Umständen die

Bekannlmachung der vom Vormunde beschlossenen Versteigerung durch Auslegung derbezüglichen Kundmachung in Gasthöfen oder durch öffentlichen Anschlag im Orte genügen,
während, wenn werthvollere Mobilien des ibecehien zur Veräußerung kommen
sollen, die Feilbietung derselben bcziehentlich die Bekanntmachung eines vom Vormune
beschlossenen Versteigerungstermins im Amtoblatt, ja in mehreren und zwar unter Um-
ständen auch auswärtigen öffentlichen Blättern als Obliegenheit des Vormundes anzu-
sehen is.

S. 16.
Zu §. 10 des Gesetzes.

Vor Ertheilung der nach der Bestimmung des zweiten Absatzes von F. 10 des
Gesetzes erforderlichen Genehmigung des Vormundschaftögerichts wird dasselbe slets sorg-

fältig zu erwätzen haben, welcher Ort und welche Jeit für die Veräußerung von Gegen-
ständen der in Frage stehenden Art angemessen erscheinen beziehentlich ob ein freihändiger
Verkauf dem Versteigerungswege im Interesse des Pflegebefohlenen vorzuziehen ist. Wenn
weder der Wohnort des Vormundes noch der Ort ded Gerichtssies geeignete Gelegenheit
zur Versrigerung bcziehentlich zu einem dem Interesse des Pflegebefohlenen sattsam ent-
sprechenden Verkaufe von Gegenständen der in Betracht kommenden Gattung darbietet, so
kann auch die Anordnung des Verkaufs oder der Versleigerung derselben am dritten, be-
ziehentlich am auswärtigen Platze und nach vorausgeschickter öffentlicher Feilbietung noth-
wendig oder doch rathsam werden.

S. 16.
Zu F. 16 des Gesetzes.

Zu den Obliegenheiten des Vormundes gehört es allfällig auch, dafür zu sorgen,
daß die in Gebäuden bestehenden Vermögensstücke des Pflegebefohlenen jeder Zeit werth-
entsprechend gegen Feuersgefahr bei einer im Fürstenthume zum Geschäftsbetriebe zuge-
lassenen Assekuranzanstalt versichert seien, und zwar thunlichst bei einer solchen, die inner-
halb der deutschen Bundesstaalen ihren Sih ha

Das zuständige Vormundschaftsgericht hat die Beobachtung dieser Vorschrift ange-
messen zu überwachen.

S. 17.
Zu F. 18 des Gesetzes.

Die vem Vormundschaftsgerichte ausgehende Bewilligung eines urare an den
Vormund kann nicht nur in dem Zugesländuisse einer Fcgelwäfigen z. B. jahrweise in
einer Bauschsumme erfolgenden Vergütung, sondern auch in der Zutheilung einer solchenVergütung für einzelue, einen besonderen Mühe= und Awiesrene im Interesse des
Mündels erfordernde Handlungen bestehen.

10•



8. 18.
Zu 8g. 19 Abs. 2 des Gesetzes.

Als nothwendige Aufwendungen des Vormundes bei Führung der Vormundschaft

kann das Vormundschesttgrricht nach seinem Ermessen auch solche Auslagen erklären, dieder Vormund in Gestalt von Transportkosten (Fahrgeld für Benutzung der Post, der
Eisenbahn, eines Dampsschiffes, Miethpreis für den Gebrauch eines besonderen Geschirres)
und Ausgaben für seinen Lebensunterhalt auf Reisen, die er in Verfolg seiner Obliegen-
heiten als Vormund auszuführen hatte, nothwendiger oder nützlicher Weise bestritten hat.

Die vorstehende Berordnuug tritt gleichzeitig mit dem Grsetze, zu dessen Aus-
führung sie dient, in Kra

Greiz, den 9. Juni 1884.
Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.

v. Geldern, Crispendorf
* C. Perthes.
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Gesesammlung
das Fürstenthum Maem Aelterer Linie.

(Ausgegeben am 7 Ju#i- 1884.)

. Regierungs Verordnung vom 10. Jumi11884,
allgemein Polizeivorschriften für die im Fürstenthume Neuß Nelterer Linie
gelegene Strecke der im Secundär-Betrieb stehenden Mehltheuer-Weidner

Eisenbahn betreffend.

1 Mit Höchster Genehmigung Serenissimi werden unter Bezugnahme auf §. 45
Abs. der Bahnordnung für deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom12. ini 1878 (publicirt in Nummer 24 des Centralblattes für das Deutsche Reich vom
14. Juni 1878) rücksichtlich der im Fürstenkthmne gelegenen Strecke der Mehltbeuer-
Weidaer Eisenbahn die folgenden Anordnungen getroffen:

S. 1.
Das Betreten des Planums der Bahn, der dazu gehörigen Böschungen, Dämme,

Gräben, Brücken und sonstigen Anlagen ist ohne Erlaubnißkarte nur der Aussichtsbehörde
und deren Organen, den in der Ausübung ihres Diensles befindlichen Forstschutz., Zoll-,
Steuer-, Telegraphen-, Polizei-Beamten, den Beamten der Staatsanwaltschaften und den
zur Rekognoscirung dienstlich entsendeten Offizieren gestattet, auch von diesen Personen
ist jedoch bei gedachten Anlässen die Bewegung wie der Aufenthalt innerhalb der Hahr=
und Nangirgris zu vermeiden.Das Publikum darf die Bahn nur an den zu Ueberfahrten und Uebergängen be-

stimmten Stellen überschreiten und zwar nur so lange, als sich kein Zug nähert. Dabei
ist jeder unnölhigeVerzug zu vermeiden. s ist untersagt, die Barriören oder sonstigen
Einfriedigungen eigenmächtig zu öffnen, zu überschreiten oder zu übersteigen, oder etwas
darauf zu legen oder zu hängen.

. 2.

Außerhalb der bestimmungsmäßig dem Publikum für immer oder zeilweise geoff-
nelen Räume eines Bahnhofes darf Niemand denselben ohne Erlaubnißlarte belreten, mit
Ausnahme der in Ausübung ihres Oienstes befindlichen Cheso der Militär= und Polizei-

behörden, fewie der in F. 1 gedachten und der Postbeamten. Die Wagen, welche Reisende
zur Bahn bringen oder daher abholen, müssen auf den Vorplätzen der Bahnhöfe an
den dazu beflinenten Stellen auffahren. Die Ueberwachung der Ordnung auf den für

11
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diese Wagen bestimmien Vorplätzen, soweil dies den Verkehr mil Reisenden und deren
Gepäck betrifft, steht den Bahn-Polizeibeamten zu, insosern in dieser Beziehung nicht be-
sondere Vorschriften etwas Anderes bestimmen.

8. 3.
Das Hinberschaffen von Pflgen, Eggen und anderen Geräthen, sowie von

Baustämmen und anderen schweren Gegenständen ber die Vahn darf, sofern solche nicht
getragen werden, nur auf Wagen oder untergelegten Schleifen erfolgen.

8. 4.
Für das verbotswidrige Belreien der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen

(vergl. §. 1) durch Vieh bleibt derjenige veranlworllich, welchem die Aufsicht über das-
selbe obliegt.

8. 5.
Alle Beschädigungen der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen, mit Einschluß

der Telegraphen, sowie der Betriebomittel nebst Zubehör, ingleichen das Auflegen von
Steinen, Holz und sonstigen Sachen auf das Planum, oder das Anbringen sonstiger Fahr.
hindernisse sind verboten, ebenso die Erregung falschen Alarms, die Nachahmungen von
Signalen, die Verstellung von Ausweiche-Vorrichtungen und überhaupt die Vorname aller
den Betrieb flörenden Handlungen.

46.

Das Einsteigen in einen bereits in Gang geseten Zug, der Versuch, sowie
die Hilfeleistung dazu, ingleichen das eigenmächtige Oeffnen der Wagenthöären oder der
Verschlüsse der Tlaulfermrn, sowie das Aussteigen, während der Zug sich in Bewegungbefindek, ist verboten

8. 7.
Die Bahn · Polizeibeauiten sind befugt, einen Jeden vorläufig festzunehmen, der

auf der Uebertretung der in den 88. 43 —45 der Bahnordnung sür deutsche Bahnen
untergeordneter Bedeulung, sowie der in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen
betroffen oder unmittelbar nach der Uebertretung verfolgt wird und sich über seine Person
nicht auszuweisen vermag.

Derselbe ist mit der Zestnahme zu verschonen, wenn er eine angemessene Sicher-
heil bestellt. Die Sicherheit darf den Höchstbetrag der angedrohten Strafe nicht
übersteigen.

Enthält die strasbare Handlung ein Verbrechen oder Vergehen, so kann sich der
Schuldige durch eine Sicherheitsbestellung der vorläusigen Festnahme nicht entziehen.

Jeder Festgenommene ist ungesämmt an das örtlich zuständige Amtögericht ab-
zuliefern.

. 68.

Den Bahn-Yolizeibeamten ist gestaktet, die festgenommenen Personen durch Mann-
schaften aus dem auf der Eisenbahn befindlichen Arbeitspersonale in Bewachung nehmen
und an den Bestimmungsort abliefern zu lassen. In diesem Falle hat der Vahn-Polizei-
beamte eine mit seinem Namen und mit seiner Dienstqualität bezeichnete Festnehmungs-
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karte miiugeben, welche vorläufig die Stelle der aufzunehmenden Verhandlung vertkritt,die in der Regel an demselben Tage, an dem die Uebertretung konstatirt wurde, spälestens
aber am Vormiltage des solgenden Tages an das örtlich zuständige Amtsgericht einge-
sendet werden muß.

8. 9P.
Die Uebertretung der im Vorstehenden getroffenen Anordnungen wird mit einer

Geldstrase bis zu 30 Mark grohnde, salls nicht nach den allgemeinen Strafbestimmungeneine härtere Strafe verwirkt ist
8. 10.

Ein Adruck der 88. 43—46 der Bahnordnung für deutsche Bahnen untergeord-
neter Bedenkung, der 88. 13, 14, 22 al. 2 und 5 und §F. 23 des Betriebs-Reglements,
sowie der vorstehenden Verordnung ist in jedem Passagierzimmer auszuhängen.

Greiz, den 10. Juni 1884.
Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.

v. Geldern-Crispendorf
i. V.

C. Perthes.

O. Regierungs-Verordnung vom 11. Juni1884,uepinmann, zur Ausführung des Nelchtgesetes über die Krankenver-
sicherung der Arbeiter vom 15. Imi 1888 betreffend.

Mit Serenissimi Höchsler Oenehmigung wird zu Ausführung des Reichsgesetzes
vom 15. Juni 1883, die Krankenversicherung der Arbeiter betreffend, beziehentlich auf
Grund der S§. 44 und 34 des Reichsgesehbes vorläufig verorduet, was folgt:

S. 1.
Unier der Bezeichnung der „Gemeindebehörde“ ist

a. im Falle der 55. 8, 44 und 62 des *mi*2) der Gemeindevorstand,
b. im Falle des §. 23 (vergl. §. 16) und 47 der Gemeinderath, be-

ziehentlich, wo dieser fehlt, die g d bn in Gemeinschaft mit
dem Gemeindevorslande

au verstehen.
Die in F. 9 des Reichsgesebes der „Gemeinde" zugewiesene Verwallung der Ge-sscinder oit,dd wird durch den Gemeindevorstand unter verfassungsmäßiger Betheiligung

des Gemeinderaths (resp. der Gemeindeversammlung) besorgt.

Ueberall, % nach dem PNeichsgesebe VBeschlüsse der Gemeinden“ et wer-den (vergl. 5.2, 12, 13. 14, 16, 17 Abs. 3, 43, 48, 60, 68 U w.) sind diesevon der enandeverlce#n (Gemeinderath beziehentlich St r enn in Gemäß-
heit der Vorschristen der Gemeindeordnung zu fassen und durch den Gemeindevorstand an
die zuständige Stelle zur Kenntniß zu bringen.

11“



Ueber die bloße Eimenung von Hescwerten und Rechtsmitteln, die den Ge-meinden nachgelassen sind (vergl. z. B. F. 12 des Reichsgesetzes) kann auch der Ge-
meindevorsland Entschließung fassen.

8. 2.
Ueber Orts., Betriebs= (Fabrik.) und Baukrankenkassen (vergl. S§. 16 ff., 59 ff., 69 f.

des Reichsgesetes) steht, wenn sie in einer Stadt errichtet sind, dem Gemeindevorstande,
wenn sie in ländlichen Bezirken besteben, dem Laudesausschusse die nächste Aussicht zu,
vorbehältlich jedoch einer abweichenden Bestimmung rücsichtlich der im letzten Absatze von
F. 34 des Reichsgesetzco bezeichneten Kassen.

Findet eine Vereinigung mehrerer Gemeinden zu einer gemeinsamen Ortskranken-
kasse für ihre Bezirke statt (F. 43 des Reichsgesetzes), so soll, wenn eine solche Verelnigung.
zwischen der Gemeinde einer Sladt mit ländlichen Gemeinden eingegangen ist, die Auf-
sicht über die gemeinsame Ortskrankenkasse zunächst dem Gemeindevorstande der bethei-
ligten Stadl, in höherer Instanz der Aussichtsbehörde für städtische Gemeindeverwaltung
ustehen.
L Derselben Behörde kommt die Oberaufsicht über diejenigen Orts-, Betriebs-

(Fabrik--) und Baukrankenkassen zu, welche ausschließlich für städtische Gemeindebezirke
bestehen.

Die Landesregierung übt die Oberaussicht über solche Orts., Betriebs= und Bau-
krankenkassen, welche ausschließlich für ländliche Bezirke errichtet sind, durch beaustragle
Commissare aus.

5. 3.
Streitigkeiten über die in §. 57 Absah 2 bis 4 des Reichsgesezes begeichneten

Ansprüche werden nicht im Verwaltungsstreitverfahren, welches im Fürstenthume nicht be-
steht, sondern von der zunächst zuständigen Aufsichtsbehörde (vergl. F. 2) entschieden,
wobei nach F. 58 des Reichsgesetzes die vorlänfige Vollstreckbarkeit der Entscheidung aus-
geschlossen ist, gegen welche in Gemäßheit der Vorschrift desselben„Paragraphen die
binnen 2 Wochen nach Zustellung der Entscheidung zulässige Berufung auf den Rechts-

weg *# Klagerhebung stattfind et.6 gilt auch in den in §. 65 des Reichsgesetzes gedachten, sowie in den im
letten absahe. von 8. 72 desselben erwähnten Fällen von Streitigkeiten, soweit auf die-
selben die Vorschrift des §. 58 Absatz 2 des Reichsgesetzes Anwendung findet.

8. 4.
In denjenigen Fällen, in welchen nach Maßgabe der §§. 12, 13, 14 des Reichs-

gesebes in t0 auf Goeneinbelnankenuerscerunh die „höbere Verwaltungsbehörde-
sieth zu sein hat, ist dies in Bezug auf slädtische Gemeindebczirke, die Aufsichtebehörde
für städtische Gemeindevewaltung, in Ansehung ländlicher Gemeindebezirke der Landes-
ausschuß.

Kommt die Vereinigung einer slädlischen Gemeinde mit einer oder mehreren länd-
lichen zu LVemeinsamer Krankenversicherung oder die Wiederauflösung einer solchen Ver-
einigung in Frage, so fällt beiden genannten Behörden in Gemeinschaft die Zuständigkeit
zu den bezüglichen Anordnungen der höheren Verwaltungsbehörde zu.
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Die Vereinigung einer slädtischen Gemeinde mit einer oder mehreren ländlichen

zu gemeinsamer Gemeinde= Krankenversichrrung wider den Willen der städtischen GGrueeineesoll bis auf Weiteres nur auf dem in Art. 7 Absatz 3 des Gesetzes vom 6. Mai 1
bezeichneten Wege herbeigeführt werden.

Die nächsie Aussicht über die Gemeindekrankenversicherung als eine von den be-

treffenden Gemeindebehörden verwaltete Gemeindeeinrichtung führt *- aste Gemeinde-aufsichtsbehörde als solche (Art. 153 des cit. Gesezes vom 6. Mai 1884).

5§. 5.
In den ZFällen der §5. 17, 47, 68, 72 Abs. 1 und 85 des Reichsgesebes, so-

wie dann, wenn in Gemähheit der 5§. 24, 64 und 72 die Genehmigung des Statuts
einer Orts., Betriebs= (Fabrik.) oder Vau-Krankenkasse in Frage steht, hat, soweit dabei
allenthalben nur ein städtischer Bezirk in Belracht kommt, die Aussichtsbehörde für städtische
Gemeindeverwaltung, insoweit es sich nur um einen (#nlichen Bezirk handelt, der Landes-ausschuß die Befugnisse der höheren Verwallungsbehörd

Wenn es sich in Gemäßheit der 55. 43 und 16 des Reichsgesebes um Errichtung
gemeinsamer Ortskrankenkassen für eine Mehrheit von Gemeinden und um die Genehmigung
des beireffenden Statuts beziehentlich um Auflösung dieser Vereinigung oder Ausscheidung
einer Gemeinde aus derselben handelt, übt, soweit lediglich ländliche Gemeinden in Be-
tracht kommen, der Landesausschuß, salls die Vereinigung zwischen einer slädtischen Ge-
meinde mit ländlichen in Frage kommt oder besteht, die Aufsichtsbehörde für städtische
Gemeindeverwaltung in Gemeinschaft mit dem Landesausschusse die Zuständigkeit der
höheren Verwaltungsbehörde.

S. 6

In kollegialer uuoisened hat die Aufsichtsbehörde für städtische Gemeinde-
verwallung dann thätig

wenn es 9 nach Maßgabcdck§§2464nnd72chRetchdgqehksmn
die Genehmigung des Statutes einer Ort., Betriebs= (Fabrik.) oder Bau-
Krankenkasse in einem städtischen Gemeindebezirke fragt,

4 serner in dem Falle, wenn es sich um Schließung oder Auflösung einer
Ortskrankenkasse resp. einer als Zwangskasse sortbeslehenden älteren Orls-
kankentalfe durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde im Falle des
S.47Abs. 3 beziehentlich 5§5. 85 Abs. 1 des Reichsgesetzes bandel- soweitdie Wrnl Kasse für einen slädtischen Gemeindebezirk best

k ebenso in dem Falle, wenn die nach §. 85 des Reichsgesetzes . 1. Januar

1885 erforderliche, den Vorschriften des Reichsgesezes entsprechende Abän-
derung der Statuten älterer, in slädtischen Bezirken als Orts-, Betriebs-
oder aukranlenkassen fortbestehenden Zwangskassen, worunter auch einge-
schriebene Hülss-Kassen dieser Kategorien zu verstehen sind, nicht bis zu
dem gedachten Zeitpunkte auf dem durch die bisher gellenden Vorschriften vor-
gesehenen Wege vorgenommen und deshalb durch Verfügung der höheren
Verwaltungsbehörde anzuordnen ist.

-
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Ein Verwaltungsstreitverfahren findet gegenüber den in gedachten Fällen ergehen-
den Entscheidungen resp. Verfügungen der höheren Verwaltungsbehörde, auch wenn die

Competenz dazu nach F. 4 dieser Verordnung dem andanchusfe zusteht, nicht slatt,sondern lediglich der Rekurs an die Landeeregierung. Das bezügliche Verfahren regell
sich nach den I§. 20 und 21 der Reichsgewerbeordnung.

8.7
Die Beitreibung rückständiger Veiträge. für die Gemeindekrankenversicherung, die

Orts., Betriebs= (Fabrik.), Bau- und Innungs--Krankenkassen (5. 55 vergl. mit 5§. 65,
7! und 72 des Reichsgesetzes) ersolgt in dem durch das Landesgesetz vom 2. Juli 1879 fest.
gesetzten Berfahren für die städtischen Begirke durch die Gemeindevorstände, für die länd-
lichen durch das Landrathsamt beziehentlich auf Antrag der Gemeinde= resp. Kassen-
vorstände.

8. 6.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. August loufenden Jahres in Wirksamkeit.
Greiz, den 11. Juni 1834. „% „%

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
v. Geldern-Criopendorf#. u.

C. Perthes.

21. Regierungs-Verordnung vom 21. Juni 1884,
die Verüußerung vonbeprüften Zuchtstieren betreffend.

Zu thunlichster Verhlung sowohl der Weiterverbreitung erblicher Krankheilen,
namentlich der Perlsucht, unter dem Rindvieh, als der Veräußerung des der Gesundheit
nachtheiligen Fleisches kranker Zuchtsliere, sowie aus sonstigen Gründen wird mit Soronissimi
Höchster Genehmigung Folgendes verorduet:

Wenn ein zur Zucht für tauglich erklärter Slier in einen anderen Besih inner-
halb des Fürstenthums übergeht, so ist von demjenigen, welcher den Zuchtstier veräußert.
soforl, mindeslens aber innerhalb 24 Stunden der für den Wohnort des Erwerbers zu-
ständigen Polizeibehörde (dem Fürstlichen vandrathsamte, beziehentlich dem bekreffenden
Stadigemeindevorstand) hiervon unter der Angabe, ob der Stier zum Ausschlachten oder
Behuss des Weilergebrauchs zum Bedecken veräußert ist, Anzeige zu erstatten.

5. 2.

Die Polizeibehörde hat, wenn der Guchtster, zun —8 des Ausschlachtens von
riten hierländischen Fleischer erworben ist, auf Grund des §. 2 des Reichsgeseesom 14. Mai 1879, den Verkehr mit b "Wis RL und Gebrauchs·
orgenständen betreffend, durch die Polizeiorgane schleunigst mehrere Proben aus dem
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Reische, namentklich aber aus den Häuten der Brust und der Bauchhöhle, den Lungen,
der Leber und den Nieren des Schlachtstückes eninehmen zu lassen und alobald anzu-
ordnen, daß diese Proben thierärztlich auf die bestandene Behastung des geschlachteten
Zuchtstieres mit erblichen Krankheilen, namentlich mit der Perlsucht, untersucht werden
und bei Befund solcher Krankheiten hiervon dem Vorsitzenden der betreffenden Prüfungs-
kommission für Zuchtsliere — Behufs Benachrichtigung der Belitzer der Nachzucht mittelst
Bekannlmachung — Mittheilung zu machen, übrigens aber sobald der untersuchende
Thierarzt das Hleisch des geschlachteten Stieres aus Anlaß jenes Befunds oder aus son-
stigem Grunde als für die menschliche Gesundheit gefährlich erklärt, die zu Verhütung der
Veräußerung des Sleisches als Genußmiktel für Menschen nach den Umständen erforder-
lichen Verfügungen mit der größten Beschleunigung zu kreffen.

Der Landesthierarzt hat die Untersuchung der Proben von Fleisch und Einge-
weiden eines geschlachtelen Zuchtstieres als in seinen amtlichen Geschäftskreig gehörig
anzusehen.

 -'

Ebenso ist Seiten der Polizeibehörde, wenn ein zum Bedecken zugelassener Stier
zum Gebrauch für diesen Zweck in anderen Besitz innerhalb des Fürstenthums übergeht,
dem Vorsitzenden der belreffenden Prüsungskemmission zum Zweck der Herbeiführung der
Bekanntmachung des neuen Ausstellungsorktes durch das Fürstliche Landrathsamt Nachricht
zu ertheilen.

Besitzer von Zuchtslieren, welche dee inä . 1 vorgeschriebene Anzeige unterlassen
oder nicht rechtzeitig erstatten, verfallen in eine — dem durch S. 9 der Regierunge-
verordnung vom 1. Juli 1382 gebildelen Jonds zufließende — Geldstrafe von fünf bis
zu dreißig Mark.

Greiz, den 21. Juni 1884.
Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung.

v. Geldern. Erispendorf
i. v.

C. Perthes.





Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
(Ausgegeben am 3. Juli 1884.)

22. vr- gierungs-Verordnung vom 24. * 1884,.
einige weitere Befthmrung zur Ausführung der Rechtsanwaltsordnung für

das Deutsche Reich vom 1. Juli 1878 betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Ferenissimi und, soweit erforderlich, nach gehabtem
Einvernehmen mit den bei dem gemeinschaftlichen Thüringischen Oberlandesgerichte in

den tbechriigten Regierungen wird zur Ausführung der Rechteamwaltsordnung vom
 Juli 1878 noch das Solhende verordnet:

§.
Die durch die Rechtsanwaltsordnung leslimmten Besugnisse der Landesjustizver-

wallung werden durch die Fürstliche Landesregierung ausgenbt, soweit nicht im Nach-
stehenden etwas Anderco geordnet ist oder durch spätere landesrechlliche Normen be-
stimml wird.

S. 2.
Anträge auf Zulassung zur Rechtsamwaltschaft bei einem Amtegerichte oder bei

dem Landgerichte des Fürstenthums sind bei dem Präsidenten des Oberlandesgerichts ein-

ureich enzureich 1 Gesuche ist der Ort zu bezeichnen, an welchem der Antragsteller seinen
Vohnsit brhng will.

KS. 3.
Von dem Präsidenten des Oberlandesgerichts ist der Antrag dem Vorstande der

Anwallskammer mit der Veranlassung zur gutachtlichen Aeußerung zuzufertigen (§. 3
und 111 der Rechtsanwaltsordnung).

Unter Beifügung der Acusserung desselben ist vom Oberlandesgerichlopräsidenten
das Zulassungsgesuch an die Fürstliche Landesregierung mittelst Berichis einzusenden.

In jedem P1e ist hierbei wie überhaupt in Erörlerung zu ziehen, ob einer der
in den S§. 5, 6, 14, 15 der Rechtamwaltsordnung bezeichneten Gründe zur Ver-sagung der Habiant oder zur Aussetzung der Entschcidung vorliegl.

12



8. 4.
Im Falle des Eintrelens von Thatsachen, auf Grund deren die Zurücknahme einer

Zulassung ersolgen muß oder erfolgen kann (§5. 21 und 22 der Rechtsanwaltsordnung),
isl Seitens der Gerichte, bei welchen der Rechtsanwalt zugelassen ist, dem Präsidenten
des Oberlandesgerichts hierüber alsbald nach dem Bekanntwerden der in Betracht kommen=
den Umstände Anzeige zu erstatlten.

Der Präsident des Oberlandesgerichts hat die in F. 23 der Rechtsanwaltsordnung
vorgeschriebene Anhörung des Rechtsanwalts und des Vorslandes der Anwaltskammer zu
veranlassen und, sobald hierauf die Acten in Betreff des Falles geschlossen sind, dieselben
ultielst gutachtlichen Berichts der Fürstlichen Landesregierung zur Entscheidung vorzulegen.

5§. 5.
Alle Verfügungen der Fürstlichen Landesregierung in Betreff der Zulassung zur

Rechlsanwaltschaft oder der Zurücknahme einer ertheillen Zulassung ergehen künftig an

den *imie des Oberlandesgerichts.Dieser hal die Entscheidungen den Gerichten, bei welchen die Zulassung nachgesucht
beziehentlich erfolgt war, behufs der Eröffnung an die Betheiliglen zuzufertigen.

5S. 6.
Im Falle des F. 16 Absatz 2 bis 4 der Rechtsanwaltsordnung ist der Antrag,

daß über den Grund der Versagung im ehrengerichtlichen Verfahren entschieden werde,
innerhalb der geseblich vorgeschriebenen Frist von einer Woche seil der Zustellung des
Bescheide an die Betheiligten bei dem Präsidenten des -eeh l#ern, anzubringen.

Der Präsident hat den rechtzeitig gestellten Ankrag dem Vorstande der Anwalts-
kammer zu übersenden.

8. 7.
Die Liste der bei einem Gerichte zugelassenen Rechtsanwälte (H. 20 der Rechts-

anwaltsordnung) wird von dem Gerichtsschreiber geführt.
Die Eintragungen erfolgen bei dem vandgerichte zu Greiz auf Anordnung des

Präsidenten, bei Amtsgerichten auf Anweisung des einzigen beziehentlich des die allgemeine
Dienstaussicht führenden Amterichter

Außer dem Familiennamen und den vollständigen Vornamen des Rechtsamwaltes
soll die riste die Angobe des Orts, Jahres und Tags der Geburt desselben, sowie seines
Wohnsißzes enthalten.

5. 8.
Die Anzeige über Veränderung des Wohnsitzes (§F. 20 der Rechtsanwallsordnung)

hat der Rechtsanwalt an das Gericht, bei welchem er zugelassen ist, und an den Ober-
landesgerichtspräsidenken zu erstatten. Lebterer hat die Veränderung des Wohnsitzes der
Fürstlichen Landesregierung zu berichten.

S. 9. .

DichkcindentnqdkSWohniivesist,sofernfienichtdicZItkücknahmedetZus
lallucsgbkdingt(§§.lsund2lZissekLderNechtsamvaltsotdssitng)itsdkkAnwallss
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liste bei dem Namen des betreffenden Rechlsanwalls in der durch besondere Anordnung

beitiinten beziehentlich zu bestimmenden Weise einzutragen.e Eintragung erfolgt auf dem Grunde der dem Gerichte erstatleten Anzeige und
des buatn Nachweises der anderweiten Wohnstönahme ohne Weiteres, wenn

. der bei einem Amtsgerichte zugclassene Rechtsanwalt, dem gestattet war, an
einem anderen Orte innerhalb des Amtsgerichlsbezirks zu wohnen (G. 18
Abs. 3 der Rechtsanwaltsordnung) den Wohnsitz an den Ort des Amts-
gerichtssitzes verlegt,

oder wenn

rl der auf Grund der Bestimmungen in den §§. 9 und 107 der Rechts-
amwaltsordnung bei dem Fürstlichen Landgerichte zugelassene, an einem au-
deren Orte innerbalb des Landgerichtsbezirks wohnhafte Rechtsanwalt seinen
Wohnsitz an den Ort des Landgerichts verlegk.

In anderen Fällen der Veränderung des Wohnsitzes darf deren Eintragung in
die Amwaltsliste nur mit Genehmigung Fürstlicher Landesregicrung erfolgen.

F. 10.
Die Löschung eines in der Amwaltsliste eingetragenen Rechtsanwaltes erfolgt da-

durch, daß der Name desselben unterstrichen und in einer für die Löschungsbemerkung be-
stimmten besonderen Spalte das Wort „gelöscht“ eingekragen wird.

. 11.

Jedem Eintsate in die Rechtsanwaltsliste ist die Angabe des Tages, an welchem
die Eintragung erfolgt, — wobei in Rücksicht auf Zulassungs-Einkräge die VBorahrt in8. 20 Absatz 2 der #eamnalgerdnun. Beachtung zu finden hat, — ein Hin-
weis auf die Actenstellen beizuschreiben, an welchen sich die Unterlagen Eintrags
befinden.

Das Nähere über die formelle Einrichtung der Anwaltslisten bei den im Gürsteu-
thume bestehenden Gerichtenwird, soweit dies nicht in Rücksicht auf die bei dem Land-gerichte Greiz im Anfange des Deion er 1879schon eröffnete Anmpallaisse bereils geschehen
ist, durch besondere Anordnung vorgeschrieben.

8. 12.
Von jeder Eintragung in die Anwaltslisten bei den für das Fürslenthum bestehen-

den beziehentlich mitbestehenden Gerichten ist der Fürstlichen Landesregierung und dem
Präsidenten des Oberlandesgerichts Anzeige zu machen.

S. 13.
Die Zustellungsbevollmächtigten der am Sih des Gerichts, bei dem sie zugelassen

sind, nicht wohnenden Rechtsanwälte, sowie die Stellvertreter der au Ausübung ihres
Berufe zeitweise verhinderten Rechtamwälte sind in ein neben der Rechtsanwaltsliste zu
führendes Register einzulragen.

Für jeden der in Absatz 1 gedachten Rechtsanwälle ist in dem Register ein be-
sonderes Folium zu eröffnen.

12.2
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rledigt sich die Bevollmächtigung oder dieSielbertein, so n der Name desur e oder Stellvertreters in dem Register zu löschen.Die Vorschrift in S. 11 dieser Verordnung findet auf di —- in das
Register sinngemäße Anwendung.

In den Anwaltslisten ist bei dem Namen des eingetragenen Achtsanwatt, für
welchen n Folium im Register eröffnet ist, die Nummer des Foliums anzugebee Einrichtung der bei den Gerichten im Fürstenthume zu balinsen Rebister

gedachter oirn im Einzelnen wird durch besondere Anordnung Fürstlicher Landesregierung
beslimmt, soweit dies nicht bereils tn Bezug auf das beim Fürstlichen Landgerichte inGreiz zu haltende Register geschehen ist

Hat sich ein bei einem Gerichte, welches ausschließlich dem Fürstenthume angehört,
zugelassener Rechtsanwalt iber eine Woche hinaus von seinem Wohnsitze entfernt, ohne
daß von ihm die in F. 29 der Rechtsanwaltsordnung vorgeschriebene Anzeige und Ve-
nennung des nbsbs-ß erfolgt ist, so hat das betreffende Gericht, sobald . der
hedachte Umstand bekannt wird, hiervon sofortige berichtliche Anzeige an Keshe Landes-
regierung zu erstatten (vgl. §. 25 der Rechkganwaltsordnung). Abschrift dieser Anzeige
ergeht an den Präsidenten des Oberlandesgerichts.

Ist der Rechtsanwalt, der sich von seinem Wohnsitze über eine Woche entfernt
hat, ohne daß von ihm für seine Stellvertretung gesorgt worden ist, bei einem dem
Fürstenthume mit anderen Staaten gemeinschaftlichen Gerichte zugelassen, so hat dasselbe
die Anzeige von der Abwesenheit des Rechtsanwaltes und der mangelnden Bestellung
eines Stellvertreters an den Präsidenten des Oberlandesgerichts behufs der von diesem
weiter zu veranlassenden Maßnahmen zu richten.

. 15.

Bei der schon vor dem Oktober 1879 durch Fürstliche Landesregierung in
Gemehpei der Besstimmmgen in x. 107 der Rechtsanwaltsordnung ausgesprochenen Zu-
lassung der zur es I. Oktober 1879 in Greiz vorhandenen Rechlsanwälte zur

Rechtsamwaltschaft 2 7 Pm07. e es sein Bewenden.
Was die Befugniß zu socnelschtr- Verrichtungen in Angelegenheiten betrifft,

auf welche die Reichs-Prozeßordnungen nicht Anwendung finden, so verbleibt es allent-
alben bei den in der Regierungsverordnung vom 27. Seplember 1879 ausgedrückten

Beslimmungen.
Unter den Reichs-Prozeßordnungen werden dabei, wie in jener Verordnung, nur

die Civilprozeßordn#ung, die Konkursordnung und die Strafprozehordnung verstanden.
Greiz, den 24. Juni 1884. ·

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Geldern-Crispendorf
 C. Perthes.



73

i s Bekanntwach vom 25. Juni 1884,
die erehenh beim gemeinschaftlichem Thüringischen Oberlandes

gerichte zu Jena betreffend.

Ueber die Rechtsamvaltschaft beim gemeinschaftlichen Thüringischen Oberlandes-
gerichte zu Jena sind bereits im Jahre 1879 durch Vereinbarung sämmtlicher bei diesem
Gerichte betheiligter Regierungen die nachstehenden, für die anderen an der Oberlandes-
gerichtsgemeinschaft theilnehmenden Staaten schon früher beziehungsweise als Theile um-
fassenderer Verordnungen publicirten 3—— gelroffen worden, die hiermit auch fürdas Fürslenthum bekannt gemacht wer

.

Ueber die Zulassung zurRechtsanwaltschaft bei dem gemeinschaftlichen ThüringischenOberlandesgerichte und siber die Zurücknahme einer solchen Huassung entscheidet das Prä-
sidium dieses Gerichts.

Die der Landesjustizverwaltung zustehende Bestellung des Stellvertreters eines bei
dem Oberlandesgerichte zugelassenen Rechtsanwalts erfolgt durch das Präsidium des Ober-
landesgerichts, wenn der Rechtsanwalt zugleich bei einem anderen Gerichte zugelassen ist,
durch die Landesjustizverwaltung seines Wohnsihes.

II.

Gegen eine Entscheidung des Präsidiums des Oberlandesgerichts, durch welche die
geantragte Halung versagt oder die Zulassung zurückgenommen wird, kann der Betheiligte
Beschwerde an die Gesammhet der an der Errichtung des Oberlandesgerichts bethelligtenRegierungen erhebe

Die -mP;( t- findet nicht statt, wenn eine beantragte Zulassung von dem
Präsidium des Oberlandesgerichts nach dem Gutachten des Vorstandes der Anwaltskammer
aus einem der in §. 5 Nr. 4, 5, 6 der Rechtsamwaltordnung bezeichneten Gründe ver-
sagt worden ist (vgl. §. 16 der Rechtsanwaltsordnung).

III.

Die Beschwerde muß bei dem Präsidenten des Hberlandesericht, innerhalb derFrist von einer Wocheseit Zustellung des Bescheids schriftlich augebracht werden.Eine besondere Ausführung der Beschwerde kann noch 1 binr nächsten zwei
Wochen nachgebracht werden, wenn dieselbe bei Erhebung der Beschwerde vorbehalten
worden ist. Neben der Beschwerdeschrift und deren Ausführung sind sieben Abschriften

derselben binzmreicheniPräsident des Oberlandesgerichts hat die Beschwerde und Ausführungeschriftnebst den Nern dem Großherzoglich Saächsischen Staateministerium zu Weimar mittelft gut-
achtlichen Berichts vorzulegen und gleichzeitig je eine Abschrift des Berichts, sowie der Be-
schwerdeschrift und deren ekwaiger Ausführung an die dem Oberlandesgerichte vorge-

“7 Fastkaussichtstelln der übrigen bei diesem Gerichtshofe betheiligten Staaten
einzusenden
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Das Großherzoglich Sachsische Staatsminiflerium wird den Meinungsaustausch und
die Veschlußfasjung sämmtlicher belheiligter Regierungen ber die erhobene Beschwerde
vermitteln. Die Entscheidung erfolgt unter entsprechender Amvendung der Bestimmungen
in §. 21 des Vetrages über Errichtung des gemeinschaftlichen Oberlandesgerichts vom
19. Febrnar 1877 und in Art. 4 des Accessionsvertrages vom 23. April 1878 durch
Abstimmung.

Die Entscheidung wird von dem Großhergoglich Sächsischen Staatoministerium dem
Präsidenten des Oberlandesgerichts zur Wahrnebmung des weiter Erforderlichen mitge-
theilt werden.

IV.
Im Falle des F. 16 Abs. 2 bis 4 der Rechtsanwaltsordnung muß das Ver-

langen, daß über den Grund der Versagung im ehrengerichtlichen Versahren entschieden
werde, innerhalb der geseblich vorgeschriebenen Frist bei dem Präsidenten des Oberlandes-
gerichts angebracht werden.

Dieser hat den rechtzeitig gestellten Antrag dem Vorstande der Anwaltskammer
zu übersenden.

Greiz, den 25. Juni 1884.
Fürstlich Reuß Pl. Landesregierung.

v. Geldern-Crispendorf
i.

C. Perthes.

24. Regierungs Verordnung vom 27. Juni 1884,
die Einrichtung der zum Transport auf öffentlichen Wegen bestimmten

Kisten= und Fässerladungen betreffend.

Mit Lerenissimi Höchster Genehmigung wird zufolge der mehrfach wahrnehmbar
gewordenen Gefährdung des Verkehrs von Fuhrwerken und Fußgängern auf öfkfentlichen
Straßen und Wegen durch die fahrlässige Packung mit leeren Kisten oder Fässern beladener
Wagen und zu tbunlichster Verhütung der Nachtheilc, welche theilo durch das Herunter-
fallen einzelner Kisten oder Fässer auf die Fahrbahn, theils durch das zufolge der schwanken-
den hohen Kistenladungen leicht eintretende Scheuwerden der Pferde entstehen können, hier-
mil das Nachstehende verordnet:

. 1.

Wenn behufs des Transports auf öffentlichen Wegen Rollwagen mit leeren Kisten
beladen werden sollen, so darf die Ladung keinesfalls mehr als zwei und eine halbe Schichl
solcher Kisten ausmachen.

Bei einer solchen Beladung des Wagens ist dieselbe in der Weise zu bewirken,
daß auf den Boden des Wagens eine Doppelreihe von Kisten neben einander gestellt, über
diese eine zweite Doppelreihe solcher Kisten gelegt und mitten auf die letzte Doppelreihe
eine einfache Reihe gelegler Kisten als sogenannte Halleschicht gepackt wird.
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Diese sowie jede schwächere Kistenladung ist auf dem Wagen jedenfalls in durch-
aus nachhalliger, das Schwanken und Herabfallen der Kisten hindernder Weise, sei es
durch eine über dir lezlerwähnte Halteschicht gezogene und in eine aushaltende Spannung
gebrachle starke eiserne Kette oder auf andere zweckdienliche Art zu befestigen.

 —ie

Soll ein Leiterwagen oder ein Kastemwagen zum Transport leerer Kisten auf
efenllichen Wegen verwendet werden und beschränkt sich die Ladung nicht auf so aanch
Kisten, daß sie zwischen den Leilern oder innerhalb des Kastens in einer Reihe#finden, so muß auf das Bodenbret des Wagens eine Reihe von Kisten der Länge bohz
gestellt, darüber eine zweite Reihe von Kisten der Breite nach gelegt werden, während
man bei Leilerwagen noch je eine Kiste außerhalb der Leitern mit fest angezogenen Ketten
an den Wagenbauch hängen kann.

Die Befestigung der innerhalb des durch die Leitern oder den Kasten gegebenen
Geviertraumes gepackten Kisten hat gleichfalls entweder durch eine über die obere Kisten-
reihe gelegle und auf geeignete Weise in eine stramme Spannung versetzte eiserne Kelte
oder auf sonstige, die Festhaltung der Kisten in der ihnen auf dem Wagen gegebenen
Ladung sichernde Art zu erfolgen.

§S. 3.
Soll behufs des Transporles auf öffentlichen Wegen ein Rollwagen (Schlepp-

wagen) mit leeren Jässern beladen werden, so darf die Ladung keinesfalls aus mehr als
zwei Schichten bestehen. Die Fässer der unteren Schicht sind in einer doppelten Reihe
auf den agonboden zu slellen, dann mit einer Matte zu überdecken und danach ist die
obere Schicht der Fässer nur in einer Reihe darüber zu legen. Die am hinteren Theile
des Wagens befindliche Leiter ist in die Höhe zu schlagen und in dieser Stellung gut zu
befesligen.

Genügt dies wich, um der ebgen Hässerschicht eine sichere Lage zu geben, soist dieseibe noch aufandereWeise3 mit einer darüber zu legenden und in eineandauernde Spannung n ingenkens scen Kette auf dem Wagen zu befestigen.

8. 4.
Die am hinteren Theile des Rollwagens (Schleppwagens) angebrachte Leiter (der

Hase) ist jedenfalls während jeder Fahrt des Wagens auf öffentlichen Wegen in die Höhe
zu schlagen und in dieser Stellung sicher zu befestigen. Dies hal aber nicht miltelst

eines Holzlnüppele, sondern unter Anwendung einer starken Kette zu geschehen, die mit
dem einen Ende an dem oberen Querholze der ausgeschlagenen Leiler festl anzubringen,
nach dem Vorderthrile des Wagens zu ziehen und dort an der Seite desselben sicher
einzuhaken ist.

Diese Vorschriften ertolgen “½ der allgemeinen Bestimmungen, welche
über die zulässige Breite und Höhe einer öffentliche Straßen und Wege passirenden
Wagenladung bereils bestehen oder. füaftig hegeben werden.
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8. 6.
Zuwiderhandlungen gegen die in 88. 1 bis 4 vorslehendé audgedrcklen Vor-

schriflen unterfallen der in F. 366 Jiffer 10 des Reichsstrafgefetzbuches angedrohlen
Bestrafung.

Greiz, den 27. Juni 1884.
Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.

v. Geldern, Grispendorf
C. Verthes.
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Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.m
(#ausgegeben am 29. Juli 1884.)

25.Megierungs Verordung vom 4. Juli 1884,
die Anwendung des durch das Reichsgesetz vom Juni 1884 abgeän-derten Reichsgesetzes vom 7. April 1876 über diel eingeschriebenen Hülfs-

kassen betreffend.
Nachdem das Neichegeleh bter die eingeschriebenen Hülfskassen vom 7. April 1876

durch das Reichsgesetz vom 1. Juni 1884 sehr umfassende Aenderungen erfahren hat,
wodurch die nunmehr in Betreff der eingeschriebenen Hülfskassen geltenden reichsgesetzlichen
Vestimmungen die aus der Beilage A. dieser Verordnung rrsitichen sind, wird mitHerenissimi Höchster Genehmigung und auf Grund des neuen §. 33 gedachten Reichs-
gesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen (Art. 17 desNeihegeseges vom 1. Juni 1884)
betreffs der Anwendung des umgestalteten Gesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen
im Fürstenthume das Nachstehende verordnet:

§S. 1.
Die Vorschriften der Regierungs-Verordnung vom 26. Dezember 1876, insoweit

sie sich auf die Ausführung des Reichsgesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen vom
7. April 1876 beziehen, sind ausgehoben.

§S. 2.
Die Befugnisse und Obliegenheiten der Aufsichtsbehörden, sowohl in Bezug

auf die eingeschriebenen Hülfskassen als auf die von denselben eingerichteten örtlichen Ver-
waltungsstellen, kommen künftig, insoweit die Hülsskassen und örtlichen Verwaltungsstellen
ihren Sit in einer Stadt des Fürstenthums haben, dem betreffenden Gemeindevorstande,
insoweit der Sitz der Hülfskasse oder einer örtlichen Verwaltungsstelle sich nicht in einem
- Gemeindebezirke befindet, im Allgemeinen dem Landesausschusse zu (ugl. §. 194,

27, 29 Abs. 1. 2. 3, §. 33 Abs. 3 und 5 des Reichsgesebeo).
In den durch Abs. 2 des neuen §F. 33 des Reichsgesetzes getroffenen Fällen übt

der Landesausschuß die ihm zustehenden Befugnisse durch den Vorsitzenden aus, welcher
ermächligt ist, einzelne Mitglieder des Landesausschusses, sowie Beamte des Fürstlichen
Landrathsamtes und Rechnungsburcaus zur Hülfeleistung zuzuziehen.

13
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5S. 3.
Wenn es sich um den Zwangsvollzug von Verfügungen handelt, wie sie nach dem

4. Absat des weuen F. 33 des Reichsgesebes in Betracht kommen, so geht, wenn die-
selben nach der Bestimmung in §. 2 Abs. 1 dieser Verordnung vom vandesausschussegegeben waren, das bezügliche omtgsrersahen Fleichfalls von dieser Behorde aus, welcher

des Vehufs die erforderlicheVolstrechungebefuguß auf Grund von §. 7 des Landesgesetzesvom 3. Juli 1879 hiermit beigelegt wird
Das Verfahren richtet sich solchenfaus im Allgemeinen nach den in S§. 14 ff. des

cit. Landesgesetzes gegebenen Vorschriften, jedoch unter Hancräukung des Höchstmaaßesder anzudrohenden Geldstrafen auf den Betrag von 100 Mar

S. 4
Zür die der „höheren Verwaltungsbehörde- nach dem in Rede stchenden.„Aeiche

gesetze in *r. * Gerstat zugewiesenen Funclionen (S. 4. §. 26 Abs. 2, F.29Abf. 1undZiff.5 Abs. 3, Art. 19 desselben und soust vgl. Beilage 9 8 in An-
sehung der' #ue Gemeindebezirke die Aussichtsbehörde über slädlische Verwaltung,

bezüglich des platten Landes gleichfalls der Laudeeandschah zuständig.
S.5

Die Acten und Register, welche aus Anaß des §. 4 des Rrichogesetzes vom
7. April 1876 und nach F. 3 der Verordnung vom 26. Dezember 1870 bezüglich solcher
eingeschriebenen Hilfskassen, die in städlischen Gemeindebczirken des Fürstenkhums ihren
Sib haben, vom Landesausschusse gehalten und verwahrt werden, sind milt dem 1. August
1884 au die Aussichtsbehörde über städlische Gemeindeverwallung abzugrben.

S. 6.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. August 1884 in Kraft.
Greiz, den 18. Juli 1884.

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregicrung.
v. Geldern. Crispendorf

I. W.

C. Perthes.

A.
8. 1.

Kassen, welche die gegenseitige Unterflützung ihrer Mitglieder für den Fall der
Krankheit bezwecken und auf freier Uebereinkunft beruhen, erhalten die Rechte einer ein.
geschriebenen Hülfskasse unter den nachstehend augegebenen Bediugungen.

S. 2.
Die Kasse hat einen Namen anzunehmen, welcher von dem aller anderen, an

demselben Orte oder in derselben Gemeinde befindlichen Hülfskassen verschieden ist und
die zusähliche Bezeichnung: „eingeschriebene Hölfskasse“ enthält.



5S. 3.

Sialut der Kasse musß Nesttmun 1 ½½
. uüber Namen, Sißz und Zweck der Kasse;

über den Beitrilt und Austritt derMitglieder;
über die Höhe der Beiträge;
über die Voraussetzungen, die Art und den Umfang der Unterstützungen;

über die Bildung des n- über die Legitimation seiner Mitgliederund den Umfang seiner Befugniss
;. über die Zusammensetzung und ocrisun der Generalversammlung und über

die Art ihrer Beschlußfassung;
 über die Bildung und die Befugnisse der örllichen Verwallungsstellen, falls

solche errichtet werden sellen
über die Abänderung des Staüber die Verwendung des iattiern gense im Falle der Auflösung oder
Schließung der Kasse;
über die Aufstellung und Prüsung der Jahresrechnung.

Das Siatut darf keine Bestimmung enthalten, welche mil dem Zwecke der Kasse
nicht in Verbindung sleht oder den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderläust.

. 4.

Das Slalut ist in zwei Exemplaren dem Vorslande der Gemeinde, in deren
Bezirk die Kasse ihren Sitz nimmt, von den mit der Geschäftsleilung vorläufig betrauten
Personen oder von dem Vorstande der Kasse in Person einzureichen. Der Gemeindevor-
stand hat das Stalu der höheren Verwallungsbehörde ungesäumt zu übersenden; diese
kunichrunt über die Zulassung der Kasse. Der Bescheid ist innerhalb sechs Wochen zuertheilen

Die Zulassung darf uum versagt werden, wenn das Stakul den Anforderungen dieses

Gesetzes nicht genügt. Wird die Zulassung versagt, so sind die Gründe itnheiten, Gegendie Versagung sleht der Rekur#s zu; wegen des Verfahrens und der Behörden gelten
die Vorschriften der §§. 20 und 21 der Gewerbeordnung. In 2-vothimngen finden
stalt derselben die dort gellenden Bestimmungen über das Verfahren in streiligen Ver-
wallungssachen entsprechende Anwendung. Wird die Zulassung ausgesprochen, so ist eine
Ausfertigung des Statuts, versehen mit dem Vermerke der erfolgten Zulassung, Arühmngeben.Abänderungen des Slatuls unterliegen den gleichen Vorschriften. Ueber die Zu-
lassung einer Abänderung, durch welche der Sitz der Kasse verlegt werden soll, der die

Vehordende alten Sibee zu entscheiden.Die Zulassung einer Kasse, welche örtliche Verwaltungsstellen einrichtet, ist bei der-
jeuigen Verwaltungsbehörde zu erwirken, in deren Bezirk die Haupkkasse ihren Sitz nimmt.

Auf den Antrag der Kasse hat die höhere Verwaltungsbehörde bei der Zulassung
zugleich zu bescheinigen, daß das Statut den Vorschriften des F. 75 des Gesetzes, betreffend
die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 genügt. Wird die Beschei-

vigung versagt, 6% sind die Gründe mitzutheiten. Gegen die Versagung steht der Rekursgemäß Absab 2 zu.

5

 e’rstbt

*
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Die höhere Verwaltungsbehörde hat die Namen der zugelassenen Hälfskassen in
ein Register einzutragen.

 l
Die Kasse kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten ein-

gehen, Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht
klagen und verklagt werden.

Für alle Verbindlichkeiten der Kasse haftet den Kassengläubigern nur das Ver-
mögen der Kasse.

Der ardeniliche Gerichtsstand der Kasse ist bei dem Gerichte, in dessen Vezirk sieihren Sitz hat.
S. 6

Zum Beitritt der Mitglieder ist eine schriftliche Erklärung oder die Unterzeichnung
des Statuts erforderlich. Handzeichen Schreibensunkundiger bedürfen der Beglaubigung
di ein Mitglied des Vorstandes oder einer örtlichen Verwaltungsstelle; vergleiche88.1

Beikrilt darf von der Betheiligung an anderen Gesellschaften oder Vereinen
nur dann abhängig gemacht werden, wenn eine solche Betheiligung für sämmtliche Mit-
glieder beiErrichtung. der Kasse durch das Statut vorgesehen ist. Im Uebrigen darfden Mitgliedern die Verpflichtung zu Handlungen oder Unterlassungen, welche mit dem
Kassenzweck in keiner Verbindung stehen, nicht auferlegt werden.

7.
Das Recht auf Unterstützung 8 der Kasse beginnt für sämmtliche Mitglieder

spälestens mit dem Ablauf der drelzehnten auf den Beitrikt folgenden Wocheein Mitglied bereits das Recht auf Unterslützung erworben, so verbleibt ihmdasselbe "56 nach dem Auskrikte oder Ausschlusse für die nach Absatz 1 festgesetzte Frist.
Ist der Ausschluß wegen Zahlungssäumniß erfolgt, so läuft diese Frist von dem Tage,
bis zu welchem die Beiträge bezahlt find.

Für die erste Woche nach dem Beginn der Krankheit kann die Gewährung einer

Unterstugung dnteschlofen werden.
ige oder gfiemeile Ausschluß der Unterstühung ist nur in Fällen solcherArantheiten MalI, woelche sich die Mitglieder vorsätzlich oder durch schuldhafte Betheiligung

an Schlägereien oder Naushändeln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen
zugezogen haben. Soweit die Unterstütung in Gewährung freier ärzklicher Behandlung
oder Arznei besteht, kann sie auch in diesen Fällen nicht ausgeschlossen werden.

8. 8.
Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber chigüich zu den auf Grund dieses Ge-

sttzes un des Siatuts festgestellten Beiträgen verpflichtet.Nach Maßgabe des Geschlechts, des Gesundheitszustandes, des Lebensalters, der
Beschäftigung oder des Beschäftigungsartes der Mitglieder darf die Höhe der Veträge
vrschiden, Ftruesen werEinrichtung on Mitgliederklassen mit verschiedenen Beilrags- und Unterftützungs-
säben ist Mästg
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Im Uebrigen müssen die Beiträge und Unterstützungen für alle Mitglieder nach
gleichen Grundsätzen abgemessen sein.

§. 9. fällt aus.
8. 10.

Der Anspruch auf Unterstützung kann mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet,
noch übertragen, noch gepfändet und darf nur auf geschuldele Beiträge aufgerechnet werden.

8. 11 fällt aus.
. 12.

Als Krankenunterstützung können den Mitgliedern Krankengeld, ärztliche Behand-
lung, Arznei und andere Heilmittel, Verpflegung in einem Krankenhause, sowie die ge-
eigneten Miltel zur Erleichterung der ihnen nach der Genesung verbliebenen körperlichen
Nängel *½êm werdnn die (Krankenunterstühung an Wöchnerinnen gewährt und die Gewährung

ärztlicher Vezanlang auf die Familienangehörigen der Mitglieder ausgedehnt werden.
Den Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder kann ferner eine Beihülfe gewährt

werden, welche das Zehnfache der wöchentlichen Unterstühung, auf welche das verstorbene
Mitglied Anspruch hatte, nicht überschreitet.

S. 13.
Zu anderen Zwecken, als den im §. 12 bezeichneten Unterstützungen und der

Deckung der Verwaltungskosten, dürsen weder Beiträge von den Mitgliedern erhoben
werden, noch Verwendungen aus dem Vermögen der Kasse erfolgen.

8. 14 fällt aus.
§S. 15.

Der Ausschluß von Mitgliedern aus der Kasse kaun nur unlker den durch das
Statut bestimmten Formen und aus den darin bezeichneten Gründen erfolgen. Er ist
nur zuläss4t bei dem Wegfall einer die Aufnahme bedingenden Voraussehung, für denFall einer Sablungesänmeh oder einer solchen strasbaren Handlung, welche eine Verlezung
der Bestimmungen des Statuts in sich schließt. Wegen Ueberschreitung der Alterögrenze,
über welche hinaus nach Bestimmung des Statuts Mitglieder nicht aufgenommen werden,
und wegen Veränderung des Gesundheitezustandes, von welchem nach Bestimmung des
Statuts die Aufnahme abhängig ist, darf der Ausschluß nicht erfolgen. Wegen des Aus.
trittes oder Ausschlusses aahtl einerdGeselschatg oder einem Vereine können Mitglieder nicht
ausgeschlossen werden, wenn siederKasse bereits zwei Jahre angehört haben. Erfolgtibre Ausschließung vor Ablauf deser Zeit, so haben sie Anspruch auf Ersatz des von
ihnen bezahlten Euntrintgeldes 6

16.

ie Kafse muß einen von der ebrolversammlung. gewählten Vorstand haben,durch ann sie gerichtlich und außergerichtlich vertreten
Die Mitglieder des Vorflandes, welche die Ausse“ eii# und außergerichllich

vertreien, haben in der Generalversammlung nur eine berathende Stimme.
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8. 17.

Die Zusammensetzung des Vorstandes, sowie jede in der Zusammensehuung *
Vorstandes eingelretene Aenderung ist dem Vorstande der Gemeinde, in deren BezirkdKasse ihren Sib hat, anzumelden. Die Anmeldung hat durch dieVorstandemitgliner in
Person oder durch eine beglaubigke schriftliche Erklärung zu erfolgen. Ist die Anmeldung
nicht geschehen, so kann eine in der Zusammensehung eingelreiene Aenderung dritten
Personen nur dann entgegengeset werden, wenn bewiesen wird, daß sie letzteren be-
kannt war.

Zur Segilimation des Vorstandes bei allen Geschäften, auch den das Hypotheken-
und Grundschuldwesen betreffenden, genügt das Zeugniß des Vorstandes der Gemeinde,
saß die darin bezeichneten Personen zur Zeit also Mitglieder des Vorstandes ange-

meldet sind.
S. 18.

Die Befugniß des Vorslandes, die Kasse nach Außen zu verlreten, wird durch die
im Statut enthaltene Vollmacht beslimml.

Durch die innerhalb der Grenzen dieser Vollmachl im Namen der Kasse vom
Vorslande abgeschlossenen Geschäste wird die Kasse verpflichtet und berechtigk.

8. 19.
Dem Vorstande kann zur Ueberwachung der Geschäftsleilung ein Ausschuß zur

Seite gesetzt werden, welcher durch die rapesemwn zu wählen ist.
8. 19u.

Die Kasse kann für bestimmte ön örlliche Verwallungsstellen errichlen und

denselben egeme Befugnisse erlheilen:. Beitriklserklärungen und Austrittberklärungen entgeaen zu nehmen, sowie
Handzeichen Schreibensunkundiger in Gemäßheil des §. 6 Absah zu
beglaubigen; "

2du«Kasscabetlchzuckhvbeihaberwitnsdnssgdgeiuchczuentscheidet-,die
llsslekllfsotmgenauszuzahlcss,sowiediecis-gehkndknledkk,vorbehaltlich
anderweiter Verfügung des Vorslandes über dieselben, bis zum Belaufe
einer durchschnittlichen halben Jahresausgabe zum Zweck des Betriebes zu
verwahren und anzulegen;

3. Einrichtungen zur Wahrnehmung der Krankenkontrole zu kreffen.

19b.
Der Versammlung der Aasiemiisbiede lür welche die örlliche Verwaltungsstelle

errichtet ist, kann die Befugniß beigelegt werden.
I. die Mitglieder der örtlichen Verwattun und den Kassenarzt für den Be-

zirk derselben zu wählen. Die Wahlen bedürfen der Bestätigung des Vor-
standes (S. 16). Der vetztere ist befugl, die Gewählten, welche bei der
Wahrnehmung ihrer Obliegenheilen den gesetzlichen oder statutarischen An-
sorderungen nicht genügen, zu beseitigen und durch andere zurerseen;
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2. Kassenrevisoren für die Kasse der örtlichen Verwaltungsstelle und Kranken-
besucherfür den Bezirk derselben zu wählen:

3. einen oder mehrere Abgeorduete zur Gheneraltessanmiung zu wählen, so-sern diese statutenmäßig aus Abgcordnelen beste4. Anträge und Beschwerden in Angelegenheiten en Kasse an die General-
versammlung zu richten.

19c.
Weitere, als die in den 88. in, 19h bezeichneten Befugnifse dürsen den ort-

lichen kuemenihneselcn und der Gesammtheit der Milglieder ihres Bezirks nicht bei-
gelegl wer

S. 10d.
Die Kasse hat der Aussichtsbehörde, in deren Bezirk sie ihren Sib hat, von der

Errichtung jeder örtlichen Verwaltungsstelle binnen zwei Wochen, unter Angabe des Sitzes
und Bezirka derfelben und unter Bezeichuung der Personen, welche zur Zeit die örtliche
Verwallung führen, Anzeige zu erstalten.

Die Aussichtsbehörde hat die Anzeige, feiern die örtliche Verwattungestel ihren
Sib in dem * einer anderen Aussichtsbehörde hat, dieser mitzutheilen.Von jeder Aenderung des Bezirks der örtlichen Verwalkungsstelle und der Zu-
sammensetzung ihrer Verwaltung hat diese der Aussichtsbehörde ihres Sitzes Anzeige zu
rslalten.

§. 20.
Soweit die Angelegenheiten der Kasse nicht durch den Vorstand oder Ausschuß

wahrgenommen werden, sicht die Beschlußnahme darüber der Generalversammlung zu.
ie Generalversammlung kann dritlen Personen ihre Befugnisse nicht übertragen.

Abänderungen des Statuts bedürfen ihrer Zuslimmung.
5§. 21.

 der Generalversammlung hat jedes anwesende Mitglied, welches großjährig
und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist, eine Stimme. Milglieder, welche mit den
Beiträgen im Rückstande sind, können von der Theilnahme an der Abstimmung ausge-
schlossen werden.

ie Generalversammlung kann auch aus Abgeordneten gebildet werden, welche
aus der Mitle der stimmfähigen Milglieder zu wählen sind; die Zahl der zu wählenden
Abgrordnelen muß jedoch mindestens zwanzig betragen und doppelt so groß sein, als die
Zahl der Vorslandemitglieder.

ie Wahl der Abgeordneten von den Mitgliedern nach Abtheilungen vorge-
nommen werden, so muß die Bildung der Wahlabtheilungen und die Vertheilung der
Abgeordnelen auf dieselben durch das Slatut erfolgen.

§. 22.
Generalversammlungen können nur innerhalb des Deutschen Reichs an einem Orte

abgebalten werden, an welchem die Kasse rine örlliche Verwaltungestelle besivt. Bei der
Verusung ist der Gegenstand der Berathung anzugrben.
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Wird von dem Ausschuß oder von dem zehnten Theile der stimmfähigen Mitglieder
die Berusung der Generalversammlung beantragt, so muß der Vorstand die letztere berufen.

5. 23 r aus.
Die Einnahmen und Ausgaben §.Kassesind von allen den Zwecken der Kasse

fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen getreunt festzustellen und zu verrechnen;
ebenso sind Beslände gesondert zu verwahren.

erfügbare Gelder dürfen, außer in öffentlichen Sparkassen, nur ebenso wie dieGelder Bewarsnundeler angelegt werde
§. 25.

Die Kasse hat einen Reservefond im Mindestbetrage der durchschnitllichen Jahres-
ausgabe der letzten fünf Rechnungsjahre anzusammeln und erforderlichenfalls bis zu dieser

Höhe zuergänzen.
So lange der Reservefonds diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben mindeftens

ein Zehntel des Jahresbetrages der Kassenbeiträge zuzuführen.
5. 26.

Ergiebt sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse, daß die Einnahmen derselben
zur Deckung ihrer Ausgaben einschließlich der Rücklagen zur Ansammlung und Ergänzung
des Reservefonds nicht ausreichen, so ist entweder eine Erhöhung der Veiträge oder eine
Minderung der Kassenleistungen herbeizuführen.

Unterläßt die Kasse, eine dem Vedürfniß entsprechende Abänderung herbeizuführen,
so hat ihr die höhere Verwaltungobehörde auf Grund eines sachverständigen Gutachtens
zu eröffnen, in welcher Art und in welchem Maße dieselbe für erforderlich zu erachten
und binnen welcher Frist dieselbe herbeizuführen ist. Die Frist muß auf mindeftens sechs
Wochen bestimmt werden.

5. 27.
Die Kasse ist verpflichtet, in den vorgeschriebenen Fristen und nach den vorge-

gerieten Jormulren Ueterichten über die Mitglieder, über die Krankheils= und Sterbe-fäl ber die nahmien Beiträge ddie gelcistelen Unterstühungen, sowie einen

r been Angschtebehond ehnfendente hat das Ausscheiden der Mitglieder auf Erfordern den Aussichtsbehörden, in
deren dieselben sich aushalten, anzuzeigen. Für Mitglieder, welche sich im Vezirke
einer örtlichen Verwaltungestelle aufhalten, liegt diese Verpflichtung der letzteren ob.

8. 28.
Die Kasse kann durch Beschluß der Generalversammlung unter Zustimmung von

mindestens vier Fünftheilen sänumtlicher vertretenen Stimmen ausgelöst werden.

§. 29.
Die Schließung einer Kasse kann durch die höhere Verwaltungsbehörde erfolgen:

1. wenn mehr als ein Viertheil der Mitglieder mit der Einzahlung der Bei-
träge im Räckstande ist und trotz ergangener Aufforderung der Aufsichtsbehörde
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weder die Beitreibung der sälligen Beiträge, noch der Aneschluß der säu-
migen Mitglieder erfolgt;

. wenn die Kasse trotz ergangener Aufforderung der Autssichtsbehörde vier
Wochen mit Zahlung sälliger, nicht streitiger Unterstützungen im Rück-
stande ist;
wenn die Generalversammlung einen mit den Vorschriften dieses Gesetzes
oder des Kassenstatuts im Widerspruch stehenden Beschluß gesaßt hat und
der Auflage der Aufsichtswehörde, denselben zurückzunehmen, innerhalb der

Fesbten, auf mindestens sechs Wochen zu bemessenden Frist nicht nachge-kommen ist;
.wenn 1 gz. 6 dieses Gejes zuwider Mitglieder zu Handlungen oder Unter-

lassungen verpflichtet, oder wenn der Vorschrift des F. 13 entgegen Bei-

träge von den Müggliedern erhoben oder Verwendungen aus dem Vermögen
der Kasse bewirkt werden;. wenn im Falle * §. 26 Absatz 2 innerhalb der beslimmten Frist die Er-

höhung der Beiträge oder die Minderung der Unterstützungssätze in dem
lestgeseyten Maße nicht erfolgt:;

l wenn sich ergiebt, daß nach 55. 3, 4 die Zulassung der Kasse hätte ver-
sjagt werden müssen, und die erforderliche Abänderung des Statuls inner-
halb einer von der höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden, mindestens
sechswöchentlichen Frist nicht bewirkt worden ist
wenn Mitglleder aus einem nach diesem Gesetze unzulässigen Grunde aus
der Kasse ausgeschlossen werden.

Gegen die Maßregeln der Verwaltungebebörte ist der Rekurs zulässig: wegendes Versohlene und der Behörden gelten die Vorschriften der §§. 20 und 21 der Ge-
werbeordnung. In Elsaß--Lothringen finden statt derselben die dort geltenden Bestimmungen
über das Verfahren in streitigen Verwaltungssachen enksprechende Anwendung.

Die Eröffnung des Konkursverfahrens über eine Kasse hat die Schließung kraft
Gesetzes zur Folge.

1

**

*

5

 30.

Bei der Auflösung einer Kasse wird die Abwiselung der Geschäfte, sofern die
Generalversammlung darüber nicht anderwestig beschließt, durch den Vorstand vollzogen.Genügt dleser seiner Verpflichtung nicht, oder wird die zng. heschssen so hat die Auf-
sichtsbehörde die Abwickelung der Geschäfte geeigneten Personen zu übertragen und deren
Namen bekannt zu machen.

KF. 31.
Von dem Zeilpunkte der Auflösung oder Schließung einer Kasse ab bleiben die

Mitglieder noch für diejenigen Zahlungen verhaftet, zu welchen sie das Siatut für den
Fall bu Austrittes aus der Kasse verpflichtete.

Das Verwögen der Kasse ist nach der Aufläsung oder Schließung zunächst zur
c t vor dem Zeitpunkte der Auflösung oder Schließung bereiks eingeireienen

Unterstützungsverpflichtungen zu verwenden.
14



§. 32.
Bis zum Ablaufe eines Jabres nach Auflösung oder Schließung einer Kasse kann

einer für die gleichen Zwecke und für denselben Mitgliederkreis oder für einen Tbeil des-
selben neu errichteten Kasse die Zulassung versagt werden.

8. 33.
Die Kassen und ihre örtlichen Verwaltungöstellen unterliegen in Bezug auf die

Vefolgung dieses Gesezes der Beaussichtigung durch die von den Landesregierungen zu
bestimmenden Behören, mit der Maßgabe, daß mit den von den höheren Verwaltungs-
behörden wahrzunehmenden Geschäften diejenigen höheren Verwalkungsbehörden zu be-
trauen sind, welche nach Landeorecht die Aussicht oder Oberaufsicht in Gemeindeangelegen-
heiten wahrzunehmen haben.

Die Kassen sind verpflichtet, der Aussichtsbehörde auf Verlangen jederzeit ihre
Bücher, Verhandlungen und Nechnungen im Geichästtlakale der Kasse zur Einsicht vorzu-legen und die Revision ihrer Kassenbeständezu gestatten.

Die Aufsichlsbehorde beruft die kene iemenn. falls der Vorstand der durch
§. 22 begründeten Verpflichtung nicht genügt.

Sie kann die Mitglieder des Vorstandes und der örtlichen Verwaltungsstellen,
sowie die im Falle der Auflösung oder Schließung einer Kasse mit der Abwickelung der
Geschäfte betrauten Personen zur Erfüllung der durch dieses Geseh begründeten Pflichten
durch Androhung, Festsetung und Vollstreckung von Geldstrafen bis zu einhundert Mark,
sowie nch die sonstigen nach den Laudesgesetzen ihr zustehenden Zwangemittel anhalten.gen die Androhung und Festsehung von Geldstrafen beziehungsweise Anwendung
von zrangemiten seitens der Aufsichtsbehörden sleht den Kassenvorständen der Rekurs
zu; wegen des Verfahreno und der Behörden gelten die Vorschriften der 88. 20 und 21
der Reichs-Gewerbeordunng.

Mitglieder des Vorslandes, des Katua oder einer örklichen Verwaltungsstelle,
welche den Bestimmungen dieses Gqsebes zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe bis zu
dreihundert Mark bestraft. Haben sie absichtlich zum Nachtheil der Kasse gehandelt, so
unterliegen sic der Snafbestimmung. des §. 266 des Strafgesebbuchs.

8. 35.
Eine Vereinigung mehrerer Kassen zu einem Verbande behufs gegenseiliger Aus-

bülfe kann unter Zustimmung der Generalversammlungen der einzelnen Kassen und auf

Grund ne- schriftlichen Statuts erfolgen.Der Verband ist durch einen aus der Wahl der Vorslände oder Ausschüsse der

betheiligten Kassen berwerhegangenen Vorstand zu verwalten. Seine Pflichten und Be-kugnisse bestimmt das Statut. Sein Sih darf nur an einem Orte sein, wo eine der

betheiiigten Kassen ihren Sib hat.Der Verband unterliegt nach Maßgabe des F. 33 der Aufsicht der höheren Ver-

waltungebehörde desjenigen Bezirks, in welchem der Vorstand seinen Sitz hatAuf die Mitglieder des Vorstandes und die sonstigen Organe des 9 fünden
die Vestimmungen des §. 34 Anwendung.
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. 35a.

Die Eintragungen in das Hülfskassenregister und die gemäß §. 17 zu ertbeilenden
Zeugnisse sind gebübren= und stempelfrei.

5S. 36.
Die Verfassung und die Rechte der auf Grund landesrechtlicher Vorschriften er-

rhteten Hülfskassen werden durch dieses Gesetz nicht b rührt; die Kassen können jedochdurch die Landesregierungen zur Einsendung der im §. 27 bezeichneten Uebersichten ver-
pflichtet werden.

In Ansehung der Kassen der Knappschaftsvereine verbleibt es bei den dafür
maßgebenden besonderen Bestimmungen.

26. Regierungs Verordnung vom 19. Juli 1884,
einen Nachtrag zu den zur Ausführung des Reichsgesetzes über dieKrankenvrtsichchun der Arbeiter vom 15. Juni 1883 gegebenen Bestimm-

ungen betreffend.
Nachdem es als zrrßi;erkanut wareen ist zu Ergänzung der in der

Regierungs-Verordnung vom 11. Juni 1884 erl assenen auf die Ausführung des
Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 bezüglichen
Bestimmungen noch einige weitere* Verichriien zu guben, wird mit Höchster Genehmigung
Sercnissimi verordnet was folgt

r 8. 4 der RegierungsVerordnung vom 11. Juni 1884 erhält folgen-
den 3uldv

„Außer den Eunktioun, welche der nächsten Gemeinde-Aufsichtsbehörde bier-nach zufallen (vgl. §§. 8, 9 und 10 des Reichsgesetzes), übt sie auch diejenigen
Zuständigkeiten aus, welche in den §5. 2, 52 und 54 der höheren Verwaltungs-

bebörde zugewiesen sind.“

Zwischen den ersten und zweiten Absatz des F. 5 der angezogenen Regierungs-
Verordnung wird der folgende Absat eingeschaltet:

Dieselben Gemeinde-Aussichtebehörden sind zuständig, wenn es sich um die
Genehmigung einer Abänderung solcher Statuten handelt (§F§. 24, 64 und 72
des Reichsgesetzes), sowie dann, wenn die Genehmigung der Statuten eines

Ortskrankenkassen-Verbandes, deren Abänderung oder die Auftösung des Ver-
bandes in Frage steht (s. 46 des Reichsgesetzes), sowiein allen sonstigen Fällen,
in welchen nach dem Reichsgeseze eine Thätigkeit der höheren Verwaltungs.
behörde in Betracht, mit den derselben nach dem Reichsgesetze im einzelnen

Falle zukommenden Vefugnissen und ltgenbenen Gul. 88. 9, 16, 20 Abs. 2,30, 33 Abs. 3,. 60, 61, 62, 69, 70, 86
14°“
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III.
er F. 6 der Regierungs-Verordnung vom 11. Juni 1884 erhält am Schlufsegetzenderd 50

Die kollegiale Zusammensepung der Aufsichtsbehörde für städtische Gemeinde-
verwaltung greift auch dannable, wenn es sich um Genehmigung von Statuten
nach Maßgabe des letzten Absatzes von F.2des Reichsgesetzes oder der in§5§. 52 und 54 desselben enthaltenen bezüglichen #ehtenhabnee handelt.

Greiz, den 19. Juli 1884.

Fürstlich Reuß- . Landesregierung.b
daben. C. Perthes.
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Gesetsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

 10.
(Ausgegeben am 16. August 1884.)

27. NMeglerun s·.Bekanntmachung vom 18. Juli 1884,
die *e von Briefen mit Poftzusteilungeurkunden. und dieBehand-

lung der nach§.167 der Civilprozeßordnung zum Zuwecke der Zustellung
niedergelegten Sciiftsüücke betreffend.

Mit Bezug auf die durch die von erfolgenden Zuftellungen von Schriftstücken

mit #ugtellungonckunge (5§. 176—179 der Reichscivilprozehordnung) ist schon in dend 10 der Anweisung vom 24. August 1879 über die postamtliche Behandlung.
von Schraben mit Instellungeurkunden (Amtsblatt der Reichs-Post. und Telegraphen=
Verwaltung Nr. 53 Anlage) den Postboten aufgegeben worden, bei allen Zustellungen

mit Instellungsurkunden und zwar auch bei solchen, welche auf das Ersuchen nichtgerichtlicher
örden oder von Privatpersonen erfolgen, das Schriftstück, wenn es dem Empfänger

(AMressaten) in sonst zulässiger Weise nicht übergeben werden kaun, und wenn zugleich
eine Postanstalt an dem Zusellungsorte sich nicht befindet, bei dem Gemeindevorsteher

niheuccgen.er sind von dem Herrn Staatssekretär des Reichspostamtes (Generalpostmeister)durch rit n vom 27. Dezember 1879 und 19. April 1880 die in den Anlagen
 und B abgedrucktenVestimmmgen über die Nachsendung und Niederlegung von Briefen
mit Postzustellungsurkunden beziehentlich über die Niederlegung von Schriftftücken im Zu-

ltellungederihren erlassen worden.Diese Bestimmungen beziehen sich einmal darauf, daß die Zustellung durch den
Postboten gleich allen anderen Zustellungen an jedem Orte esseigen könne, wo die Person,welcher zugestellt werden soll, angetroffen wird (F. 178 vgl. mit §. 165 der Reichscivil-
prozeßordnung), theilo auf die Vorschriften in F. 167 desselben Reichsgesetzes (S. 178 ogl.
mit §. 107 desselben).§. 167 der gedachten Civilprozeßordnung kann bekanntlich in dem Falle,wenn * Person, welcher zugestellt werden soll, in ihrer Wohnung nicht angetroffen
wird, und wenn die Zuslellung in der Wohnung an einen zu der Familie gehörigen er-

wachsenen Hausgenossen oder an eine in der Familie dienende erwachsene Person oder
eventuell an den in demselben Hause wohnenden, zur Annahme des Schriftstücks bereiten

15



Hauswirth oder Vermiether nicht ausführbar ist, die Zustellung dadurch bewirkt werden,
daß das zu übergebende Schriftstück aus der Gerichtsschreiberei des Antsgerichts, in dessen
Bezirke der Ort der Zustellung gelegen ist, oder an diesem Orte bei der Postanstalt oder
dem Gemeindevorsteher oder dem Polizeivorsteher niedergelegt und die Niererlegung sowohl
durch eine an der Thür der Wohnung zu befestigende schriftliche Anzeige als auch, soweit
thunlich, durch mündliche Mittheilung an zwei in der Nachbarschaft wohnende Personen
bekannt gemacht wird.

Diese für alle Angelegenheiten der ordentlichen streiligen Gerichtsbarkeit geltende
Vorschrift findet nach 88. 6 und 7 des Landesgesetzes vom 3. Mai 1879, betreffend die
auesührung der Civilprozeßordnung und des dazu bestehendenEinführungsgesehes (G.-S.

9 S. 94) auch auf Zustellungen in gerichtlichen Angelegenheiten, welche zu der ordent-
hon streitigenGerichtsbarkeit nicht gehören, sofern sie beurkundet werden sollen, und auf
Zustellungen, welche in nicht gerichtlichen Angelegenheiten durch einen Gerichtsvollzieher
ersolgen entsprechende Anweudung.

Im Anschlusse an alle diese Bestimmungen, welche, was die in den Anlagen A
und B enthaltenen betrifft, hiermit noch besonders zur Kruntniß der betheiligten Vehörden
und Beamten des Fürstenthums gebracht werden, will man, nachdem sich gleiche Anord-
nungen in anderen deutschen Bundeostaaten als zweckmäßig erwiesen haben, hiermit die im

Nachstehenden ausgedrückten — beziehentlich Erlänterungen gegeben und zur allge-
meinen Drmmtoi Hebracht habkbauf dem in derVen#gug. des Herrn General-Postmeisters vom 27. Dezember

rl (Anlage A) unter I bezeichneten Wege die Nachsendung eines zum Zwecke
der Zustellung der Post zu übergebenden Briefs zu verlangen sei, ist bei den von
Amtswegen erfolgenden Zustellungen durch die Behörde oder den Beamten, welche
die Zuslellung angeordnet haben, bei anderen Zustellungen durch die betreibende Partei
zu bestimmen.
Der Gerichtsschreiber hat eintretenden Falls das zuzustellende Schriftstück oder, wenn
er die Post unmitlelbar um Bewirkung der Zustellung ersucht, den derselben zu
übergebenden Brief der getroffenen Bestimmung gemaß mit dem erforderlichen
Vermerk zu versehen.
 Der Gerichtsvollzieher hat in der Aufschrilt des der Post zu übergebenden Briefs

das Verlangen der Nachsendung nur auf Grund des erwähnten Vermerks des
Gerichtsschreibers oder auf Anweisung der Partei, in deren Auftrag die Zustellung

olden soll, zu vermerken.Die Gerichtsschreibercieu der Amtsgerichte haben die auf Grund der Vorschrift des
8. 167 der Civilprozeßordnung bei ihnen niedergelegten Schriftstücke sechs Monate
vom Tage der Niederlegung ab aufzubewahren, nach Ablauf dieser Frist aber, kalls
sie nicht inzwischen von den Empfängern abgeholt sind, an den Gerichtsvollzieher,
welcher niedergelegt hat, oder an die Postanstalt, deren Briesträger niedergelegt
hat, zurückzugeben.
 Die Gemeindevorstände der Städte, auf Landorken der Gemeindevorsteher oder

dessen Stellvertreter, in selbstständigen Gutsbezirken der Vorsteher oder dessen
Vertrelung, in den ausbezirkten Fürstlichen Domanialbesitzungen der betreffende

do

2
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Poölizei-Vorstand oder dessen Vertreter haben Schriftstäcke, die zum Zwecke der
Zustellung von elnem Gerichtsvollzieher oder einem Posthoten bei ihnen nieder-
gelegt werden, anzunehmen und gleichfalls sechs Monate vom Tage der Nieder-
legung ab aufzubewahren, nach Ablauf dieser Brist aber, falls sie nicht inzwischen
von den Empfängern abgeholt sind, gelegentlich zurückzugeben, und zwar

a. wenn ein Gerichtsvollzieher die Niederlegung bewirkt hat, an die Gerichts-
schreiberel des örtlich zuständigen Amtsgerichts oder an einen im Orte dienft-
lich anwesenden Diener dieses Amtsgerichts oder bei demselben angeftellten
Gerichtsvollzieher,

b. wenn die Niederlegung darch einen Postboten erfolgt ist, an die Postan-
stalt des Orts oder an einen Postboten bei deffen dienstlicher Anwesenheit
im Orte.

 Die Gerichtsvollzieher haben auf Verlangen der Gemeindevorstände, Gemeindevor-
steher, Guts= und Yolizeivorsteher (vgl. Ziffer 5), sowie der Postanstalten die bei
denselben durrh einen Gerichtsvollzieher niedergelegten Schriftstücke, welche nicht
mehr aufbewahrt werden sollen, in Empfang zu nehmen und, soweit die Schrifst-
stücke nicht von ihnen selbst niedergelegt sind, dieselben an den Gerichtsvollzieher,
welcher sie niedergelegt hat, oder an die Gerichtsschreiberei des örtlichen zuständigen
Amtgerichts abzuliesern. Diener des Amtsgerichts haben derartige, von Gemeinde-
vorständen ihnen übergebene Schriftstücke stets an die Gerichtsschrelberei des Amts-

*r••fn FalseronnGerichtsschreiberei thergirt die ihr abgelieferten Schriftstücke dem Ge-hocklee welcher niedergelegthat.
Die Gerichtsvollzieher haben die an sie zurückgelangenden Schriststücke zu öffnen
und diejenigen Theile derselben, welche nicht blos ihrem Inhalte nach dem Em-

Hlänger mitgetheilt werden sollten, sondern als Urkunden einen selbstständigenerth haben, z. B. Schuldverschreibungen, Wechsel #. ihren Auftraggebern zu-
rückzugeben.

Die nicht zurückzugebenden Theile der Schriftstücke unterliegen der sofortigen
Kassation, wenn sie nicht, was zulässig ist, von den Gerichtsvollgiehern, die sie
urückempfangen, an ihre Austraggeber gleichfalls zurückgegeben werden. Der

Bemauf sowie jede anderweite Verwendung der fuii Theile jener Schrift-
stücke ist untersagt.
Die im Vorstehenden gedachten Verrichlungen uine, Gerichtsvollzlehers, welcher
nicht mehr bei demselben Amtsgerichte im Amte ist, lind von derGerichtsschreiberet
des Amtsgerichts wahrzunehmen.

Die Gerichtövollzieher haben die zum Zwecke der Zustellung nach 8. 167 der
Civilprozehordnung niederzulegenden Schriftstücke in Briefform zusammenzulegen
und auhen mit der Adresse des bestimmten Empfängers, sowie mit ihrem eigenen
Namen zu bezeichnen.

15“



Die in den §§. 30 und 31 der Geschäftsanweisung für die Gerichtsvoll-zieher des Rirsensh enthaltenen Vorschriften werden durch die vorersichtlichen
Anweisungen nux ergänzt, nicht aufgehoben.

Greiz, den 18. Juli 1884.
Fürstlich Neuß-Pl. Landesregierung.

v. Geldern-Erispendorf
C. Perthes.

Anlage A.
Berfügung des General-Postmeisters:

No. 196. Bestimmungen über die Nachsendung und Niederlegung von Briesen mit Post-
Zustellungsurkunden.

Verlin, 27. Dezember 1679.
I. Briefe mit Post.Zustellungsurkunden, welche von Gerichten, Gerichtsvollziehern

oderGerichtsschreibern zur Post eingeliefert werden, sollen, falls der Empfänger denBestimm=
ungsort verlassen hat und die Zustellung an diesem Orte nicht erfolgen kann, im All-

gemeinen nur nachgesendet werden, wenn der neue Aufenthaltsort des Empfängers

mit dem ersten Bestimmungsorte der a in demselben Amtsgerichlsbezirle belegen ist.
Sofern jcbech in der Ausschrifl des Briefes vermerkt ist:„Nachzusenden * des vanbherichlebezikt

oder
„Nachzusenden innerhalb des Deutschen Reichs“,

so ist dem hierdurch auögeprochenen Verlangen nachzukommen.
Briefe mit Post-Zustellungsurkunden, welche von nicht gerichllichen Behörden oder

von Privatpersonen eingeliefert werden, sind eintretenden Falls innerhalb des Deutschen
Reichs nachzusenden, wenn micht die Ausschrift des Briefes eine beschränkende Bestimmung
enthält.

l. Insoweit nach Vorstehendem die Nachsendung von Briefen mit ost-Zustellungs-

urkunden nicht ausführbar ist, sind die Briefe als unbestellbar zu behandeln.
In allen Fällen sind die auf die Nachsendung der Briefe bezüglichen postmäßigen

Vermerke nicht nur in der bnsscit der Briefe, sondern auch gkeichlantend im Kopf derZustellungsurlunde niederzuschrei
Briefe mit Post- n welche in Ausführung der Bestmmungen

im §. 10 der Anweisung üher das Verfahren, betreffend die postamtliche Bestellung von
Schreiben mit Zusiellungsurkunden, bei den Postanstalten niedergelegt werden, sind sechs
Monate, vom Tage der Niederlegung ab gerechnet, daselbst aufzubewahren. Falls die
Briefe innerhalb dieser Frist vom Empfänger nicht abgeholl werden, sind sie als unbe-
stellbar zu behandeln.



Anlage B.
Verlin, 19. April 1880.

wesinmane über Niederlegung von Schriststüen im Zustellungsversahren.
Ueber die Niederlegung von Schriftstücken im Zustellungsverfahren treten folgende

zusablich — in Kraft:chriftstücke, welche nicht durch Postbolen, sondern durch Gerichtsvollzieher oderBeamte %4 eisr, wier! bei der Ortspostanstalt niedergelegt werden, sind von den
Postanstalten zur Aufbewahrung anzunehmen und ebenso zu behandeln, wie solches in
der Verfügung Nr. 196 vom 27. Dezember 1879, Abl. S. 472 unter II, bezüglich der
im postamtlichen Zustellungsverfahren niederzulegenden Briefe vorgeschrieben ist.

enn der Gerichtsvollzieher, welcher die Schriftstücke niedergelegt hat, nach Ab-
lauf der Aufbewahrungofrift nicht mehr bei demselben Amtsgericht im Amte ist, so find
die Schriftstücke an die Gerichtsschreiberei des Amtsgerichis oder an einen anderen Ge-
richtsvollzieher desselben zurückzugeben.

Die Annahme von Schriftstucken zur Aufbewahrung ist an die Voraussehung ge-
lnüpft, daß dieselben in Briefform zusammengelegt und außen mit der Adresse des Em-
pfängers versehen, sowie mit dem Namen des niederlegenden Beamten begzeichnet sind.

Eine Gebühr ist für die Annahme, Aufbewahrung und Rückgabe der Schriftstücke
in den Eingangs gedachten Fällen bisauf Weiteres nicht zu erheben.

enn Briefe im postamtlichen Zustellungsverfahren i. den Gemeinde= oder
Polizeivorsiehern niedergelegl werden, so sind letztere berechtigt, die Briese nach Ablauf

von sechs Monaten, vom Tage der Niederlegung ab gerechnet, an die zuständige Post-
anftalt oder an die bestellenden Volen derselben zurückzugeben. Derarlige Briefe find
sodann als unbestellbar zu behandeln.

Der Staatsselretär des Reichs Postamts.
cz. Stephan.

Nehierungs Verordu#ng. vom 24. Juli 1884,das Jun Fes Gesetzes hinsichtlich einiger Bestimmungen in Bezug
auf die Führung der Vormundschaft über Minderjährige und andere Pflege-

befohlene vom 7. Juni dieses Jahres betreffend.
In Ausführung der Vestimmung in §. 23 des Gesezes vom 7. Juni dss. Is.,

einige Bestimmungen in Bezug auf die Führung der Vormundschaft über Minderjährige
und andere Pflegebefohlene betreffend, wird mit Höchster Genehmigung Serenissimi an-
durch das Folgende verordnet

Das vorgedachte on“ keit mit dem 1. September dieses Jahres in Kraft.
Greiz, am 24. Juli1

Fürftl. Rauf-Plauishe #andegregierung.Gelderu · Cricpendor
Perthes.



2f. Consi— vom 25. Juli 1884,
die Beurkaubung von Volksschullehrern betreffend.

Da sich das Bedürfniß nach Erlaß von Normen über die Beurlaubung von Volks-
schullehrern geltend gemacht hat, so wird mit Sorenissimi Höchster Genehmigung das
Folhende verordnet.

1.

Die Lehrer und Lehrerinnen dürfen ohne Erlaubniß ihres nächsten Vorzesrzten
auch nicht eine Lehrstunde ausfallen lassen.

achen plötzliche Krankheits= oder sonstige Nothfälle das Aussezen von Lehr-
stunden nothwendig, so übernimmt der Lehrer dafür die Verantwortung; derselbe hat
den Ausfall im Schultagebuch zu bemerken, dem nächsten Vorgesetzten aber sobald als

möglich Azeige zu machen.an ländlichen Schmn, deren Lokalschulinspektor nicht am Orte wohnt, mehrereLehrer neberen haben dieselben in solchen Fällen vorläufig die erforderlichen Anordnungen
unter elnander zu vereinbaren, sodann aber thunlichst bald an die Lokalschulinspektion zu
berichten.

Wo nicht außerordentliche Vorfälle 6 1) e6 unmöglich machen, haben Lehrer und
Lehrerinnen, wenn sie Unterrichtsstunden auesetzen oder verkürzen wollen, bei ihrem nächsten
Vorgesetzten Urlaub einzuholen.

Die Stellung eines Vertreters befreit nicht von dieser Verpflichtung.Das Gesuch um Urlaub ist — sowelt dasselbe nicht durch uuworghr esehene Er·
eignisse veranlaßt ist — so zeitig anzubringen, daß für ordnungsmäßige Erbigun des
Gesuchs, insbesondere für die Anordnung der Vertretung genügende Zeit bleibt.

Die zur Ertheilung des Urlaubo Haretae haben die dafür vorgebrachten
Gründe zu prüfen und, falls diese Gründe nicht ausreichend sind, den Urlauß zu versagen.

4.
Zur Erthellung von Urlaub für einzelne Unterrichtsftunden bis zu drel Tagen ist

auf dem Lande der Lokalschulinspektor, Iin den Städten der betreffendeSchuldirektorwriugt.
Wenn ein Lokalschulinspeklor bezw. Schuldirektor für mehr als einen Ta

zohheit, so hat er dem Landesschulinspektor, im Burgk'schen Bezirke dem dortigenW
bezw. dem städtischen Lokalschulinspektor Mittheilung zu machen.

5.

Urlaub auf mehr als drei und bis zu vieret Tuen ist durch Vermittelung des
nächsten Vorgeseßten bei dem Landeeschulinspektor. ol'schen Bezirke bel dem dor-tigen Inspektor bezw. bei dem flädtiichen geieng nocl schriftlich nachzusuchen, derVescheidist eansall schriftlich zu ertheilen

Mündlicher Antrag und Bescheid sind nur in dringenden ZFällen zulässig, und dann
zu den betreffenden Akten vorzumerken.



Urlaub auf länger als vierzehn renl- ertheilt nur Fürftliches Confisiorium.
ie hierauf gerichteten Gesuche find bei Lehrern auf dem Lande durch den Lokal-

scminshchtr an den Landesschulinspektor, im Burgk'schen Bezirke an den dortigen In-
fpektor, in den Städten durch den Direktor au den Lokalschulinspektor, von diesem nach

Anhörung der Shhuldeyutatton bezw. der Stadtschulverwaltung an das Fürstliche Con-sistorium einzureiche
Jede der grrannten Stellen hat . hutachtlich über den Antrag zu äußerm.
Die Direktoren flädtischer Schulen Frn Urlaub auf einen Tag bis zu vierzehn

Tagen beim Lokalschulinspektor, längeren durch diesen und die Schuldeputation bez,. die
Stadtschulverwaltung bei Hörstlichem Consistorium nachzusuchen. Außerdem haben die-
selben in jedem Falle einer mehrtägigen Abwesenheit vom Wohnort dem Gemeindevorstand
dies vorher anzuzeigen, sowie ihren Vertreter zu benennen.

Die zur Ertheilung von Urlaub — haben eine Liste über Ertheilung

von Urlaub auch beief der Aussetzung einzelner Stunden und der Verkürzung der
EJs zu führendieser ESste muß ersichtlich sein, wie oft, aus welcher Veranlassung und auf

welche t“ jeder Lehrer Urlaub erbeten und erhalten hat.

In Krankheitsfällen bedarf es beinen förmlichen Urlaubes, sondern nur der An-
zeige bei dem eshaiseho bezw. Direktor, dem die zürsorge für die Vertret#obliegt. Auf dem Lande hat bei längerer Dauer der Krankheit der bokahlhufmsrehtn
wegen der nöthigen Vertretung beim Landesschulinspektor, im Burgk'schen Bezirk beim

dortigen Insebo, Antrag zu stellen.agegen bedarf es des Urlaubes, wenn die zeilweise Entbindung von der Amts-
pflicht nicht uad, akute Krankheit, sonderm durch die vom Arzt konstatirte Nothwendig-

keit einer besonderen Schonung oder helnn veranlaßt wird.
Ebenso bedarf es keines Urkaubes, 10 ver nur der Anzeige bei dem Lokalschul-

inspektor bezw. Direktor, wenn Lehrer zur Erfüllung wehrdienftlicher Verpflichtungen
herangezogen werden. Dlese Anzeige ist alsbald zu machen, nachdem denfelben der
Termin der Stellangeyfich bekannt geworden.Erstreckt sich die durch Erfüllung der Gestellungspflicht bedingte Abwesenheit des
Lehrers auf mehr als einen Tag, so ist von der untersten Aussichtsinstanz der nächst
höheren Instanz Mittheilung zu machen.

Während der Ferien bedürfen nur * im Kirchendienst stehenden Lehrer des in
diesem Fall lediglich von dem betreffenden Pfarrer einzuholenden Urlaubs.
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Zu Reisen während der Ferien bedarf es nur der Anzeige bei dem nächsten Vor-
gesetzten, welcher seine Genehmigung nur in dem Falle versagen kann, wenn besondere
Gründe die Anwesenheit des Lehrers oder Direktors am Orte auch währenb der Ferien
nolhwendig machen.

Lehrer und Lehrerinnen haben am letzten Ferientag am Dienstwohnort anwesend
zu sein; Ausnahmen hiervon bedürfen der besonderen Erlaubniß des nächsten Vorgesetzten.

Der in der Ferienordnung vom 14. Juli 1868 unter Nr. 4 vorgesehene Aus-
fall des Unterrichts an einzelnen Tagen zu den dort benannten besonderen Zwecken bedarf
in jedem einzelnen Fall der Genehmigung des Lokalschulinspektors, für den dienfllich er-

sorderten Besuch der jährlichen — der Anzeige bei demselben.

ie Bescheidung des utlaubsgesucht geht 9 demselben Instanzenwege zurück,auf wulsde- bieses an die bescheidende Stelle gelangt ist
Vor Empfang des Bescheides darf — *t in dringlichen RNothfällen — der

Urlaub mcct angetreten werdenNach Ablauf des Urlaubs hat sich der Beurlaubte bei seinem nächsten Vorgesetzten
persönlich zu melden.

Wird um Verlängerung eines ertheilten Urlaubs nn hgesuch, so gilt bezüglichder Zufländigkeit zur Erledigung des Verlängerungsgesuches dasselbe, wie wenn der
Urlaub von Anfang auf die Fanze durch die Verlängerung sich ergebende Dauer erbeten
worden wäre.

13.
Wer ohne den hier vorgeschriebenen Urlaub von seinem Amte sich entfernt hält

oder den ihm ertheillen Urlaub überschreitet, hat das durch Geseh vom 2. März 1883

bestimmte disciplinarische Verfahren zu srte
Etwa erwachsende Kosten für die A# der Beurlaubten sind — nöthigen-

falls bis zur Höhe ihres etalmäßigen Einkommens — in der Regel von diesen selbst zu

tragen, augenamnen den unter 9 aliuen 2 vorgesehenen Fall.Dochbleibt es den betreffenden Behörden unbenommen, in einzelnen geeigneten
Fällen, namentlich aber dann, wenn der Urlaub nicht nur im persönlichen Interesse,
sondern zugleich mit Rücksicht auf zu erwartende Förderung dienstllicher oder gemein-

nütziger Intetessen bewilligt worden, von der Erstattung der Vertretungskosten Abstand
zu negueS letzterem Falle ist von der die Vertretung ordnenden Instanz, soweit nicht
andere Mittel hierzu zur Verfügung slehen, alsbald bei der betreffenden Gemeindebehörde
der nöthige Antrag zu stellen.

Greiz, am 25. Juli 1884.

Fürstlich Reuß.9. Confiflorium.Faber.
C.Perthes.
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30. Neglerungs-Verordnung vom 4. August 1884,
einige Auefhrungebestimmungen zu dem Unfallversicherungegesetze vom

. Juli 1834 betreffend.
Zur Ausführung des unsalsersicherungsgesehen vom 6. Juli 1884 im Fürsten-

thume Neuß Aelterer Linie wird auf Grund von F. 109 des gedachten Reichsgesetzes mit
Höchster Genehmigung Serenissimi vorläufig, unter Vorbehalt weiterer Bestimmungen,
verordnet, was folgt:

S. 1
Die durch das benett Reichsgeset |r „On pollzeieörden“. 4usseen Zu-

ständigkeiten (S. 51 a0blorl , . 52, 2 532 „8S. 55, S. 80 u. s. w.) lommen,insoweit die betreffendenVorschrift en le t sind — mit dem Inkraft-
treten derselben für die städtischen Gemeimeebahur den Gemeindevorständen, in Rücksicht
auf das platte Land und die einem Gemeindebezirke nicht angeschlossenen Fürstlichen
Domanialbesitzungen dem Fürstlichen Landrathsamte zu.

5. 2.

Die nach dem Neichzpeset ban den — Bewwalbingbeechen“ zu übenden
rnevgl.§.11Abs.1 4, §.35Abs. 1, §. . 2. 3, §F. 373. 4. 5, F. 38 Abs. 1, F. 40 zur 4 dd- 8 isenr Eo. 5 . 82 Abf. 2,
½ und sen)) werden iriehennlih nach eingetretener Wirksamkeit der betreffenden
vorschristen des Reichsgesetzes in Ansehung der städlischen Gemeindebezirke gleichfalls

von den Gemeindevorständen, in Rücksicht auf die einem Gemeindebezirke nicht an-
geschlossenen Fürsllichen Domanialbesihungen, sowie auf alle Ortschaften und selbst-
ständigen Gutsbezirke des platten Landes von dem Jürstlichen Landrathsamte wahr-
genommen.

8.8
Als zhoher Zerwa tnngete arde im Sime der auf solche bezüglichen Vorschriften

in F. 11 Abf. 4 und 5, §.40Abs. 1 und F. 85 des Reichegesetzes fungirt, beziehent-lich nach E eintretender Gesetzeskraft derselben, in Rücksicht auf die städtischen Ge-
meindebezirke die Aufsichtsbehörde über städtische Gemeindeverwaltung, binsichtlich der länd-
lichen Gemeindebezirke und selbstständigen Gutsbezirke der Landesausschuß, in Ansehung
der keinem Gemeindebezirke angeschlossenen Fürstlichen Domanialbesitzungen der Vorsitzende
des Landesausschusses.

Insoweit nach dem Reichsgesetze den „höheren Verwaltungsbehörden“ noch weitere
Zuständigkeiten zugewiesen sind oder dieZutheilung weiterer Befugnisse an die höhere

Verwaltungsbehörde in Frage kommen kann, bleibt deshalbige Bestimmung vorbehalten.

S. 1
Das von der ziunten Woretetebee nach Maßgabe der Bestimmungen

in 8. 11 Abs.3 35 Abs. 2 und §. 82Abs. 2 einzuleitende Verwaltungszwangs.
verfahren regelt im Allgemeinen nach den Vorschriften in §. 14 ff. deskandeegesehes
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vom 3. Juli 1879, dergestalt jedoch, daß die anzudrohenden Geldftrafen das an den
angezogenen Stellen des Reichsgesetzes ausgedrückte Höchstmaaß derselben nicht übersteigen
dürfen und deren Umwandlung in Hast unzulässig ist.

S.5
Wenn auf Reguisition der h% ntefrf (vgl. §5. 103 bis 106 mit

§. 101 des Reichsgesetzes) oder der Vorstände der Betriebs- (Sabrik.) Krankenkassen
(ogl. S. 78 Ziffer 2 und §F. 80 mit §. 101 des Reichsgesetzes) oder nach Maßgabe
des §. 5 dieser Verordnung verhängte Geldstrafen beigetrieben werden, was slets durch
die nach §F. 2 dieser Verordnung örtlich zuständigen Behörden als Volstrrgungsbeherden
zu geschehen hat, regelt ssh das bezügliche Verfahren nach den §5. 3.des Landesgesetzes vom 2. Juli1879 beziehentlich unter W Frrceschcchull
des in §. 9 Abs. 2 und 3 des Landesgesetzes vom 3. Juli 1879 Vorgeschriebenen.

Für die aus §. 49 Abs. 3 und aus anderen Stellen des Reichögesetzes sich er-
gebenden Fälle, in denen Requisitionen an die Landesbehörden vorkommen können, bleiben,
soweit nöthig, Bestimmungen vorbehalten.

Wegen der Bezugsberechtigung betreffs der in §. 11 Abs. 3, §. 35 Abf. 2
und 8. 82 Abs. 2 des Reichsgesetzes bezeichneten Geldstrasen greift bis auf Weiteres
die Vorschrift im letzten Absatze von S. 17 des Landesgesetzes vom 3. Juli 1879 Mlatz.

Greiz, den 4. August 1884.
Fürstl. Reuß-Pl. Landesregierung.

i. V. Weidinger.
C. Perthes.

31. Negierungs-Bekanntmachung vom 5. August 1884,
die Straßenstrecke in der Richtung von Zeulenroda nach Pausa bis an die

Königlich Sächsische Grenze betreffend.
In Folge Höchster Ermächtigung Soronissimi ist der Straßenstrecke von Zeulen-

roda in der Richtung nach Pausa bis an die Königlich Sächsische Landesgrenze die Qua-

lität eines egenI. Klasse (Landstraße) vom 15. bufenden Monats ab entzogen worden.andurch unter Bezugnahme auf F.3derLandesherrlichen Verord-nung vom 2. - 1856, die Hemsellng nd Erhaltung der öffentlichen Wege be-
treffend, mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Erhebung von
Ihaussecgel für die bezeichnete Wegestrecke vom 15. laufenden Monats ab nicht weiterstattfindet.

Greiz, am 5. August 1884.
Fürftlich Reuß-Pl. Laudesregierung.

Faber.
C. Perthes.



Druckfehlerberichligung.
In der Gesetzsammlung für das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie muß es S. 51

Z. 19 von unten statt „noch bevorstehender“ heißen „nah bevorstehender".
S. 87 ist Zeile 3 von unten nach den Worten „in Betracht“ das Wort „kommt"

einzuschalten.





Gesctzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
 11.

(Ansgegeben am 9. September 1884.)

32. Regierungsverordnung vom 6. September 1884,
die Ausführung des Reichsgesetzes vom 9. Juni 1884 gegen den verbreche-

rischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird auf Grund des §. 2 des Reichs-
geseves vom 9. Juni 1884 gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch
von Sprengstoffen zur Ansführung desselben, beziehentlich in Abänderung der Regierungs-
verordnung vom 17. September 1879 hiemit Folgendes verordnet:

. 1.

Wer vom 11. September dieses Jahres an Sprengsloffe herzuslellen, zu verkreiben,
in seinen Besitz zu nehmen oder aus dem Ausland einzuführen beabsichtigt, hat vor Aus-
lührung dieser Absicht die — nach 8. 4 des obgedachten Reichsgesebes nur in widerruf-
licher Weise zu erkheilende — Genehmigung des Landrathsamtes dazu einzuholen.

Wa# deshalbige Gesuch muß schriftlich eingereicht werden und die Namen und
Sorlen der betreffenden Sprengstoffe, sowie die Angabe der größten Gewichtmenge, bis
zu welcher die oleichzeitige Lagerung beziehenklich Verwendung der Spreugstoffe beabsichtigt
wird, ebenso auch die Bezeichnung des Orles enthalten, wo die Herstellung, Cagerung
oder Verwendung stattfinden soll.

Dem Landrathbamte steht auch der Widerruf der Genehmigung zu.
8. 2.

Personen, welche am 11. September dieses Jahres sich bereits im Besitze von
Sprengstoffen besinden, oder bis zu diesem Tage sich bereits mit der Herstellung oder
dem Vertriebe von Sprengstoffen gewerbsmäßiig beschäftigt haben, baben spätestens bis
zum 20. September dieses Jahres die polizeiliche Genehmigung nach Maßgabe der Be-
slimmung in §. 1 nachzusuchen.

3. : »

Wer sich mit der Herstellung oder dem Vertriebe von Sprengstoffen befaßt, hat
vom 11. September dieses Jahres ab. für jedes Sprengstofflager ein Regisler nach dem
unter A beigefügten Formulare zu führen und am letzten Tage jeden Monals oder,

17 —



wenn derselbe auf einen Sonn· oder Feiertag fällt, am nächstfolgenden Wochentage ab.
zuschließen, eine Abschrift jedes mit dem Abschlusse versehenen Monatsregisters aber binnen
drei Tagen vom Abschlusse an bei dem tandrathaanie einzureichen.

Das Landrathsamt hat die dehöde **- der obigen Vorschriften durch
östere unvermuthete Revisionen streng zu überwache

Wer die Herstellung, den Vertrieb 7 die Einführung vorzugsweise als Schieß-
mittel gebrauchter Sprengstoffe vom Auslande beabsichligt oder solche in Besih nehmen
will, bedarf zwar der im F. 1 gedachten Genehmigung nicht, ist aber zur bezüglichen
Auzeige an das Landrathsamt und zur Bewirkung der vorgeschriebenen Einträge in dem
nach §. 3 zu führenden Register verpflichtel.

Die eben gedachten Verpflichtungen treffen auch diejenigen Drssonen, welche sich
bei Eintritt der Wirksamkeit dieser Verordnung bereits im Besictze von Sprengstoffen der
gedachten Art befinden oder mit der Herstellung, dem Vertriebe oder der Einführung von
solchen aus dem Auslande zu dieser Zeit bereits befaßt sind, sofern sie alsdann die be-
zügliche Anzeige an Fürstliches Landrathsamt nicht schon aus Anlaß der Vorschrift in S. 19
der Regierungsverordnung vom 17. September 1879 bewirkt haben. Ge ist solchenfalls
diese Anzeige spätestens bis zum lezten September 1884 bei der gedachten Behörde zu
machen.

So lange nicht der im dritten Absabe von S. 1 des Reichsgesebes vom 9. Juni
1884 dem Bundeorathe vorbehaltene Beschluß ergangen ist, haben als solche Sprengstoffe,
die vorzugsweise als Schießmittel gebraucht werden, nur das eigentliche Schießpulver
und die aus solchem hergestellte Munition zu gelten.

Die in Bezug auf den Verkehr 8 Spreugstoffen in der Negierun bverordnung
vom 17. September 1870 gegebenen Vorschriften bleiben — soweit sie nicht durch das
Reichsgeseh vom 9. Juni 1864 und die gegenwärtige Verordnung aufgehoben oder ab-
geändert sind — unberührt, jedoch mit der Modifikation, daß künftig unler der in jener
Verordnung gedachten Polizeibehörde überall e Landrathsamt zu verstehen ist.

Auf die im letzten Absatze von 8. l des Reichsgesebes vom 9. Juni 1884 er-
wähnlen Fälle der Herstellung, des Besihes, der Einführung und des Vertriebes von
Sprengstoffen findet gegenwärtige Berordnung keine Anwendung.

Unberührt durch dieselbe bleiben auch diejenigen in Art. V der nachgehends zum
Gesetz gewordenen Landesherrlichen Verordnung vom 27. September 1869 in Verbin-
dung mit§.9 des Gesetzes vom 25. Januar 1871 enthaltenen Bestimmungen, denen

zusolge für die erforderliche Ghonchmigang einer A nlage zur Bereitung von Zndftoffender — zuständig
Vorstehende Wrernen tritt mit dem Tage der Publikation in Kraft.
Greiz, den 6. September 1884.

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.
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A.

Negister
des Sprengsofflagers

von zu

Monat 18
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Zugang zum Lagerbefland während des Monals

Laufende
Name und Sorte

Kg Dalum. des Bezugsquclle.)
Spreugstoffs.

6 Bei der Einsührung ous dem Aunlande ist die Follabsertigungssielle nut anzugeben.

Nlz. Die Poslen sind elnzeln in

Kg zusammen.

06 ab nebenstehender Abgang.Rest. HierznEEE Vortrag des Lagerbestaudes vom vorigen Monatoalschiuß.
K6 Lagerbesland am Schfusse deo Monato .,

und zwar

Ks Name und Sorte des Sprengstoffe:

, den 13

Für die Richligkeit der
der Inhaber des
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Abgang vom Lagerbestand während des Monats

Name u. Sone Name und Geschäfts. Beflmmungsort % r "v“ -bal bez. Wohnsi lonnt, von eln
Kg Datum. des n 6 des ber Sprunggoofe nichtzu 7

No. * des ist, und verneinendensalls

Sprengstoffs. Empfängers. Sprengstoffe. Poeegelhi 3#i ber

conologischer Relenfolge einzulragen.
.

Kg zusammen

vorstehenden Angaben
Sprengstofflagers
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Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

 12.
m— am 13. November 1884.)

33. Londtagsabschied
für den schnten außerordentlichen Landtag.

Wir Helurich der Zwei und emui von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst RNeuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,Krannichfeld, Gera, Schleiz 8 Lobenstein 2c. 7. 2c.
urkunden und fügen hiermit zu wissen.

Am Schlusse des von Uns einberufenen zehnten außerordentlichen Landtags geben
Wlr in Gemäßheit der Bestimmung im §. 83 der Verfassungsurkunde dem Landtage

Unsere Erklärung bezüglich der staltgehabten Verathungen dahin kund:
ie einzige Vorlage Unserer Regierung — in r* der Gerbawung eines Amis-gerichlegebaenn nebsl Gefangenenhaus und Zubehör zu Burgk — hat durch Entgegen-

nahme der- ustinmenden Enkschließung des Landtags Gretting gesunden.
versichern Unsern getreuen Landtag Unserer Huld und Guade und haben zur

Verunting # Vorstehenden den —
an bschied

aussertigen lassen und nach Beidrückung #re, Fürstlichen Insiegels Höchsteigenhändig
vollzogen.

Gegeben Palais Greiz, am 8. September 1884.
(L. S.) Seinrich XXM.

Faber.

i s-Bekanntmach vom 23. September 1884,34. Blrl
die Verleihung der Rechte milder Stiftungen an die Militairvereins-Ver-

bands-Stiftungbetreffend.
Mittelst Hochsllandetherrlicher Signalun vom 17. laufenden Monats sind der von

dem Militairvereins= Verbande des Hürstenthums Reuß Aelterer Linie unter dem Namen
„Mililairvereins- Verbands-Stiflung“ zu Unterstützung unverschuldet in Noth ge-

18
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rathener Kameraden dieses Verbandes begründeten Stiftung die Rechte milder Stiftungen
verliehen worden.

Dieß wird andurch zur öffenklichen Kennkniß gebracht.
Greiz, am 23. September 1684,

Fürstlich Reuß-Pl. Landesreglerung.
Faber.

C. Perthes.

38. Negierungs-Bekanntmachung vom 4. November 18384,
die Aufnahme einer Statistik der öffentlichen Armenpflege für das Kalender-

jahr 1885 betreffend.

Nach einem Beschlusse des Bundesrathes vom 24. Juni 1884 hat in allen deutschen
Bundesstaaten die Aufnahme einer Statistik der öffentlichen Armenpflege für das Kalender-
jahr 1885 stattzufinden.

Zu Ausführung diesss Beschlusses im Fürstenthum Reuß Aelterer Linie wirdhierdurch bestimmt, was folgt:

Die Aufnahme der Statistik hat unter Beobachlung der vom Bundesrathe be-

schlossenen, aus der nachstehend r*Pr1 „Anleitung“ ersichtlichen Vorschriften inder Weisevorsichzugehen, daß für jeden Armen verband (Armenpflegebezirk) überjede von denaselden in Jahre 1865 nlensiöhte Person eine „Zählkarte“ (Formular A)
und über die Ausgaben zu Zwecken der öffenklichen Armenpflege, über das Erstaltungs-
wesen in Armensachen und über die Armenstreitsachen eine „Nachweisung" (Formular
B) ausgefüllt wird.

Musterformulare für „Zählkarte"“ und zanachweisung finden sich in denmit gleichen Buchstaben bezeichneten Anlagen abzedruckl
II.

Die Ausfüllung der Zählkarten und Nachweisungen für die Ortsarmenverbände
(Armenpflegebezirke) liegt denjenigen Gemeindebehörden, Verwaltungsstellen und beziehent-
lich Personen ob, die nach F. 2 des Gesetzes vom 1. Juli 1878, die Aufhrung des
Dundesgesehes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 betreffend (G. S. 1678S. 68. , zur Verwaltung der öffentlichen Armenpflege innerhalb der durch die 10
zogene GrLin näher bestimmten Ortsarmenverbände beziehentlich Armenpflege-
bezirke berufen sind.

Für den Landarmenverband erfolgt die Ausfüllung der Nachweisung durch den
Direktor des Landarmenverbandes (Gesetz vom 25. Januar 17„6 die Aukèführung des
Gesetzes über den Unterstützungswohrnsitz betreffend, zuB,b.G. S. 1871 S. 42) nach
besonderer Instruktion.

III.
Die Zählkarten und Nachweisungen werden für die Ortsarmenverbände der Städte

Greiz und Zeulenroda den betreffenden Gemeindevorständen durch die Fürftliche Aufsichls-



100

behörde über flädtische Gemelndeverwaltung, für die Ortsarwenverbände der bandort=
und die übrigen selbsiständigen Armenpflegebezirke dem Vorslyenden des Landesausschusses
zur Vertheilung zugehen. Die letztere ist jedenfalls so zu veranstalten, daß der Eingang
der gedachten Formulare bei den zum Empfange derselben Bestimmten spätestens am
15. December laufenden Jahres stattfindet.

Die Verwaltungen der öffentlichen Armenpflege in den bezüglichen örtlichen Be-
zirken des Fürstenkhums (vgl. Ziffer II oben) haben sorgfältig darauf zu sehen, daß in
Bezlehung auf jeden einzelnen während des Jahres 1885 vorkommenden ZFall der
öffentlichen Armenunterstützung alsbald bei Eintritt desselben diejenigen Erhebungen ange-
stellt und schriftlich vermerkt werden, welche nöthig sind, um auf der Zählkarte die durch
deren Vordruck gesorderten Angaben machen zu können.

Aenderungen, welche im Laufe des Jahres in den auf der Zählkarle angegebenen
Verhältnissen bezüglich der danach unlerstützten Person eintreten, find auf derselben Zähl-
karte nachzutragen. Führen solche nachträgliche Bemerkungen auf einer Zählkarte zu Un-
deutlichkeiten, so ist für den betreffenden Fall eine neue Zählkarte — unter gleichzeitiger
Vernichtung der früher aufgestelllen bezüglichen Karte — auszufüllen.

Die ausgefüllten Zählkarten sind während des Jahres sorgfältig aufzubewahren,
alsbald nach Jahresschluß aber nach alphabelischer Reihenfolge der Namen der Unter-
stützten zu ordnen, mit forklaufenden Nummern und mit einem Umschlage, auf welchem

die Gesammtzahl der darin verpackten Zahl arten vermerkt ist, zu versehen.
Diein die „Nachweisung“ nach 9 Vordrucke der einzelnen Rubrilen und der

Anleitung zu bewirkenden Einträge können erst nach Jahresschluß und nach erfolgker
Legung der Rechnung über den Armenaufwand erfolgen. Es ist daher nöthig, daß diese
Rechnungslegung so schleungg als möglich nach Jahresschluß geschehe. Zugleich empfiehltes sich dringend, daß das Material zu den Einträgen in die Nachweisung schon während
des Jahres 1885 durch sorgfältige Verwerkug der bn de, Ausgaben gesammelt werde.

Spätestens bis zum 15. Februar W#o sind die Zählkarten und Nachweisungen
fertig zu stellen undan die in Gemeindesachen zuständigen Aufsichtsbehörden von den in
JZiffer Ill gedachten örtlichen Verwaltungen der öfenuichen #Armenpflegeeinzusenden.

Diejenigen dieser Verwaltungen, in deren Geschäftsbereich während des Jahres
1885 Unterftützungen aus öffentlichen Armenmitteln nicht vorgekommen sein sollten, haben
ein Exemplar einer Zählkarte und einer Nachweisung mit einem quer durchgeschriebenen
„Vacat" ausgefüllt einzureichen. vm.

Von den gedachten Gemeinde-Aufsichtsbehorden sind die bei denselben eingehenden
Zählkarten und Nachweisungen einer Prüfung zu unterwerfen. Nachdem die hierauf auf
geeignetem Wege herbeizuführende Ergänzung und Berichtigung der bei der Prüfung
wahrgenommenen Mängel stattgehabt hat, ist das gesammte Material bis zum 15. März
1886 an die unterzeichnete Landesregierung einzusenden. An dieselbe werden die vom

18“
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Londarmenverbaudsdirektar nach Ziffer II dieser Bekanntmachung zu liefernden Nach-
weisungen unmittelbar überreicht.

Von dem Hürstlichen Rechnungsbüreau, welchem die Zusammenstellung des Materials
überkragen ist, werden die gedachlen Aufsichtsbehörden und nach Befinden die betreffenden
Gemeindevorstände und sonstigen Verwalter der öffentlichen Armenpflege unmilttelbar von

denjenigen Mängeln unterrichtet werden, die bei der writeren Bearbeitung des gedachtenMaterials sich etwa noch bemerklich machen. Diese Mängel sind dann im Wegebezüg-licher directer Mittheilung an das Fürslliche Rechnungsbüreau mit thunlichster Dschleanne=
ung abgustellen.

Greiz, den 4. November 1884. 4%

Fürflich Neuß . Landesregierung.aber.
C. Verthes.

Statistik
der öffentlichen Armenpflege im Fürstenthum Reuß Aelterer Linie

für das Kalenderjahr 1685.

Anuleitfung
zur Ausfüllung der Erhebungsformulare.

A. Alaemeines
Oeffentliche Ancaurierstltunn

Alo öffentliche Armenunterstütung gilt jede seitens eines Orts= oder hgandarmen-
verbandes gewährte daerwde oder vorbergehende, ein- oder mehrwalige oder außer-
rrdeniche Unterstütung, mögesie besteeet in baarem Gelde oder Naturalien (Wohnung,Kleldung, bebenémikteln, zte l bese ien), in Armenkrankenpslege oder Armenbegräbniß,
in Unterbriugung in einem Armenhause oder einer sonstigen Austalt oder bei Privatper-
sonen, in unentgeltlicher Verpflegung in einem Kranken-, Waisen. Versorgungs- oder
Armenarbeitshause odirin unentgeltlicher reiheweiserVerpflegung bei i.h
Die Unterbringung in einer Anstalt oder bei Privatpersonen, sowie die reiheweise Ver-
pflegung gilt auch dann als Armenunterstützung, wenn die betreffende Person durch eigene

hig und Arbeik zu ihrem Unterhalt beiträgt, oder ihr Arbeitsverdienst die für sie
aufgewendeten RKosten übersteigt. Nicht minder gelten diejenigen Beihülsen als Armen-
unterstützung, welche ganz oder theilweise zurückerstaltet worden sind, sofern sie nicht aus-
drücklich als Vorschüsse gewährt wurden. Aus welchen Mitteln die Armenverbände die
Kosten der Armenunterftähung bestreiten, ob aus Armensteuern, Gemeindegeldern, Sub-
seriptionen, Stiflungen u. s. w., ist für die Zwecke dieser Stalistik gleichgültig.
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Die auf Grund des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom
15. Juni 1883 gewährten Leistungen bleiben nach § 77 dieses Gesetzes außer Betracht.

Ferner gu für den Zweck der gegenwärligen Erhebung nicht als öffentliche
enunter-h) ausüch als Vorschüsse gewährte Beihülfen,

1 die Befreiung von öffentlichen Laflen (Steuern) und die Vefreiung der Kinder
vom Schulgeld,

c) die Gewährung von Suppen aus öffentlichen Suppenanstalten,
q) Beihülfen durch die kirchliche Armenpflege, sowie Unterstühzungen durch pri-

vatpersonen oder Privatvereine, und zwar diese Unterstützungen au n
nicht, wenn sie dem Unterstützten durch Vermittelung eines W Ju
verabreicht werden.

B. Zur Ausfüllung der #äblkarken (A)0.
2

Personen, welche durch Ausfüllung einer Zühllarte nachzuweisen sind.
Es sind alle Personen durch Auefüllung je einer Zählkarte als unterstützt nachzu-

weisen, welche im Laufe des Jahres 1885 eine öffentliche Armenunterstützung (F. 1) irgend
welcher Art erbalten haben, also auch diejenigen, deren Unterstützung bereits vor dem
1. Januar 1885 begonnen, aber im Jahr 18985 forkgeseht wurde. Wurde an eine Person
mehrmals oder von verschiedenen Armenverbänden eine Unterftützung gegeben, so ist die-
selbe gleichwohl nur einmal in der Uebersicht aufzuführen.

Ausgeschlossen von der Erhebung sind Personen, welchen lediglich die unter §. 1
lit. a bis d bezeichneten Beihülfen gewährt wurden, sowie diejenigen Durchreifenden,
welche nur mit Zehr, oder Reisegeld oder Nachtquarlier versehen wurden oder nur das
am Orte etwa eingeführte Ortsgeschenk erhielten.

Gemeindebedienstete,z.B.Nachtwächter, Leichenfrauen rc., welche in einem Orts.
armenhause freie Wohnung Tnleben, sind nicht als Unterflützte anzusehen.

. 93.

Armenverbnde, welche diese Personen nachzuweisen haben.
Jeder Unterstützte ist von demjenigen Ortsarmenverbande, bezichentlich dem sonfügen

Verwalter örtlicher öffentlicher L#rmenpflege zu zählen, welcher die nterstähng ann rtselbst oder seinen Versorger oder Pfleger oder an die Anstalt, in welcherunmittelbar verabfolgt oder gesandt hat, gleichviel, wo der Unterstützte sich zunhe 55 v
Verabfolgung aus den Mitteln des eigenen oder eines fremden Armenverbandes in deffen

Auftrag geschah, welcher öffentlichen emenfafe die Ausgabe definitiv zur Last fällt und
ob dieselbe von anderer Seite ersetzt wird.

Eine Ausnahme machen nur dicjenigen Personen, welche von einem Armenver-
band vorläufig oder auftragsweise unterstützt, im Laufe des Jahres 1885 aber in die
unmittelbare Unterstützung ihres eigenen Armenverbandes übergeführt worden sind. Diese
Personen sind nur von diesem letzteren Verbande, aber unter Anrechnung aller in dem
bezeichneten Jahre (auch auswärts) ihnen gewährten Unterstützungen, zu zählen, von dem
früher unterstützenden Ortsarmenverbande dagegen wegzulassen.
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Der Landarmenverband berucksichtigt in der von ihm zu liefernden Uebersicht nur

diejenigen Personen, an welche oder an deren Vertreter er die untersthung unmittelbar,
d. h. ere Vermittelung eines Ortsarmenverbandes, verabfolgt hat.6ist sorgfältig darauf zu achten, daß arstessungen und Dppelzählungen von
#unskuan vermieden werden.

8. 4.
Geschlofsene und offene Armenpflege (Frage 5 der Zaählkarte).

Als in geschlossener Armenpflege unterstözt gelten diejenigen Personen, welche in
einem Anstaltsgebäude, d. h. einem Armen, esforgunge Siechen., Armenarbeits·oderArmuenkormetiosand, einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt, einem Waisenhaus, einer
Taubstummen= oder Blindenanstalt, Pflege oder Heilanstalt für Irre und Epileptische,
Kranken= oder Entbindungsanstalt u. s. w., dagegen als in offener Armenpflege unter-
stützt diejenigen, welche in ihrer cigenen öoder in einer fremden Wohnung unterstütt werden.
Als Anstaltsunterstützung ist auch die Unterbringung in einem Gemeinde- oder Ortsarmen-
hause anzusehen, wenn den Unterstützten auch nur —— gewährt werde (vergl. jedoch

wegen Gemeindebediensteter . oben §. 2 letzterommt bei einer Person oder Familie Unterstähung in einer Anstalt und in der
Wohnung i in Frage so ist nur eine von beiden zu berücksichtigen, und zwar ist, wenn

in Frage r*iwueen Versorgung in einer Anstalt und dauernde * v 1orübegehende
Unterstützung in der Wohnung: nur die Versorgungin t;2. vorübergehende Unterbringung in einer Aufkalt und aaninchne Unter-
stützung in der Wohnung: ebenfalls nur die Versorgung in der Anstalt;

3. vorübergehende Unterbringung in einer Anstalt und dauernde Unterstützung
in der Wohnung: nur die Uniehubins in der Wohnung zu bercksichtigen.

Selbstunterstützte und mitunterstügle Portm (Frage 4 der Zählkarte).
a) Nur für die selbstunterstühten Personen ist je eine Zählkarte auszufüllen, die

mitunterstützten werden auf der Zählkarte des Familienhauptes bezüglich des Selbstunter-
stützten unter Nr. 4 mit aufgeführt.

Bei der geschlossenen Armenpflege gelten alle Personen, welche in der Austalt
untergebracht sind. als selbstunterstützt, mit alleiniger Ausnahme von Chefrauen und noch
nicht 14 Jahre alten Kindern (und Kindeskindern), welche mit dem Ehemann bezw. dem
Vater oder der Mutter zusammen in die Anstalt aufgenommen sind. Diese mitaufge-
nommenen ZFamitienangehörigen kommen nicht als selbstunterstützt, sondern als mit-
unterstützt in Ansatz. Familienangehörige dagegen, welche außerhalb der Anstalt, in welcher
das Kanihienhoug untergebracht ist, leben, werden bei der Anstalt nicht Gezählt.Beider offenen Armenpslege gilt, wenn die Unterstützung einem Familien-
haupt oder einer einzeln stehenden Person (erwachsen oder Kind) gewährt wird, das Fa-
milienhaupt bezw. die einzeln stehende Person als selbstunterstüßht, während diemitdem
ersteren zusammenlebende Ehefrau und seine mit ihm zusammenlebenden noch nicht14Jahre
alten Kinder und Kindeskinder als mitunterstützt in Ansah kommen. Ehefrauen oder



118

Kinder, welche nicht mit dem Familienhaupte zusammenleben, werden
bei dem Familienhaupte nicht äblt.

Begzieht sich die Unterstützung nur auf ein Familienglied (z. B. Armenkranken-
pflege oder Armenbegräbniß für ein Kind), so ist—sofern die Unterstützung nicht in einer
Anstalt verabreicht wird, vergl. a — doch das Familienhaupt als selbstunterstützt anzu-
sehen; und es sind außer dem betreffenden Familienglied alle in der Familie lebenden An-
gebörigen (Ebefrauen und noch nicht 14 Jahr alten Kinder und Kindeskinder) als mit-
unterstützt zu verzeichnen.

Erhält eine Person eine Beihülfe zur Unterhaltung ihrer unerwachsenen Kinder
und Kindeskinder, so ist jene Person als selbstunterstützt und die Kinder oder Kindeskinder
sind als mitunterslutzt zu betrachten. Diejenigen Personen dagegen, welche eine Veihülfe
für zu verpflegende eigene erwachsene Kinder oder fremde Personen (Kinder oder Er-
wachsene) beziehen, werden nicht gczählt, sondern die erwachsenen Kinder oder
fremden Personen sind als selbstunterstüzt anzusetzen.

Eine verstorbene alleinstehende mit Armenbegräbniß versehene Person oder ein ver-
storbencs mit Armenbegräbniß versehenes Familienhaupt gilt noch als selbstunterstützt.

Ist eine Familie oder einzelne Person während der Abwesenheit des Ernährers
(in Folge von Haft, Gefängniß, Militärdienst, Auswanderung r2c.) der Ammenpflege an-
beimgefallen, so ist nicht der abwesende Ernährer, sondern sein Vertreter in der Familie
bezw. die einzelne Person als selbstunterstüczt zu betrachten.

In Zweifelfällen ist die Frage, wer als selbstunterstützt und welche Personen
als mitunterslützt in Ansatz zu bringen seien, falls die Unterstützung schon vor dem 1.
Januar 1885 gewährt wurde, nach dem Verhältniß am 1. Januar 1885, falls die Unter-
stüzung aber erst nach dem 1. Jannar 1885 gewährt wurde, nach dem Verhältniß zur
Zeit der Unterstützung event. der ersten Unterstützung zu beurtheilen.

6

Ursachen der Unlerslützungsbedürftigkeil (Frage 6 der Zählkarle).

(68 ist darauf zu achten, daß die Unterstützten nach der ursprünglichen, wirklichen
Ursache der Unterstützungobedürftigkeit eingetragen werden. Wenn z. B. Jemand in Folge
einer Krankheit arbeitslos und deshalb unterstützungsbedürftig geworden ist, so ist die
„Krankheit", nicht aber die Arbeitslosigkeit als Ursache anzusehen. Wenneine Frau ihre
zahlreichen Kinder in Folge des Todes ihres Mannes nicht zu ernähren vermag, so ist
der „Tod des Ernährers“, nicht aber große Kinderzahl anzusetzen. Bei Witlwen und
Waisen ist genau nachzuforschen, ob die Unterstützungsbedürftigkeit nicht etwa von dem
Todedes Ernährers durch Unfall herrührt; ebenso ist bei körperlichen oder geistigen Ge-
brechen oder bei Krankheit nachzuforschen, ob nicht Unfall die Ursache davon ist, und be-
jahenden Falls Tod bezw. Verletzung „durch Unfall“ als Ursache anzuschreiben. Besonders
ist auch darauf zu achten, daß unter „andere bestimmte Ursachen“ (Frage 6 lit m der
Zählkarte) nicht Fälle verzeichnrt werden, bei welchen Armuth, Mangel an Subflstenz-
milteln und dergl. als Ursachen angegeben sind. Solche Angaben sind nicht zulässig; viel-
mehr würde die Ursache der Armuth, des Mangels an Subsistenzmitteln nachzuweisen sein.
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C. Zut Ausfällung de „Aackweisung“ (3).

Ansgaben zu Zwecken der —ies (zu Nr. I der Nachweisung).,

Als solche sind alle diejenigen Aufwendungen nachzuweisen, welche der Armenver-
band —— der sonstige Verwalter öffentlicher örtlicher Armenpflege zur Erfüllung
der Zwecke der Armenpflege gemacht hat.

Dahin gehören:
a) alle Unterstützungen in baarem Gelde oder in Naturalien, welche seitens des

Armenverbandes an die in den Zählkarten aufgeführten Unterstützten, deren
Versorger oder Pfleger, oder an die Austalt, in welcher sie untergebracht sind,
unmittelbar verabfolgt oder gesandt sind, gleichviel, ob die Verabfolgung aus
den Mitteln des eigenen oder eines fremden Armenverbaudes geschah, welchem
Armenverbande die Ausgabe schließlich zur Last fällt und ob dieselbe von ande-
rer Seite ersetzt ist oder wird; ferner die Kosten der Armen-Krankenpflege und
egräbnisse, von Suppen #aus öffentlichen Suppenanstalten, von Zehr- und
Reisegeld an Reisende 2c. (obgleich die Empfänger der Suppen und des Zchr.

zut ricet als unterstühte Personen nicht gezählt werden, vergl. oben
1in, 8 Anßtalten, welche sowohl Selbstzahler, als auch Arme auf-

nehmen, die dem Armenverbande durch die letzteren erwachsenen Kosten nicht
speglell nachgewiesen werden können, so sind sie nach Verhältniß zu berechnen
und anzusetzen.

b) Ausgaben für Rohmaterial zur Verarbeilung durch Unterstützte und für Ar-
beitslohn an dieselben, jedoch nach Abzug des Erlöses aus dem Verkauf der
Arbeiten und der Nachlässe von Uamelh.

J) Sonsiige Ausgaben zu Zwecken der Armenpflege, wie z. B. die Kosten der
allgemeinen Verwaltung und Rechnungsführung, die Unterhaltungskosten für
Anstalten des Armenverbandes, insbesondere auch der auf Stistungen beruhen-
den, die dafür zu aentrichtenden Grund= und Gebäudesteuern, die Zinsen für
8Kopitalien jedoch nach Abzug der Zinsen von elwaigem Kapital-

vermögend) Die Fse aineh Neubauten, besonderer Aufwand bei Reorganisation der
Armenpflege und andere derarlige außerordeutliche Ausgaben sind bei I, 2
nachzuweisen.

In den Ausgaben nicht nachzuweisen sind dagegen solche Unterstützungen, welche
ausdrücklich vorschußweise gewährt wurden, sowie solche Posten, welche lediglich zum Zweck
der Abrechnung oder zur Kontrole in den Rechnungen geführt werden, wie zurückgezahlte

KarPitelenleihen und ausgeliehene Kapitalien, Rechnungsvorschüfse aus früheren Jahren,
auf das folgende Jahr zu übertragende Kalsenbestände und Ueberschüsse ½% Rochnungs-jahres, als unbeibringlich zum Abgang geschriebene Einnahmeposten u.
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8. 6.
GEtehlungen und Erstattungen (Nr. II der Nachweisung).Durch die Einträge unter Nr. II der Nachwoisung sollen die nöthigen Daten ge-

geben werden, um dieZahl der von den Armenverbänden aus eigenen Mitteln unter-
stüptenPersonen, sowie die von ihnen aus eigenen Mitteln zu Iocken der Armenpflege

gemachten unnne zu ermitteln.
diesem Zwecke sind alle Personen, für deren Unterstützung Zahlungen an anderenhlenrri geleistet bezw. ven anderen Armenverbänden eingegangen sind, oder für

welche Erstattungen rmi Unterstübungen staltgefunden haben, bei Nr. II 1 und 2
nachzuweisen, und zwar jede solche Person, auch wenn mehrere derarlige Zohlungen für
sie erfolgt sind, von jedem betheiligten Armenverbande nur einmal. Dabei handelt es
sich immer nur um die selbstunterstützten Personen, nicht um die mitunterstützten, welche
vielmehr in diesen Spalten ganz außer Ansat bleiben.

Verner sind Zahlungen an andere Armenverbände zum Zwecke der unmittelbaren
Verabsolgung seitene derselben an die zu Unterstützenden oder deren Vertreter, sowie
Erstattungen an andere Armenverhände für seilens derselben geleistete Ausgaben lediglich
bei Nr. II 1, also nicht bei Nr. 11 2 aufzuführen; diesen Ausgaben gegenüber sind die
von anderen Armenverbänden empfangenen Zahlungen zur Verabfolgung an Arme, sowie

on anderen Armenverbäuden oder sonst empfangene Rückerslattungen geleisteter Ausgaben
bei Nr. 1 a bis 4 in Einnahme nachzuweisen.ahl der von dem Armenverbande aus eigenenMitteln unterstützten Personen
S'rnton muh sich ergeben, wenn man die Zahl der ausgefüllten Zählkarten und

di die „Nachweisung“ bei Nr. II1eingetrageneZahl der Unterstützten addirt undvon der Eimme die in der „Nachweisung" bei Nr. II 2 d angegebene Zahl der Unter-

stützten akzieht. Entsprechend“ ergeben sich die für die Armenyflege aus eigenen Mitteln
aufgewandten Belräge aus einer Ardition der Zahlen, welche in der „Nachweisung“ bei
Nr. I 3und bei Nr. II 1 eingetragen sind und einer Sabtraktion der Zahlen bei Nr.
11 2 d von jener Summe. Vorstehendes gilt sowohl für die Ortsarmenverbände, alo
auch für den Landarmenverband.

S. 9.
Ammen-Strcitsachen (Nr. III der Nachweisung).

Als Armen-Streitsachen sind nur solche aufzuführen, welche aus der Armenpflege
selbst enispringen, nicht aber solche aue der Vermögensverwaltung, Rechnungsführung,
Stenereinziehung und dergleichen Einrichtungen, welche die zur Erreichung der Zwecke der
Armenpflege erforderlichen Mitiel beschaffen oder sicherstellen sollen.

10.

Abrundung der Geldbeträge.
Sämmtliche Geldbelräge sind in der „Nachweisung“ in vollen Mark nachzuweisen.

Die hierzu erforderlichen Abrundungen dürfen jedoch nicht bei den Einzelposten, aus welchen
die nachzuweisenden Belräge sich zusammensetzen, sondern erst bei den zusammenaddirten
Beträgen selbst vorgenommen werden. Bei der Abrundung ist für Beträge von 50 Mg.
bie unter 1 Mark eine volle Mark zu setzen, während Veträge von weniger als 50 Pfg.
fortzulassensind.
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Formular der Bählkarte (A.)

Kürstenthum Reuß Aielt. Linie.
Ortsarmenverband (##r#nenpstegebezirt)

Laufende Rummer der Rarte 770. (I.Regier.-Bekanntm. Ziffer V.)

Sählkarte
Statistik der öffentlichen Armenpflege im Fürstenthum Reuß Alt. Linie

für das Jaohr 1885.

1. Mamen des lder] Unterstützten

2. Beruf, Gewerbe, Mahrungszweig des lder] Unlerstützten

3. Aller des der] Unlerstützten Jahre.

4. Hat der ldies Unterstützte mit ihm lihr] zusammenlebende, also mitumterstützte Familienan.
J#hörige, und zwar:

#a) eine Ehefrau? (ja oder nein)
b) noch nicht ld Jahrs alle Uinder und UMindeskinderd#(ja oder nein)

wie viele?

5. Ist die Unterstügung im Jahre 1885 erfolgt:
a) in geschlossener Armenpflege d. h. in einem Armenhause oder in einer soustigen An-

stall (ja oder nein) evenluell Bezeichuung und Crrt der Anstalt

und zwar:

1. durch dauernde Dersorgung in der Anstalt# (ja oder nein)
2. durch vorllbergelfende Unterbringung in der Anstall ((a oder nein).

b) in ofbener Armenpflege d. h. in der eigenen oder in einer fremden Wohnung? (a



oder nein)
und zwar:

I. dauerndd(ja oder nein)
2. vorlbergehendd(ja oder nein

6. Welches 4 die Urfache der Untersügungsbedürfügret
#a) eigene Derletzung C|2 — des Ernährers 1 durch Unfall,

o) x rährers nd) T. Ernährerso) * des Unterstützten oder in dessen Familie nicht durch Unfall,
 körperliche oder geistige Gebrechen -

g)2111ek5schwächc,
ls)gkose1(inbetzahl,
I)21kbcil5lostgkcil,

Zumffcadesuunter-streichen
ilsschen,

m.h) andere bestimmt —m UrUrsachen.

JVormular der Nochweisung (B.)
FKürstenthum Meuß Alelt. Kinie.
GOrtsarmenverband (Armenpslegebezirk)

Nachweisung
Statistik der öffentlichen Armenpflege iimSurstenthum Reuß Aelt. Linie

für das Jahr1

I.

in Jahre 1 sind von dem oben bezeichneten Ortsarmenverband Genbenpssesebegtzu chdt der htichen Armenpflege folgende Ausgaben bestrillen worden #iehe 8.
„Anleilung“):

I. Orbdentliche Ausgaben.
a) in baarem Gelde verabreichte Unterstützungen M.
b) in Naturalien verabreichte Untersttzungen im wenhe von. ... »
c)all«ubktgenKoflmdekllmthflq »

OOIIIUIM III-d Ill- W snnSuppenanstollen, 1 owiegebr. und Reilegel an
2. Anßeerorenttün Agaben 4# Neubauten u. dol.) »
Z.sussmedetAasfl-hen........·..·.................. »
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I. Erstattungswesen in Armensachen.

Auszjablungen und Erstattungen im R 1885 in Persehr mit andern Armenverhänden.6 der Anleilung)
1. Verausgabt wurden an andere A#ibah zur unmittelbaren Derabfol-

gung an die zu Unterstützenden oder deren Vertreler, sowie als Erstatlungen
verausgabler Beträge:

für (wie viele 5) Unterstützte zusammgen AM.

2. Vereinnahmt wurden von anderen Armenverbänden zur Verabfolgung an

die zu Unterstützenden der deren Dertreter, sowie Zurslckerstallung vorgeschos·
sener Veirge und zw

a) von Seien 65 Dorsaeasenrrhc für
(wi e ) Unterstätzte zusammen „

b) von la Landarmenverbein de fr
viele D) Unlersltzte zusammen »

c)von anderen Sulccifuk(svcevtelc«s’) latet-fluny zusammen »

chimGanzen(--f-b-i-c)für Unletitllslc zulannncn....... .Il.

Im Laufe des Jahres 1885 siud in ue Klagen erhoben worden und zwar:
—— — —

EluagellagieVeträge.ahl der Mlagee.

a) gegen Orisarmenverbände
 tl- andarmenverbnnsl
c) „ andere Darteien

IV.
Ueber die im Jahre 1885 unterflützten Hersonen snd Stück Sählkarten ausgefüllt.

"Idddnn. 1886

(Unterschrist und Stemprl.)
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Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
13.

(Anesgegeben am 20. Dezember 1884.)

36. N Bekanntmach vom 6. December 1884,
die Einsendung von UVbbersichten und Nechnungsabschlüssen verschiedener

Kranken= und Hlfskassen betreffend.
In Ausführung eines neschlusseg, der vom Buudedralhe am 9. Oktober 16864

auf Grund von §. 79 des Reichsgesebes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter,
vom 15. Juni 1863 und von F. 27 des Reichogesetzes über die eingeschriebenen Hüft.
kassen vom 7. April 1.76 in der Fassung des Reichsgesehe# vom 1. Juni 1884 egangen ist, beziehungoweise zufolge eines weiteren Bundeorathsbeschlusses vom seten
Tage und auf Grund von F. 36 dee letztgedachten Gesetzes werden hiermit die nach-
stebenden Verfügungen erlassen:

Die Gemeindekrankenversicherungskassen,
die Verbands-Krankenversicherungskassen etwa zu bildender Gemeindeverbände,
die Ortskrankenkassen,die Fabrik. und Lalligen Betriebskrankenkassen,
die Bankrankenkassen,
die Innungskrankenkassen

sowie
die eingeschriebenen Hülfskassen,

welsche im Fürstenthume gegenwärtig bestehen oder künftig noch in Wirksamkeit treten,
baben nach Maßgabe der im Anhangr dieser Bekanntmachung abgedruckten, vom Bundes
rathe festgestelten Formulare 1 und unter Beachtung der vorgedruckten Erläuterungen
für jedes Kalenveviohr diejenigen Uebersichlen und Rechnungsabschlüsse aufzustellen,welche in den S§S.9,41, 64, 72 und 73 des angezogenen Krankenversicherungsgesetzes
beziehentlich in §. 2 des eitirten Reichsgesehes über die eingeschriebenen Hülfskassen
vorgeschrieben sind.

Dlese Uebersichten über die Mitlglieder, über die Krankheits= und Sterbefälle,
über die vereimahmten Beiträge und die geleisteten Unterslühungen sowie ein Rechnungs-
abschluß sind binnen drei Monaten nach Ablauf jedes Kalenderjahres durchweg in dop-
pelter Ausfertigung und zwar

20
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von den Gemeindekraukenversicherungskassen der Landorte und selbstständigen Be-
zirke durch Vermittelung des Lande#ausschussek,

von den Gemeindekrankenversicherungskassen der Städte durch Vermittelung der
Fürstlichen Aufsichsbehörde über städtische Gemeindeverwaltung an Fürst-
liche Landesregierung,

von allen anderen obgedachten Krankenversicherungs- und Krankenhülfskassen, wenn
sie ihren Sitz in einer Sladt haben, an den betreffenden Gemeindevor-
stand, wenn sie ihren Sih auf einem Landorte haben, an den Landes-
ausschuß

einzureichen.
-1

Diejenigen jetzt oder künftig im Fürstenthume bestehenden, nicht in die Kategorie
der unter Abschnitt 1 bezeichneten Kassen gehörigen Hülfskassen, deren Statuten von Fürft-
licher Landesregierung bestätlgt und mit dem Zeugnisse versehen sind, daß sie mindestens
den Anforderungen des F. 75 des Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der Ar-
beiter vom 15. Juni 1883 genügen, haben gleiche Uebersichten und Nachweisungen in
gleicher Frist nach dem Schlusse jeden Kalenderjahres und ebenfalls in doppelter Aus-
fertigung an Fürstliche# Landrathsamt als die bezüglich dieser Kassen unter Oberaussicht
Fürstlicher Landesregierung nächstzuständige Aussichtsbehörde einzusenden.

III.
Erstmalig hat die Einsendung der unter I und IlI gedachten Nachweisungen auf

daß Kalenderjahr 1885 binnen drei Monaten nach dessen Abflusse zu erfolgen beziehent-
lich unter Berücksichtigung der Kassenrechnung für den Monat Deeember 1884, wenn
die betreffende Kasse ihre Wirksamkeit mit dem 1. December 1884 eröffnet hat.

IV.
Die vorstehends bezeichneten Behörden, bei welchen beziehentlich durch welche nach

den vorersichtlichen Anweisungen die vorgeschriebenen Uebersichten und Rechnungsabschlüsse
an Fürstliche Landesregierung zu überreichen sind, haben die bei ihnen eintreffenden Nach-
weisungen gedachter Art im Allgemeinen auf ihre Vollsländigkeit und Formrichtigkeit zu
prüfen und nach Beseitigung elwa wahrgenommener Lücken und Mängel derselben die
gedachten Uebersichten und Rechnungsabschlüsse beziehenklich durch Vermittelung der vor-
gesetzten Aufsichtsbebörde an Fürstliche Landeregierung vorzulegen.

Dieß hat spätestens bis Ende April jeden Jahres zu geschehen.
Die unterzeichnete Fürstliche Landesregierung wird darauf nach Kennluißnahme

vom Inhalte der gedachten Nachweisungen die eine Ausfertigung derselben an das sta-
tistische Aut des Reichs, die andere wieder an die für die betreffende Kasse nächstzuständige
Aufsichisbehörde gelangen lassen.

Greiz, den 6. December 1834. ,

Fürstlich Neuß.Pl. Landesregierung.
v. Geldern-Crispendorf

i. V.

 Perthes.



Formular 1.
Nam Statutenmäßige Dauer der
* der Krankenkasse: Krankenunterstützung:
Sitz

Bezirk der höheren Verwaltungsbehörde: Prozentverhältniß der Beitrigezum Lohne am Schluß dIlre
Uebersicht

über die Mitglieder und über die Krankheits= und Sterbefälle
für das Jahr

I., Die Uebersicht ist für das Kalenderjahr, erstmals für 1885, aufzufkellen und binnen

##

*e

—

3 Monaten nach Ablauf des Jahres an die zuständige Behörde einzusenden. Die
Uebersicht ist auch für Kassen, welche nicht ein volles Jahr in Thätigkeit waren,
unter Bezeichnung des Zeitraums, auf welchen sie sich bezieht, auszustellen. Wird
eine Kasse im Laufe des Jahres geschlossen oder aufgelöst, so ist die Uebersicht binnen
4 Wochen nach Schließung oder Auflösung der Kasse einzureichen.
Nach der Art der Krankenkassen sind zu unterscheiden: Gemeinde-Krankenversicherung,
Orts-Krankenkassen, Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen, Vau-Krankenkassen, Innungs-
Krankenkafsen, eingeschriebene Hülfskassen.
Als nicht versicherungspflichtige Mitglieder sind in Spalte 8 diejenigen Personen zu
zählen, welche der Kasse als Mitglieder angehören, ohne dem gesetzlichen oder statu-

tarischen Kransswoersicherungawange unterworfen zu sein. Verzl. 8. 4 2,11, 19, 26 Abs. 4 Ziffer 5, 27, 63 Abs. 2 und 72 Abs. 2 des Krankenver=Wmise
, Als Erkrankungssälle in den Spalten 9 und 10 gellen nur diejenigen, welche nach

Beginn des Jahres eingetreten find; ältere noch andauernde Erkrankungen kommen
in diesen Spalten nicht in Betracht, wohl aber in den Spalten 11 und 12. Wen
ein Mitglied mehrmals erkrankt, so wird jeder Erkrankungsfall besonders gezählt.
Ein regelmäßig verlaufendes Wochenbett zählt nicht als Erkrankungsfall.
Als Erkrankungen in Folge von Betriebsunfällen werden in Spalte 10 nur die-
jenigen gezählt, welche die der Unfallversicherung unterliegenden Mitglieder betreffen
und die Folge von Unfällen sind, die in den unter das Unfallversicherungsgesetz fallen-
den Betrieben sich ereignen.
Als Krankheitstagein den Spalten 11 und 12 gelten aur diejenigenTage, für welche
die Kasse Aufwendungen der in Formular II, Spalte 2, 3, 4, 5, 8 und 9 der

Ausgaben, * Art gemacht hat. bär die Ausfüllung der Spale. 12 gilt
das in Ziffer 5 Bemerkte.

20“
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—

Zahl der im Lauje des Jahrce #
Zahl Zahl beschiedenen Mitglieder.

der Mitglieder der im Lause i
Geschlech!. bei Beginn des Jahreo * « b.

des eingelrelenen Zahl
Jahrco. Mitglieder. Im Ganhen. der Geslorbeno

Iinsbesonderte. "„
 4 4 .—

Männliche Mitglleder %

Velbliche Mitglieder l
J Summa
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Zahl der Mitolleder am Schlufse des Jahrré.

I.

Im Ganzen.

Hlervon
h.

u—l ·

plsiaklcher 6
mmung

(#. 2 des Gesegtze#).

C.

nicht
versicherungs-

Plichtig.

Zahl der Erkrankungsfälle
während des Jahres.

u. b.

Im Gangen. In Folge von
unfällen lns-

besonderr.

Zahl der Krankheitstage während des

 dehres.
u. b.

In Folge von
In Gonen.atrrebsuntäen ing.

besondere.

7. 69. 10.





126

Formular I.

Name

Art der Krankenkasse:
Sitz

Bezirk der höheren Verwaltungsbehörde:

Nechnungsabschluß
für das Jahr

I., Der Abschluß ist für das Kalenderjahr, erstmals für 1885, aufzustellen und binnen

1

#

p5

t-

3 Monaten nach Ablauf des Jahres der zuständigen Behörde einzusenden. Derselbe
ist auch für Kassen, welche nicht ein volles Jahr in Thätigkeit waren, unter Bezeich-
nung des Zeitraumes, auf welchen er sich bezieht, aufzustellen. Wird eine Kasse im
Laufe des Jahres aupgelöst oder geschlossen, so ist der Rechnungsabschluß binnen 4
Wochen nach Auflösung oder Schließung der Kafse einzureichen.

Der Rechmngabschluß * zugleich als Uebersicht der vereinnahmten Beiträge
r0r gleisteen Unterstütunger Art der ane#sse sind zu unterscheiden: Gemeinde-Krankenversicherung,
Sne. — Betriebs-(Fabrik-) Krankenkassen, Bau--Krankenkassen, Innungs-
Krankenkassen, eingeschriebene Hülfskafsen.

, Insoweit die eine oder andere Spalte des Zommulars für die betreffende suufe 1ischtin Betracht kommt, (z. B. die Spalten 4, 8, 9 der Einnahmen und 6Ausgaben für die Gemeinde-Krankenversicherung, die Spalten 7, 8, 9 a cin
men und 10 der Ausgaben für Orts-Krankenkassen, die Spalten 5, 7, 8, 9 der
Einnahmen und 10 der Ausgaben für eingeschriebene Hülfskassen), ist dieselbe un-
ausgefüllt zu lassen.
In Spalte 5 der Einnahmen ist der volle Beitrag, nicht blos das den Arbeitgeber

elehüch treffende Drittel einzustellen.Sd e Spalten. Sonstige Einnahmen, sonstige Ausgaben sind solche Beiträge nicht
eingufeen, welche, wie eingezogene Kapitalien, neue Darlehen, getilgte Schulden,
Rücklagen zum und Entnahmen aus dem Reservefonds im “ s
(Seite 4) erscheinen.
Unter die sonstige Einnahmen (Spalte 11) sind insbesondere alle freiwilligen, nichtauf gesetzlicher Verpflichtung beruhenden Zuwendungen der Arbeikgeber und dritter
Personen aufzunehmen, desgleichen Strasgelder.



126
Ein

aus den Vorjahren. a u de m

— ...

Zinsen ! Durch
Kassenbestand. Defekte und Reste. von GEintrittsgelder. i

Kapitalien. eingexahlte Beiträge.
4 – —. —— —

1. 2. 3. 5

-b U|
i s

i

Aus

für Rechnung der Vorjahre. für das
..,-.—·. — -. ,

.ål Für Urzuel Kranl tuciden Umer.
Rechnungsvorschuß, Deirkte -ur ]* und a arswesn an — rD ,Q ar - ,Q Sieibegelder.und Refie. Suchn sonstige an Mit= sder Wll öch, s

»Um-« Heilultlel. hlieder. D u#a 4 nerinnen. 47•
1. 2. 3. 1. 1. 1 v 1. 7.

A "1
1
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lausenden Jah

Durch Vorschüsse aus der - Baschülsle des Eckahseistungen
Mitglieden Gemeindekosse na Urdeikgebers nach gewährte Kranken. Sonsilge Einnahmen.

eingezahlte Beiträge. nach §. 2 u„. 4 S. 64 Ziffer 5 5. 65 ol. 3 untersi#ung
des Gesebes. des Gesehes. des Gesedes. (6. ö7 dee Geseze

6. 7. 8. 9. 10. 1I.—

gasen.

laufende Jahr.

Ersayleistungen |!
Verpflegungokossen an % riite Zurückgczahlte Verwaltungs= .währte Kran- 9 e Sonstige Auegaben.

Krankenanstalten. C doe 1 — Verschüsse. a1 kosten. 6“
C. 57 des Geletzes.

— 10 L. L. J 12.
1

.
1Z

l

1

.
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I. Aschinb der Metriebsrechnung. Mar'

Die Einnahmen (Spalte 1 bis 11) betragen.
Die Ausgaben (Spalte 1 bis 12) betragen

Demnach verbleibt eine Mehreinnahme von#
resp. eine Mehrausgabe von . ·

II. Vermsgensansweis.

b„Am Schlufse des Vorjahres betrug das Skammvermögen erklusive des Relere sondeIn Laufe des Jahres wurden demselben zugeführt .

von demselben eingezogen7. 7“ 11 « «

Ergiebt ein Stammvermögen von

2., Am Schlusse des Jahres belrugen die Schulden erklusive der oris .
Im Laufe des Jahres wurden neue Darlehen aufgenommen

an Schulden getilgt» « « « «

Ergiebt einen Schuldenstand von

3., Am Schlusse des Vorjabres betrug der Reservefonds
Im gaufe des Jahres wurden demselben zugeführt.

entzogen» « « « « «

Ergiebt einen Bestand des Reservefonds von
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Gesetsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

14.
(Ausgegeben am 30. — 1884.)

37.. NeglerungeMerorbnung vom 16. Daenber 1884,

die Anzeigepflicht rucsichtlichgewisser austeclender Krankheiten betreffend.
Mit Höchster Grnehmigung FSeroniseian wird im Eimernehmen mit Fürstlichem

Conslstorium auf Grund der Erfahrungen, welche bei praktischer Anwendung der Regie-
rungsverordnung vom 13. December 1862, betreffend die Anzeigepflicht rbsschtch ge·wiffer anfleckender Krankheiten, gemacht worden sind, hiermit die eben bezeichnete Verordnung
aufgehoben und es werden deren Bestinmnnungen durch die folgenden ersetzt:

Von fe Falle der Erkrankung an nachgenannten ansteckenden Krankheiten, als
„, Cholera (Cholcmn asintica),7 Pocken (schwarze Pocken, Blattern, Menschenpocken, Varioll vern, Variolois),

3., Unterleibotyphus phus abdominalis, Abdominaltyphus, Nervenfteber,
strisches Fieber4., Hanpet- ezeryphs, Txphus exanthematicus),

5., Masern(Morbilli),
6., Scharlach latina.7. Shhzen# sunad Nachenbräune; Croup, Kehlkopfo= oder Halsbräune),
8., Kindbettfieber (Febris puerperulis, Puerperalfieber)

ist derPolizeivenvaltung, mithin auf dem platten Lande demGemeindevorstande des Orts
beziehentlich des Domanial= oder selbstständigen Gutebezirks, in welchem sich die Er-
krankung äußert, ungesäumt mündliche oder schriftliche Anzelge zu machen.

Verpflichtet zu dieser aueiße sind die den Erkrankten ärztlich behandelu-
den ee in Ansehung der Kindbetteriunen mithin auch die Hebammen.

Von diesen Personen muß die Anzeige längstens binnen 74 Stunden erfolgen,
nachdem die Krankheit erkannt worden ist.

Ist dielNatur der L# zweiselhaft, so itt dieselbe, falls nicht die Bezundlungdes Kranken durch einen approbirten Arzt stattfindet durch deu schleunigst hecbelzuholen-
den Physikus des belreffenden Bezirks festzustellen.

22
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Diese Feststellung sowie sanitätspolizeiliche rh des Physikus in Bezugauf Deeinfektion, Absperrung des Krankheitsortes u. s. w. sind Amtshandlungen des

Physilus. z.2
Bei der Anzeige ist der Ortspolizeiverwaltung zugleich deutlich anzugeben:

., die Wohnung oder der Unterkunftsort des Erkrankten (bei Kindern der Eltern),
und zwar, falls der Erkrankungsfall in einer Stadt vorkommt, unter Bezeichnung
von Straße und Hausnummer, kalls er sich auf dem plattenbande ereignet, unter
Bezeichnung des Hauseigenthümers und der Hausnummer;

der Nae des Erkrankten (ist dies ein Kind, auch der Eitern);defsenA. die u Kranlheit;
„dafern ein Kind von der ansteckenden Aunkhei ergriffen ist

a., die Zahl der schulpflichtigen Geschwib., die Zahl der anderen scen iuhchot Kinder iim selben Hause unter Angabe
der Zunamen;

. der Tag der Erkrankung;

., bei schristlichen Anzeigen auch der Tag der Anmeldung;
k., der Name der den Erkrankten ärztlich behandeluden Person, sei dies ein Arzt oder

eine nicht zur Uebung des122 Verufes approbirte Person, bei Kindbetterinnen
der behandelnden Hebam

**rPr*d—

——
F. 3.

Die Unterlassung der rechtzeitigen Anzeige wird an den hierzu nach F. 1 ver-
pflichteten Personen, mit Ausnahme der im folgenden Absatze gedachten, mit Geldstrafe
von 3 bis zu 30 Mark, im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit enlsprechender
Haft bestraft.

Ist ein Nichtargt resp. ein nicht öffentlich zu inneren Kuren Ermächtigter
die den Erkrankten ärztlich behandelude Person, so wird die Unterlassung rechtzeitiger
Anzeige an derselben mit 15 bis 100 Mark oder im Falle der Uneinbringlichkeit mit

Fussprechender dah bestraft.e Natur der Krankheit zweifelhaft, währeud eine ärztliche BehandlungguschenhF vober eine Behandlung des Falles durch einen approbirten Arzt statt-
fand, und ist nicht spälestens am dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung der
Poysikus des Bezirkes zur Feststellung der Krankheit berbeigerufen worden, so wird diese
Unterlassung an einer Hebamme, wenn diese rücksichtlich einer Kindbetterin die ärztlich
behandelnde Person ist, mit 3 bis 30 Mark, an einem die ärztliche Bebandlung des
Erkrankten besorgenden Nichtarzte oder nicht staatlich zur Behandlung innerer Krank-
heiten zugelassenen Arzte mit 15 bis 100 Mark, eventuell mit entsprechender Haft

Wer bei der Anzeige die in F. 2 vorgeschriebenen Angaben unterläßt oder nicht
gehörig bewirkt, kann mit 1 bis 10 Mark bestraft werden. Verwandlung dieser Geld-
strafe in Haft ndet nichl statl.
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Die Hebamme bleibt dann in jedem Falle straffrei, wenn der Krankheitsfall von
Ansang an einem approbirten, dem Fürstenihume angehörigen Arzte zur Behandlung
übergeben worden ist.

8. 4.
Nachdem die Erkrankung einer Person an einer der in §. 1 bezeichneten Krank.

heiten durch den behandelnden Arzt oder eine der sonstigen nach 8. 1 zur Meldung ver-

pflichteten Personen der örtlichen Polizeiverwaltung (Gemeindevorstand angezeigt worden 4#ist, hat diese die einzelnen Spalten der nach dem unter 4 angefügten Formulare ein.
gerichteten Meldekarte nach Anleitung der Uebershristen ungesäumt auszusüllen.

Die Rubrik Krankheit ist nur mit dem Anfangsbuchstaben nach Maßgabe der

Leantheitebreichnungen auf dem lostrennbaren Abschnitte der Meldekarte auszufüllen.Diese Krankheitsbezeichnungen gelten auch für die in §. 1 hinter den entsprechenden Be-

nennungen in Klammern zusgesührten Krankheiten.In der letzten Rub k ist die den Erkrankten ärztlich behandelnde Person außzu-
führen, auch wenn diese 425#! zu inneren Kuren öffentlich ermächtigter Arzt ist.

Bei Kindbettfieber ist der Name der bei der Wöchnerin beschäftigt gewesenen
Hebammemit zu bemerken.

5. 5.
In dem Salle, wenn die Erkrankung einer nicht in ärztlicher Behandlung befind-

lichen Person an einer der in F. 1 bezeichneten Krankheiten durch deren Eltern oder Er-
zieher, durch den Vorstand der Haushaltung oder den Eigenthümer der Wohnung, in
welcher sich die erkrankte Person dauernd oder vorübergehend befindet, der örtlichen Polizei-
verwaltung (dem Gemeindevorstande) gemeldet wird, ist die bezügliche Anzeige ebenfalls
entgegenzunehmen und — da nöthig nach Herbeiführung erforderlicher Ergänzung der
über die Aussüllung der vorschriftsmähigen Meldekarte (Beilage A) nothwendigen
Nachrichten, bschentich nach Feststellung der in Frage kommenden Krankheit durch den

Bezirksphysikus # Abs.5) — die nach dem unter &amp; angefügten Formulare eingerich-tete Meldekarte in Cendlhe) der Vorschriften des vorstehenden §. 4 genau auszufüllen,
nur mit dem Unterschiede, daß solchensalls in die Spalte 9 der Karte von der Polizei-verwaltung die Bemerkung gesebt wird, daß die zuberne Person nicht in inzuicher
Behandlung stehe.

Uebrigens bleibt es vorbehalten, für die Städte Greiz und Zeulenroda sowie
für größere Landorte mit mehreren oder vielbesuchten Schulen Meldekarten mit veränderten
oder erweiterten Rubriken nach dem sich berausslellenden örtlichen Bedürfnisse anzuordnen
und die betreffenden Gemeindevorstände wie Schulleitungen zu ihrer zweckdienlichen Aus-
füllung beziehenklich Benütung besonders anzuweisen.

S.6.
Von jedem Todesfalle, der sich in Volge der in einem Orte, Domanial= oder selbst-

ständigen Gutsbezirke auftreienden Masernkrankheit (Norbilli) ereignet, ist ebenfalls der
betreffenden Polizeiverwaltung auf schrifllichem oder mündlichem Wege ohne Verzug Kennt-

niß zu Vien,erpflichtet zu dieser Anzeige sind ebenfalls Diejenigen, welche die an den
22“
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Masern aenstreün Person ärztlich behandelt haben, auch wenn dies keine appro-HPrten Aerztesind.
Die Annzeigxwue ist binnen 24 Stunden, nachdem der Todesfall an den Masern

stattgefunden d zu bewirken.
uf die Verpflichtung zu den bei der Anzeige zu machenden Angaben finden die

Bestimmungen in §. 2, auf die Fälle nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht gehörig er-
solster Anzeige des an den Masern eingelretenen Todesfalls die bezüglichen Vorschriften

r 1, 2 und 4 dieser Verordnung siunngemäße Anwendung.ie dem Todessfalle benachrichtigte Poligeiverwaltung des betreffenden Orts
P#— Lairs, hat danach ohne Säumniß eine nach dem unter B angedruckten Formulare

eingerichtete Meldekarte auszufüllen.
8. 7.

Ist die nach der Anzeige (SFH. 4, 5 und 6) von einer ansteckenden Krankheit
(6. 1) befallene beziehentlich an denMasern gestorbene Person ein Kind unter 14 Jahren,

so wird von der wolihewenwaltung (Gemeindevorstand) die ausgesüllte Karte, — wenn
der Erkrankungs- resp. Todesfall in einer Stadt vorkommt, dem Dlrektor der Schule, in
welche das erkrankte Kind oder Geschwister desselben aufgenommen find bez. das gestorbene
Kind aufgenommen war — wenn der Erkrankungs= resp. Todeofall sich in einem nicht-
städtischen Gemeindebezirke ereignet, dem ersten beziehentlich einzigen Lehrer an der be-
tiesffenden Ortsschule (falls das erkrankte bez. gestorbene Kind oder Geschwister desselben
der Schule angehören resp. angehört hat) zur Kenntnißnahme unverzuglich vorgelegt.

Ist die erkrankit oder eine mit derselben in der gleichen Haushaltung lebendeperson Zögling einer am Orte bestehenden höheren Lehranstalt, Sammelschule, Kinder-
bewahranstalt oder eines am Orte gehaltenen Kindergartens resp. halte das an den
Masern gestorbene Kind die Eigenschaft eines solchen Zöglings, so ilt der Lestung der be-
treffenden Anstalt die Meldekarte durch die Polizeiverwaltung unverzüglich zuzufertigen.

§. 8.

Der Säul, oder Anstalkbleiter (bei Kleinkinderbewahranstalten und Kindergärten
dieVorsteherin 4ahat

den Inhalt der Meldekarte nach Maßgabe der * derselben besaumt in
eine deshalb zu führende Liste einzutragenodereinKraßen zu lassen, undalsbald, nach dem dies geschehen, die sagen 52 * Isrraphstkurl Koustelen,

Im Uebrigen ist von dem Schul= oder Anstaltoleiter zu thunlichster Verhütung
der Verbreilung ansteckender Krankheiten unter den die belreffende Schule oder Auslalt
besuchenden Kindern oder jugendlichen Persouen nach den besonders in diesem Bezuge be-
stehenden Vorschriften zu verfahren.

Erfolgt die Benachrichtigung von der Erkrankung eines Schülers oder einer
Schülerin an einer der unter 8§. 1 Zisfer 1 bls 7 dezeichneten Krankhelten oder vom
Euntitte eines Masernkodesfalles im brtreffenden Bezirke an die Schulleitung (den Schul-
d#rektor, ersten oder einzigen Lehrer) ulcht durch polizeiliche Meldekarte, sondern mien
Anzeige der Ellern, senn Angehörigen oder Pfleger des erkrankten bez. an den Maserndrfior denen Ainbee, so geschieht die Writergabe der Meldung an den Physikus s#eensall
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durch kurze schriftliche Anzeige der Schulleitung an denselben unter Bezeichnung des
Namens des erkrankten resp. gestorbenen Kindes und Angabe des Namens und der Woh-
nung der Eltern, Angehörigen oder sonstigen Plleger. In gleicher Weise hat unter
leichen Verhältnissen der Leiker einer höheren oder privalen Unterrichtsanstalt, sowie die
Borstzerin einer Kinderbewahranstalt oder eines Kindergartens zu verfahren.

8. 9.
Die von der beitung einer Schule, einer sonftigen Lehr= oder Erziehungsanstalt

an den Bezirksphysikus behändigte Meldekarte oder sonstige schriftliche Meldung hat bei
diesem zu verbleiben.

S. 10.
Diejenigen Meldekarten, welche nicht nach Maßgabe der vorersichtlichen Vorschriften

an eine Schul= oder Anstaltsleilung vorzulegen sind, fertigt die örtliche Polizeiverwalkung
alsbald dem Bezirksphysikus zu, nachdem sie das betreffs der ansteckenden Krankheiten
im Gemeindebezirke von ihr zu haltende Journal nach dem Inhalte der Karten vervoll-
ständigt hat. Zu diesem macht sie auch aus den an die Schul= und Anstaltsleitungen
zu befördernden Karten die nöthigen Bemerkungen, bevor sie die Karten an dieselben abgiebt.

Jede Tollzeiverwaltung behält den lostrennbaren bschhi der Meldekarten nachdem Formulare A (vgl. §. 4) nach Ablösung desselbenals Beleg für die Weitergabe
der Karte zurück, nachdem sie auf der Rückfeite gieses n Aana Wohnung und
Krankheit des angemeldeten Kranken vermerkt

S. 11.
Der Physikus bringt den Inhalt derjenigen Meldekarten, die von Polizeiverwal-

tungen des platten Landes in seinem Bezirke herrühren, schnellmöglichst zur Kennlniß des
Fürstlichen Landrathsamtes, und zwar, wenn geeigneter Anlaß vorliegt, in Begleitung
von Vorschlägen zu den durch die elwaige Ausdehnung und Gefährlichkeit einer anstecken-
den Krankheit angezeigten sanilätspolizeilichen Vorkehrungen.Bei asienbiger der Meldekarte hat er auf Ergänzung ihres vorschriftsmäßigen
Inhaltes zu dringen und kann, sofern dies nöthig wird, gceignete Verfügungen des Land-
rathsamtes an ländliche Polizeiverwalter beziehentlich Anordnungen Fürstlicher Landes-

rcbierungbeantrohengen.en weiterer Benützung des Inhaltes der Meldekarten hat sich der Physikusjedes Bhzieh nach den ihm von Fürstlicher Landesregierung ertheilten beziehentlich zu er-
tbeilenden Anweisungen zu richten.

§. 12.
Unter approbirten Aerzten im Sinne dieser Verordnung werden solche Aerzte ver-

standen, die zur Behandlung innerer Krankheiten öffentlich ermächtigt sind.
1! den ärztlich Behandeluden, welche nicht approbirte Aerzte und nicht Heb-

ammen sind, werden im Sinne dieser Verordnung nur solche Personen verstanden, welche
die Behandlung Kranker um einer bedungenen oder doch erwarteten Vergütung willen
vornehmen.
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F. 13.
An der Verpflichtung der Gendarmen, flädtischen Polizeidiener und anderer

Polizeibeamten und Polizeiorgane, der Polizeibehsrde und dem Physikate des Vezirkes,
lür welchen sie angestellt sind, über ihre Wahrnehmungen betreffs des Austretens an-
steckender Krankheiten ungesäumt Anzeige zu erstatten, wird durch die vorersichtlichen Be-
stimmungen allenthalben nichts geändert.

S. 14.
Die gegenwärkige Verordnung trilt mit dem 1. Januar 1885 in Krast.

Greiz, den 16. December 1884.

Fürstl. Renß-Plauische Landesregierung.
v. Geldern--Crispendorf

C. Perthes.
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A.

Stadt, Straße Bei ansteckenden Kran•ae des Arztes
haugummer Name derr 3 teiten eine Kiudes er der awhuch Absqchnitt
*** (ganten 8S hene goss n * 5 7. behandelnden zum kostrennen.
“uk Aander " seu anderen schut. 4 2 Personen, derbQ hder Eltern.) vechtigen pPflichigen Kinder Hebammen bei · .

nummer. « Ostchvlstsbimdausp EZKindbettfieben Krankheitsbezeichnung:
" *  . * 5 Cholera: Ch.

"v% Pocken: P.
T. Unterleibstyphus: .I

Flecktyphus: T. II.
Masern: M.
Scharlach: Sch.
Didhteritis: D
Kindbettfieber: K.

B.
Lodesfall an den Masern.

Stadt, Straße, st die verstorbene Person ein
* Name der ver- 5
* ausummer storbee Prsor be ind o*—vonjugendl. Alte, Name des Arztes oder der
2 b uscigen- Kindern und . zen « ZWWDY IF Person, die die ärztliche

wsensnl 2ans. gigenhlichen Personen it ln tuuter 9 Behandlung des Verstorbenen
" . »M-. öm . H, » Z sorgt hat.

— 2

1. — 3— 4. ——— :r 8 9.
1



38. Regierungs-Verordnung vom 17. December 1884, das Ver-
fahren zur Verhütung der Verbreitung ansteckender Krankheiten in Lehr= und

Kinbeihemahranstulten sowie in Kindergarten betreffend.
Mit Serenissimi Höchster Genehmigung und im Einverständnisse mit Fürstlichem

Consistorium wird, unter Bezugnahme auf die Destehenden landesrechtlichen Bestimmungen
über die Anzeigepflicht bei gewissen ansteckenden Krankheiten und die darin den örtlichen
Polizeiverwaltungen (Gemeindevorständen) auferlegte Verpflichtung der Abgabe der über
die Anzeige solcher Krankheiten auszuferligenden Meldekarten an die Leiter von Schulen
und anderen Unterrichts-Anstalten, sowie an die Vorsteherinnen von Kinderbewahr-Anstalten
und Kindergärten, zu thunlichster Verhütung der Verbreitung ansteckender Krankheiten
unter den die betreffende Schule oder Anstalt besuchenden Kindern oder jugendlichen
Personen das in Nachstehendem näher angegebene Verfahren zur Vorschrift gemacht:

5. 1.
Sobald bei der Leitung einer höheren behranstalt, Schule, Kinderbewahranstalt

oder eines Kindergartens (dem Direktor, ersten oder einzigen Lehrer, der Vussteherin) vieNachricht von der Erkrankung oder dem an den Masern erfolgten Tode eines Kindes,d
der betreffenden Anstalt oder Schule angehört oder mit welchem Geschwister oder W—
jugendliche Personen einen Hausstand theilen, welche die betreffende Anstalt oder Schule
besuchen, an einer der in den folgenden Paragraphen bezeichneten ansteckenden Krankheiten
eintrifft, gleichviel ob dies durch boltzeiiche Meldekarte oder durch mündliche Anzeige der
Eltern, Angehörigen oder Pfleger des erkrankten oder gestorbenen Kindes geschieht, ¾von der bezüglichen Anstalts- oderShulesun die erhaltene Meldung von dem Krank-

heits= bez. Todesfalle nach Maßgabe der in diesem Bezuge bestehenden Verschriften (GurZeit der Bestimmungen der deshalb zu vergleichenden Verordnung vom 16. Dez. 1884)
vor Allem zu der in fraglichem Betreffe zu haltenden Liste zu vermerken und dann ohne
Verzug an den Bezirksphysikus weiter zu geben.

. 2.

Enthält die polizeiliche Meldekarte den Fall der Erkrankung eines Schülers oder
überhaupt eines Kindes unter 14 drhreen an

der Gholerdem Not oder

so hat der Schulleiter die Geschwister des erkrankten Kindes sowie die mit demselben in
einem Hause wohnhaften Personen, soweit sie die seiner Leilung unterstehende Schulan-
stalt besuchen, raschmöglichst aus dieser zu entfernen und bei der Uebersendung der Melde-
karte an den Bezirksphysikus die Anweisung desselben darüber einzuholen, zu welcher Zeit
die Rückkehr der entfernten Schüler beziehentlich eines Theils derselben in die betreffende
Lehranstalt zulässig ist. Der hierauf ergehenden Anordnung des Bezirksphysikus ist allenk-
halben nachzugehen.
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8. 3.
War durch die polizeiliche Meldekarte die Erkrankung eines Schülers oder über-

haupt eines Kindes unter 14 Jahren am
Unterleibstyphus

angezeigt, so braucht bie auf abweichende Anordnung des Bezirkephysikus, welche dieser
aus Anlaß der ihm vom Schulleiter zugehenden Meldekarte gegebenen Falls zu ertheilen
hat, weder eine Zurückweisung der Geschwister des erkrankten Kindes von der Schule
noch diejenige der mit demselben in der gleichen Familie oder dem gleichen Hause befind-
lichen, die betreffende Schule besuchenden Personen slaltzufinden.

4
Enthalt die Meldekarte des Gemeindevorstandes die Anzeige von der Erkrankung

eines schulpflichtigen oder überhaupt eines im Aller unter 14 Jahren stehenden Kindes an
dem Scharlachfieber oder

Dipyhterie,
so sind die die Schule besuchenden Geschwister desselben alsbald aus dieser zu weisen und
durch 4 Wochen von da ab von der Schule entfernt zu halten, es sei denn, daß der an
der Dihhterie erkrankte Schüler selbst vor Ablauf dieser Zeit mit einem ärztlichen Zeug-
nisse über seine vollständige Heilung von dieser Krankheit und die Ungefährlichkeil seines
Wiedererscheinens in der Schule zur Wiederaufnahme des Besuchs derfelben zugclassen ist.

Die nur in demselben Hause mit dem an dem Scharlachfieber oder der Diyhterie
erkrankten Kinde wohnhaften, der betreffenden Lehranstalt angehörigen Schüler können
aber so lange zur Schule zugelassen werden, als nicht der Bezirksphysikus, dem die be-
zügliche Meldekarte vom Schulleiler zugestellt ist, hieraus den Anlaß nimmt, den Aus-
schluß sämmtlicher in Frage stehender Kinder oder einzelner derselben (die dabei von ihm
henau zu bezeichnen sind) vom Besuche der betreffenden Schule anzuordnen.

Deren Entfernung hat solchenfalls alsbald zu erfolgen.
.9.

War durch die polizeiliche Meldekarte die Erkrankung eines Schülers oder über-
haupt eines im Alter unter 14 Jahren stehenden Rindes an

n Maserne

gemeldet und hat innerhalb 14 Tagen von Eingang dieser Meldekarte bei der Schulleitung
des betreffenden Orts, falle dieser ein ländlicher ist, bereits ein der Schulleitung bekannt
gewordener Todesfall an dieser Krankheit, salls der Ort eine Stadt ist, bereits der dritte
Todesfall an dieser Krankheit nach Kenntniß der Schulleitung am Orte staltgehabt, so
lind die die Schule besuchenden Geschwister des als erkrankt gemeldeten Kindes alsbald
und für drei Wochen aus derselben zu entfernen.

Die die Schule besuchenden übrigen Mitbewohner des Hauses, aus welchem der
Masernerkrankungsfall an die Schulleitung gemeldet ist, können aber allfällig noch so
lange und soweit zur Schule zugelassen werden, als nicht der Bezirksphysikus, dem die
fragliche Melrekarte gleich jeder anderen ungesäumt zugestellt werden muß, abweichende
Anordnung ertheill, die zu erwarten, eintretenden Falls aber in Vollzug zu setzen ist.

Die örtliche Polizeiverwaltung hat die Obliegenheit, über die an einem Orte durch
die Masernkrankheit unter Kindern und jugendlichen Personen eintretenden Todesfälle An-

23
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zeige an die örtliche Schulleitung, sowie an die Leiter der außer der Vollsschule an einem

Orte bestehenden Lehranftalten, ebenso auch an die Vorsteberinnen. etwa am Orte vor-
handener Kinderbewahranftalten und nderhrten zu richten

Wäre ein als von einer der unter *5. 4 und 5 vorstehends gedachten anstecken-
den Krankheiten ergriffen gemeldeter Schüler gleichwohl noch in der Schule befindlich,
worauf die Schulleitung steis ihr Augenmerk zu richten hat, so ist der betreffende Schüler
jedenfalls alsbald aus der Schule zu entfernen, im Uebrigen aber den unter §H. 4 und 5
gegebenen Vorschriften ebenfalls nachzugehen.

Erfolgt die Benachrichtigung von der Erkrankung oder vom Tode eines Schülers
oder einer Schülerin an einer der unter 88. 2, 3, 4 und5vorstehend bezeichneten Krank-
heiten an die Schulleitung (Schuldirektor, ersten i einzigen Lehrer) nicht durch polizei-
liche Meldekarke, sondern durch Anzeige der Eltern, sonstigen Angehörigen oder 1des erkrankten oder gestorbenen Kindes, so ist ebenfalls nach den unter §5.ausgestellten Vorschriften, soweit dieselben solchenfalls siungemäße Anwendungsinn
verfahren.

5. B.
Ist der Schulleitung bekannt, daß mit einem als von einer ansteckenden Krankheit

(§§. 2—5) ergriffen oder an einer solchen gestorben gemeldeten Kinde andere jugendliche
Personen einen Haussland theilen, die nicht dessen Geschwister sind, aber eine Schule
(Lehranstalt) des betreffenden Orte besuchen, so ist in Rücksicht derselben vas gleiche Ver-
fahren zu beobachten, wie es vorslehends unter den §. 2 bis 5 und resp. 7 bezüglich
der Geschwister eines erkrankten Kindesbestimmt isl.

Werden die von einer der vorstehends unter 88. 2 bis 5 bezeichneten ansteckenden
Krankheiten bosallenen schulpflichtigen Kinder oder sonstigen Schüler von einem approbirten
Arzte bebandelt, so sind sie auf Beibringung eines von demselben ausgestellten Gesund-
heitsattestes (vergl. §. 4 Abs. 1) zur Schule wieder zuzulassen.

In jedem Falle sind die Eltern und sonstigen Erzieher eines von einer der in
den 88. 2 bis 5 dieser Verordnung bezeichueten Krankheiten befallenen Kindes, wenn
dies eine Schule besucht, oder auch, wenn dies nicht der Fall, dafern Geschwister desselben
oder andere einen Hausstand mit dem erkrankten Kinde theilende junge Leute eine Schule
oder sonstige Lehranstalt beziehentlich eine Kinderbewahranstalt oder einen Kindergarten
des betreffenden Orts besuchen, verpflichtet, die völlige Wiederherstellung des von der
Krankheit ergriffen gewesenen Kindes sowie die Unbedenklichkeit der Wiederzulassung der
Geschwister deffelben oder der sonstigen in einem Hausstande mit demselben befindlichen
jungen Leute zu der Lehranstolt, in welcher sie Unterricht haben, beziehentlich zu der Kin-

derbewahranslalt oder dem Kindergarten, die resp. den sie besuchen, der bezüglichen Schul-
leitung oder im letztern Falle der ntlt vorsteher durch ärzlliches Zeugniß nachzuweissen.

Umfassendere Beschränkungen des Hnbeusen wie die unter §§. 2 bis 5 vor-
heschriebenen, aus Anlaß der Verbreitung außer und in der Schule auftretender anstecken-
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der Krankheiten — und zwar auch anderer als der in §§. 2 bis 5 bezeichuneten — zu
versügen, bleibt der zuständigen Lokalschulinspektion nach Anhörung des in gedachtem Be-
zuge zu Anträgen an dieselbe berechtigten und verpflichteten Schulleiters im Einvernehmen
mit dem Bezirksphysikus vorbehalten.

Die Anordnung von Deeinfektionsvorkehrungen und E ** sanilätspolizeilichen
Maßnahmen betreffs aller Räume in Schulgebäuden, sobald sich solche Maßnahmen nach
dem Ausbruche einer ansteckenden Kraukheit als rälhlich erweisen, ist die örtliche Polizei-
verwaltung (der Gemeindevorstand) in Gemäßheit der sofort einzuholenden Aeußerung des
Bezirksphysikus vorzunehmen verbunden. Die Schulleitung hat auf die Vornahme solcher
Mahregeln bei der örtlichen Polizeiverwaltung anzutragen.

S. 11.
Die vorslehenden Bestimmungen der Paragraphen 2 bis 10 finden, auch soweit

dies im Vorstehenden noch nicht ausdrücklich ausgesprochen ist, in Bezug auf höhere Lehr-
anstalten und Sammelschulen, deren Zöglinge und Dirigenten unter gleicharkigen Verhält-
nissen siungemäße Anwendung, ebenso auch auf Kinderbewahranstalten und Kindergärten
und der#n, Zöglinge wie Vorsteherinnen.leibt jedoch vorbehalten, in Bezug auf höhere Lehranstalten in den Städten,
ferner in Rcchich auf vielklassige Schulen überhaupt, ebenso auf Sammelschulen, Kinder-
bewahranstalten und Kindergärten auch von den vorstehenden abweichende beziehentlich
solche Anordnungen zu geben, welche die Anwendung der vorersichtlichen Bestimmungen
in §§. 2 bis 10 auf Lehr- und Erziehungsanstalten gedachter Art zu erleichtern geeignet
lind und diese Anordnungen durch besondere Anweisungen an die betreffenden Schullei-
lungen wie Ortspolizei. Verwaltungen in Ausführung zu bringen.

8. 12.
Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1885 in Krast.

Greiz, den 17. Dezember 1884.

Fürstlich Neuß-Pl. Landesregierung.
v. Geldern-Crispendorf

#. V.
" C. Perthes.
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Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

M15.
(Ausgegeben am 31. Dezember 1884.)

309. Regierungs-Bekanntmachung vom 24. November 1884,
Personalveränderungen in den für das Großherzogthum Sachsen und das
Fürstenthum Reuß Aelt. Linie bestehenden Sachverständigen-Vereinen betr.

Einer Mittheilung des Großherzoglich Sächsischen Staatsministeriums in Weimar
zufolge hat sich eine Ergänzung der Mitglieder des auf Grund der Reichsgesetze vom
11. Januar und 9. Januar 1876 für das Großherzogthum Sachsen und das Fürsten-
thum Reuß Aelt. Linie gebildeten gewerblichen bez. künstlerischen Sachverstäne=
digen-Vereins nothwendig gemacht und ist beschlossen worden

1. an Stelle des verstorbenen Hofstuckateurs Hüttner in Weimar und des ver-
storbenen Kommerzienraths Rreiter in Apolda zu Mitgliedern des gewerb-
lichen Sachverstän digen-Vereins dessen bisheriges stellvertretendes Mit-
glied den Maler und Zeichenlehrer Franz Jäde in Weimar und den Fabrik-
besitzer Kommerzienrath Emil Wiedemann in Apolda,
 als stellvertretendes Mitglied des gewerblichen Sachverständigen-Vereins

den Professor Woldemar Friedrich in Weimar,
. als stellvertretende Mitglieder des künstlerischen Sachverständigen-

Vereins den obengenannten Professor Friedrich und den Maler und Zeichnen-
lehrer Eduard Weichberger in Weimar

zu ernennen.

Dieß wird andurch unter Bezugnahme auf die Regierungs-Bekanntmachung vom
5. Febr. 1878 (Ges. S. S. 2), wonach die Thätigkeit der Sachverständigen-Vereine des Groß-
herzogthums Sachsen auf das Fürstenthum Reuß Aelt. Linie ausgedehnt worden ist, sowie auf
die Bekanntmachung vom 16. März 1883 (Ges. S. S. 59) zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, am 24. November 1884.

85

S

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.
23



40. Patent vom 5. Dezember 1884,
die im Jahre 1885 zu entrichtenden Landesabgaben betreffend.

Höchstlandesherrlicher Entschließung zufolge soll mit bierzu erklärter Zustimmung
des Landtags im Jahre 1885 die nach der Verordnung vom 30. December 1870 in
Gemäßheit der Gesetze vom 9. Mai 1857 und 26. Februar 1875 zu erhebende allgemeine
Grundsteuer mit 4616BPennigenReichswährung von der Steuereinheit erhoben werden.

Bezüglich der übrigen Abgaben bewendet es, soweit hieran nicht durch Gesetz etwas
geändert wird, bei den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen.

Indem dies zur Nachachtung für Steuerpflichtige, Hebestellen und Einnehmer zur
allgemeinen Kenntniß gebracht wird, werden für die an den 4 ersten Terminen mit
1 Pfennig, am fünften Termine mit * 10 Pig. von jeder Steuereinheit zu entrichtende
Grundsteuer folgende Termine festgesetzt:

der 16. Februar,
der 15. Mai,
der 15. Juli,
der 15. September und
der 16. November.

Dabei wird bemerkt, daß bei Entrichtung des V. Grundsteuertermine Beträge
unter ½ Pfennig wegfallen, Beträge von und über 12 Pfennig für einen vollen Pfennig
gerechnet werden, sowie daß die erforderliche Information der Ortssteuereinnehmer wegen
Erhebung des V. Termins durch das Fürstliche Ratasterbureau erfolgen wird.

Die Ausschreibung der Termine für die Einkommensteuer bleibt z. Zt. noch vor-
behalten.

Greiz, am 5. Dezember 1884.

Fürstl. Reuß-Plauische Lundesregierung.
v. Geldern-Crispendorf.

i. V 4

C. Perthes.

AL. Weiterer Nachtrag vom 16. Dezember 1884
zur Verordnung vom 7. Juli 1878, die Ausführung des Fischereigesetzes

vom 2. Juli 1878 betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.
haben Uns bewogen gefunden, im Einverständniß und im gemeinsamen Vorgehen mit
den übrigen bei der Fischerei in der Saale betheiligten Thüringischen Regierungen unter
Abänderung der Bestimmungen in §. F. 5. 6. 7 der Verordnung vom 7. Juli 1878,
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die Ulusftthkung dedmschekctgeschesvomZJulilstbettcffcnddasgolgendezuvcks
n

Das Verbot jeder Art des Sischjanges in der Saale während der Winter-
schonzei! wird aufgehoben, jedoch bleibt der Fischtang auf den Lachs in der Saale
während des Zeitraums vom 15. Oktober bis einschließlich 14. December jeben Jahres
untersagt. Auch sind daselbst während des bezeichneten Zeitraumes alle durchdasGesetnicht ohnehin beseitigte, dem Lachsfang dienende Fischerei-Vorrichtungen (Sussene, fest-
stehende und sogenannte schwimmende Netze bezüglich Hamen und dergleichen — vgl. §.

der beze gueten Verordnung —) abzuslellen beziehentlich zu beseitigen.e NRebengewässer der Saale unterliegen auch fernerhin der geordneten
Wineerschonzen (§. 5 No. 1 der Verordnung).

Die Frubjjabreschongeft für die Saalr wird zur Herbeiführung gleich-
maßiger Tenn suben Jeitraum vom 10. Aprilbig einschließlich 9. Junijeden Jahresbeschränkt.

Diepensationsertheilungen von dieser Schonzeit unterliegen der Bestimmung in
6 Abs. 2 der Verordnung vom 7. Juli 1878 und sind auf das zußerste Maß des

Bedürfniffes zu beschränken.
egenwärtige Verordnung trikt mit dem 1. Januar 1885 in RKraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsleigenhändigen Vollziehung und Vordruckung Unseres
Fürstlichen Insigele

Gegeben Neue Burg zu Greiz, am 16. Dezember 1884.

(L. S.) Feinrich ech XXI.
v. Geldern-Criependorf.

12. Regi Bekaunnt vom 24. Dezember 1884,die Abänderung der ne betreffend.
Unter Berücksichtigung der in den Einkaufopreisen mehrerer Droguen und Chemi-

kalien eingetretenen Veränderungen und der hierdurch nothwendig ##wordenen. Aenderungin den Taxpreisen der betreffenden Arzneimittel hat eine Revision der auch für die hier-
ländischen Apotheken maßgebenden Königlich Preußischen Arznestaxe stattgefunden. Dem-
gemäß ist eme neue Auflage dieser Arzneitaxe ausgearbeitet worden, welche mit dem
. Januar 1685 in Kraft tritt und im Anbange wiederum die zur Vereitung einer
Anzahl gebräuchlicher, in die Phan macopoes Germanica nicht aufgenommener Arzneimittel
bestimmten Vorschriften enthält, wie solche bei der Festsetzung der für diese Arzneimittel
ausgeworfenen Preise maßgebend gewesensind.

Unter Bezugnahme auf §. 21 der Apothekerordnung vom 10. Juni 1859 und
die Regierungsverordnung vom 18. Februar 1873 sowie unter Verweisung auf die
Verlage von Rudolph Gärtner in Berlin erschienene Königl. Preußische Mucller in
dies zur öffentlichen Kenntniß gebracht

Greiz, am 24. December 1884.

Fürstl. Reuß-pl Landegregierung
zaber C. Perthes.



Sachre gister
zur Gesetzsammlung für das Fürsteuthum Reuf Aelterer Linie.

Jahrgang 1884.

A.

Abgaben die-* das Jahr 1885 zu ent-richtenden, E. 1
Pertnrt 6beeen Landtagen, Neufeststellung

der Wahlbezirke, S. 5.

Altgemeinden, ländliche, Beaufsihtigung der
Verwaltung ihres Vermögens, S. 32.

Anhaltung derselben zur Erfüllung ihrer
aanegenhen gegen die Ortsgemeinde, S. 32.Anstechende Kranstheiten f. Krankheiten.

nwastsstammer, Competenz derselbenin Be-
ziehung auf die Zulaffung zur Rechtsanwaltschaft,
S. 69.

Anzeige beim Auftreten der Reblaus oder bei
Anzeichen für das Vorhandensein, S. 14.

— bei Veräußerung eines Leprüften Zucht-
stieres an die Polizeibehörde, S. 66.

Anzeigepflicht rückichtiich gewisser ansteckenderKrankheiten, S. 129.
Arbeiter s. Krantenversicherun der Arbeiter.
Armenpstege, ösfenche, Aufnaßme einer Sta-

listik für 1885, S.
Armenverhände 6 mnneni.

6 nossenschaftsvorständen verhängt sind,

Wr 7— AbänderungA uss gt-behorden beß die nHülfskassen, S. 77. ·

ufstchtsbehotde über städtische Gemeinde-anhe
—, deren Errichtung und Zusammensetzung,

7.
deren Befugnisse (Art. 153 ff.), S. 34, 45.

—, deren Fustandi len in Gemeindesachen,S. 25, 29, 30, 32, r—, Thätigkei gesfelont. in Bezug auf das
Arbeiter- n#enversiherungswesen S. 64, 65,

—
S

—, Competenz derselben als höhere Verwal-
tun sbehör e in Beziehung auf eingeschriebene
Dülfskassen städtischer Befür e, S. 78, in Be—-
Kehung auf die reichsgesetzliche Unfallversicherung,

swanderunge genturen, Ueberwachungdes Verfahrens 2 e ist für den Swachung
bezirt Greiz dem Landrathsamte vorbehalten,
Auswanderung, unerlaubte, Einschreiten da-

gegen. ist für den Gemeindebezirk reiz dem
andrathsamte vorbehalten, S. 38.S.

B.
Baustrankenstassen, Beaufsichtigung, S. 64,

Einreichung von Uebersichten und Rechuungs-
Abschlussen, S. 119.

eiträgeffür die# d
Beitreibung Lürsdie e S. 66.

eitreibung von Geldstrafen, welchevon Ge-
S. 98.

Vernfungen und WMeschwerdenin Gemeinde-
sachen, S. 34.

Beschwerden gegen Entscheidungen in Betreff
derZulassung zur Rechtsanwaltschaft beim Ober=
landesgericht, SS.73

Betriebs- iKrankenhkassen, Beauf-sichkigung, S. 64.
—, Einreichung von Uebersichten und Rech-

s-Abschlüssen, S. 119.
eurlauhung von Volksschullehrern, S. 94.

Briefe, Nachsendung von solchen mit Post-
zustellungs-Urkunde, S. 89.

C.

517 Landstraße.Chboleras.Krankheiten.

k sicher ung,

nun



II

Kéreditpapiere,Anlegung von Geldern der Be-
vormundeten in solchen, S. 51,

—, den hierländischen für Autegung von Gel-
dern Bevormundeter gleichgestellt,S. 56.

D.

Dartehue, deren Aufnahme durch Vormunder,

er seten
143.wiealihser#isisigengen —S.

Dynamits.Sprengstoffe.

von der Schon-

10, 99.

Einkommensteuer- Balent für 1885, S. 13.
Eintragungen in die Rechtsanwalts- Liste,

. 70.

—,Form derselben, S. 71.
Eisenbahn s. Mehltheuer=WeidaerGEisenbahn.
Entscheidungen der höheren Verwaltungs-

behörde in Krankenversicherungssachen, Rekurs
gegen dieselben, S. 60.

F.
2268422664— 6 ##ri#d# -OINNETFREL

solche, S. 64.
—, Statuten derselben, S. 64.
—, Einreichung von Uebersichten und

Abschlüssen, S. 119.
Jässerladungen, Einrichtung derselben beim

Transport auf öffentlichen Wegen, S. 74.
Feuerpolizei gehort in den Städten zum Be-

reich der Ortspolizei,S.24.
Jischerei, Abänderung der Verordnung zu

Ausführung des Gesetzes über die Fischerei,142.

ung über7) 1

Rech-

kechtyphus f. Krankheiten.
lurgenosten, Rechte derselben gegenüber denGemeinden, S. 26

welarn, Sn gebört in den Städten zum
Bereich der Ortspolizei, S. 24.

Jrähja Proschenzeit, Beschränkung derselbenfür die Saale, S. #
Geistliche, Nachtrag zum Gesetz über Pensio-

nigek derselben, S. 4.eldleistungen, Beitreibung rückständiger aufSuhtean der zuständigen Reußischen und
Sächsischen Verwaltungsbehörden, S. 10.

Geldstrasen. Beitreibung der von Genosseu-
schaftsvorständen rr. verhängten, S. 98

Sachregister 1884.

Gemeindeangelegenheiten s. Gemeinde-Ord-
nung.

Gemeinde-Bedürfnisse s. Gemeinde-Ordnung.
Gemeindebehörde im Sinne des Kranken-

versicherungs-Gesetzes, S. 63
Gemeindebezirkte s. Gemeinde-Ordnung.
Gemeindeglieder s. Gemeinde-Ordnung.
Gemeinde-Krankenversicherung, Vereini-

gung einer städtischen Gemeinde mit ländlichen
zu gemeinsamer Krankenversicherung, S. 65., Aufsicht über dieselbe, S. 65.

—, Beitreibung rückständiger Beiträge für die-
selbe, S. 66.

Gemeinde-Krankenversicherungs-Kassen,
Einreichung von Uebersichten und Rechnungs-

abschlüssen, S. 11F.

Gemeinde. Ordnung,Abänderungen derselben,
n#n uhrungeobestimmungen hierzu, S. 38.

Gemeinde- Angelegenheiten undderen
Verwaltung Seiten der Gemeinde (Art. 9),
S. 24.S.

Gemeindebedürfnisse, deren Deungausr Gemeindenutzungen (Art. 131), S. 31.
Beschlußfassung in den Landgemeinden wegen

neuer Einrichtungen und Unternehmungen,

welche Ehebung, von Anlagen herbeiführen(Art. 138),S.32.
Einführung indirekter Auflagen (Art. 141),
-der Gemeinderechnungen (Art. 149,

150, S. nnd! des Staates (Art.
is 159), S. 33 jf.
Gemeinde— Bezir ke,

stehender (Art. 7), S. 23.

Gemeindet gieder, deren Verpflichtungen(Art. 23), S. 26.
deren Erimabeiehugn (Art. 46),S.26,43.

gausübung des Stimmrechts derselben (Ar.
48), S.

Gemeindepolizei, Berich- und Aus-übung derselben (Art. 9 u. 14), S. 24 u. 25.
Beaufsichtigung der Ausübung durch die

Landespolt izei (Art. 9), S. 24.Nähere Taihmnuneen über den Bereich der
Gemeindepolizei in den Städten, S. 38—42

Gemeinderath, Zaht der Mitglieder (Art.
60), Funktionsdauer (Art. *JP7 S. 28, 43Wahl (Art. 68), S. 28,
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Abänderung be-



Sachregister 1884.

FErnmittelung des Wahlergedunisses (Art. 7.0,
S. 44.

Feschwerden gegen das Wahlverfahren (Art.
80),S.29.

Gemeindeverbände, Bildung nener,

Lereinigung und Abänderung bestehender,23.
Ge meindevermögen, dem Benutzungs-

rechte einzelner Gemeinde-Angehörigen oder
Klassen derselben unterworfenes, S. 31, 32

Gemeinde - Ve sam mlung, Beschlüssederselben, S. 30,
rehen, F. . 11 3. städtische Auf-

sichtebehörde über solche, S. 9, 47.

Staatliches Hrraufsichterecht. über dieselbeund dessen Ausübung,S.34, 35, 36, 37.
Gemeindevorstand, üchi und Funk-tionszeit (Art. 83), S. 30,Ablehnung der Wahl ai- 88),

des Wahlverfahrens (Art. 93), S. 3
Versagung= der Ausführung von Wichtusfen

(Art. 110),S.30Erledigungber Ceeschäfte (Art. 127),S
Gemcindepolizei f. Gemeindcordnung.

emeinderath s. Gemeindeordnung.
emeindeverbände s. Gemeindcordnung.
emeindevermögen f. Gemeindeordnung.

n- s. Gemeindeordnung.emeindeverwaltung Gemeindcordnung.Gemeindevorsland in Städten, Aufsicht über
die eingeschriebenen Hülfskassen des Stadtbezirke,
„S. 77,

— Verpftichtung desselben zu Aufbewahrung
niedergelegter Schriftstücke, S. 90.

Gompetenzen in Bezug auf Unfallver-sicherung, S. 4#Fesg ee desselben bei Anzeige ansteckender
Krankheiten, S. 129.

s. auch Gemeindeordnung. nVerpflichtung bei Nach-
orriseschreiger, sendung undZustellung

von Briefen und
der Amtsgerichte Schriftstücken 2c.

Grüfung

. 30, 45.

Gerichtsvollzieher, S. 89 ff.
; VIIIIILL

8 in den Bereich der Orts-
Gewerbepolizei polizei, S. 24, 39, 40.

Gewerhlicher Hachnerständigen- Verein j.Sachverständigen-Verein
Gewichtswesen f. Maß= und Oewichtswesen.
Grundstener, die für das Jahr 1885 zu ent-

richtende, S. 142.

III

H.
Höhere Verwaltungsbehörde s.

tungsbehörde.
Hülfskassen, eingeschriebene, Anwendung des

abgeänderten Reichegesetzes über, S. 77.
— Abdruck des Reichsgesetzes in der Sassung

des Reichsgesetzes vom 1. Juni 1884, S. 78.
—, Einreichung von Ucbersichten und bch-

nungoabschlüssen, S. 119.

J.
Innungs·Sransltenllassen,Einreichungvon

Uebersichten und Rechnungoadschlufsen, S.119.
Irchwitz, Verleihung der Rechte einer milden

Stiftung an die für die Schule daselbst begrün-dete Stiftung,S

Verwal-

K.
Kaisersliftung, Verleihung der Rechte milder

Stiftungen an dieselbe, S. 7.
Kallenwagen, I##nsport von Kisten und

Fässern auf solchen, S. 75.
Kindbettsieber s. Krankheiten.
Kiuderbewahranstakten, Kindergärken, Ver-

fahren der Vorsteherinnen bei eingehender An-
zeige über ansteckende Krankheiten,S.132.

—, Verhütung der Berbreitung ansteckender
Arankheiten in denselben. S. 136.

Kirchendiener, Nachtrag zum Gesetz über
Pensionirung derselben, S. 4.

Kistensadungen, Transport auf öffentlichen
Wegen, S. 71.

KranstenKallen, Einreichung von Uebersichten
und Rechnungeabschlüssen, S. 178

s. auch Ortskrankenkassen, Betriebskrankenkassen,
Baukrankenkassen.

Kranktenversicherung der Arbeiter, Auefüh-
ung des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883, 63 ff., Nachtrag S. 87.
Kranüzeiten. ansteckende,
züglich solcher, S. 129.

„Verhütung der Verbreitung solcher inLehr-
und Kinderbewahr-Anstalten, S. 136.

Künlllerischer FSachperfländigen- Verein f.Sachverständigen-Berein.

Anzeigepflicht be-

r#l
D.

Tadungen von Kisten und Fassern, S. 74.
TLandesabgaben s. Abgaben, Grundsteuer,

Einkommensteuer.



IV

Tandesausschuß, Aufsichterecht über die Ge-

meindeverwalkung der Landgemeinden, S. 37 fl.
Befugnifse desselbenin Beziehung auf dasKranken=Versicherungswesen, S.

—, Auffi t über die ditahnn des Land-
beziris, SS.77.

Furktion desseiben als höhere Verwal-tungzbchörde, S.
—, Competenz 11 „üere Verwaltungsbehorde

im Sinne des Rei hsgesetzes über Unfallver-
sicherung, S. 97.

„Landesjustizverwaltung s. Landesregierung.

1

D
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Teiter an Rollwagen (Schleppwagen), Be-
festigung derselben, S. 75

Teiterwagen kueé von Kisten und JFässern auf olchen, S.

M.
Mardttpolizel gehört in den Städten zum

Bereich der Ortspolizei, S. : O.
asern, Todesfälle an solchen sind der Orts-

polizei anzuzeigen, S. 131
— Anzeigen der Ortspolizei über Todesfälle

1—

an Masern an Schulleitungen, S. 137

(Tandespolizei hat neberwachung und Aufsicht:bezüglich der städtischen Polizei, S. 24.
—, deren Competenz in Bezugauf Vereins-,Versammlungs= und Preßwesen, S. 41,
Tandesregierung, Befugnisse gachster in
— auf das Kranken-Versicherungswesen,

—, dieselbe übt die durch die Rechtsanwalts-
ordnung bestimmten Befugnisse der Landesinstiz-
verwaltung aus, S. 69.

TLandesthierarzt, Untersuchung des Fleisches
eprüfter Zuchtstiere mit Rücksicht auf die Perl-Luach, S. 66, 67.
Tandrathsamt, dessen Zuständigkeit zur Auf-

sicht Uüber die Verwaltung des Vermögens der
ländlichen Altgemcinden, S. 32.

—, dessen Zuständigkeit in Bezug auf Bereins-Versammlungs= und Preßpolizei, S. 41,
—. Competenz als ODrtspolizeibehörde im

Siune des Reichsgesetzes über Unfallversicherung,
Taudstraße Zeulenroda-Sächs. Landesgrenze,

Ueberweisung derselben zur Unterhaltung an die
Stadtgemeinde Zeulenroda, S. 98.

(Landtag s. Landtagsabschied.
Landtagsabgeordnete, Neufeststellung der

Wahlbezirke für die Wahl solcher,S.5,der Wahl-abtheilungen, S.
8 für den 6. ordentlichen

Landtag, 1.
—, ür Zen 10. außerordentl., S. 107.
Tehraustalten Verhütung der Verbreikung

ansteckender Krantheiten in denselben, 136.Tehrer, Beurlaubung,S—, erster oder einziger, Jeilen Thätigkeit bei

Anzeige gltechenber Krankheiten an die Schul-leitung, S. 132, 136.

* rerinnen Beurlaubung, S. 94.Teistungen "v Geldleistungen.

s. auch Krankheiten.
Maß- und Gewichtswesen, unterinstanzliche

lleberwachung in den städtischen Gemeinde-Be-zirken, S. 40.

Fhigsiern Ausübung und Befugnissederselben, S. 3
s. auch Gemeinde-Ordnung.

ehltheuer-Weidaer Eisensahn, Polizei-
vorschriften für die im Fürstenthum Reuß Aelt.
v. gelegene Strecke derselben, S. 61.

Rteecdektarten über ansteckende Krankheiten,
güäde Stiftungen, Verleihung der Rechte
solcher an die Kaiserstiftung in Greiz, S. 7,

an die für die Schule in Irchwitz begründete
Stiftung,S.13,
„An die Militairvereins- Verbands-Stiftung,

107.
NMilitalroereins-Verbands-Stiftung, Ver-
leihung der Rechte milder Stiftungen, S. 107.

Minderjährige, Führung der Vormundschaft
über solche, ingleschen die Verwaltung des Ver-
mögens solcher,S.40, 54, 93.

N.
Nachsendung von Briefen mit Postzustellungs-

Urkunden, S. 89.
Nachweisung für die Statistik der öffentlichen

Armenpflege, S. 108, 109.
Formular dazu, S. 117.

O.

Dberkandeugericht. Rechtsanwaltschaft beidemselben, S. 7
d chtspräsident, Competen endesselben in Sgerichter auf die Ausführung

Rechtsanwaltsordnung, S. 69.
—, in Bezug aufdie Rechtsanwaltschaft beim

Oberlandesgerichte, S.
Oeffentliche Armenpssege s. Armenpflege.

—1
:
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Deffentliche Wege, Einrichtung der zum
Transport auf solchen bestimmten Kisten= und
zässerladungen, S. 74.

s. auch Landstraße.

V

Preßwesen, Aufsicht über dasselbe ist von der

v Zustandigkeit der Gemeindepolizei tacaenn
Ordnungspolizei gehört in den Städten zum

S. 24.
—

Bereich der Ortspolizei,
—, Bereich derselben, S. 40.

etskrankenkafen, deren Beaufsichtigung.
—, inreichung gon Uebersichten und Rech-

nungs- Abschlüssen, SOrtspolizeibehörde, sunendigesten derselben
in Bezug auf dic Unfallversicherung, S 97

Ortspolizei in den Städten,A
über solche, S. 9.

—, Bereich der Zuständigkeit derselben in den
Städten und auf dem platten Lande, S. 21.

s. auch Gemeindeordnung.
rtoslatuten für Gemeinden,

solcher, S. 25.
Errichtung

P.
atent über die im Sahre 1885 zu entrich-tenden Landesabgaben, S.

Venstonirung der Vessichtn. hullehrer und!
eGesetzes-Nachtrag,S

solcher dur

Auzschtsführung.
D

wegen Gewährung

— Ausbung der Aufsicht, S.

Q. R.

Rebsausstranstheit, Beaufsichti tsn n esanpflanzungen mit Rücksicht auf die Infizirung
ch die Reblaus,S.1

Rechnungsabschrüsse e den Kranken-
und Hülfskassen, Einreichung, S. 119

Rechtsanwaktschaft(.Rechtsanwaltsordnung,
Oberlandesgericht.

Rechtsanwaktsliste, Führun 9
Nechtanwaltsoronung,EW hi Verwaltungssachen, UebRe ülfe in ern ungssachen, Ueberein-kommen mit den Ke ¾ l. n Ministerien

olcher, S.
zur Eintragung 9 Zustellungs-

derselben,S.70.
usführung der-

egister
berollächtigeen und Stellvertreter von Rechts-

n anwälten,S.71.

erlsucht, Anordnung der linssisichung des
Fleisches geprüfter Zuchtstiere mit Rücksicht auf "%die Perlsucht,S.66, 67.

Plere Zuchebnnge-cgtemen, Erganzungdesselben, S. 14.
’Führungder Vormundschaft

it 9 S. 49 93.PhystRus, ##ahn desselben bei erhaltener
Anzeige ansteckender Krankheiten, S. 129.

Pocken s. ansteckende Krankheiten.Volizeiliche Aufsicht über das Schankwesen,
Feuerversicherungswesen,Gesindewesen, auf öffent-
liche Bauten, Anlagen, Brücken, Stege, Kanäle,
Wasserläufe und deren Ufer gehört in den
Städten zum Bereich der Ortspolizei, S. 24.

Volizeiverwaltungen, Verfahren derselben
bei erhaltener Anzeige ansteckender Krankheiten,
S. 130, 132.

Tolizeivorschristen für die im Fürstenthum
Reuß Aelt. L. gelegene Strece der Mehltheuer=Weidaer Eisenbahn, S.
#eenr ic endung von Briefen
a ent des Obersandesgerichts s. Ober-

lan asshentde Dt

r#

dur

Rollwagen, Transport von Kisten= und Fässer-
ladungen auf solchen, S. 74.

S.
Saale, Aufhebung des Verbots desFischfange

in der Saale während der Winterschonzeit und

Beschränkung der Frühjahrsschonzeit für dieselbe,
aen, Königreich, Uebereinkunft mit den
betheiligten Königl. Sächs. Ministerien. we enGewährung gegenseitiger Rechtshülfe in
waltungssachen, S. 10.

Sachsen-Weimar, Großherzogthum, s. Sach-
verständigen-Verein.

Sachverständigen-Pereine, Personalverän=
derungen, S. 141.

Scharlachs.Krankheiten.
5 aubeirke zur Untersuchung von Zucht-stieren,5 ie nittel s. Sprengstoffe.

sep—pwagen s. Rollwagen.
Schonzzeit, ufhebung des Verbots desFisch-fangs in der Saale während der Winterschonzeit

- Beschränkung der Frühjahrsschonzeit für die-elbe. S.

Behandlung der T Zweckeder ghrhuns5 %



VI

Schullehrer, Nachtrag zum Gesetz uber Pen-
4.fonirung derselben,Schulle itungen, Verfahren bei erhaltener An-

gPige. über Erkrankunerer jugendlichergan,
Krankheit, S. 129.

Schüblinge, Uebernahme und Weiterbeför-
derung für den Gemeindebezirk Greiz Seiten des
Landrathsamtes, S. 38.

zäsgehört in den Städten in
Siderhent polizei, he Bereich der Zuständig-

polizei, ffeit der Ortspolizei, S. 24.

Sennttgeseier, Handhabung der bezüglichenBestimmungen in Greiz gehört zur Competenz
des Fürstl. Landrathsamtes, S. 38.
Sprengsloffe, verbrecherischer und gemeinge-

fährlicher Gebrauch solcher, Ansführung des
Reichsgesetzes vom 9. Juni 1884, S. 101.

Staatsabgahen, Beitreibung solcher auf Re-
quisition der zuständigen Reußischen und Säch-
sischen Behörden, Uebereinkunft deshalb mit den
betheiligten Königl. Sächs. Ministerien, S. 10.
Sttädtische Gemeindeverwaktung, Aufsichts-
führung über solche, S. 9, S. 34, 35, 36.

Standesbeamte, Verpflichtung derselben zur
Anzeige in ihren Bezirken erfolgter Todee fälle
anßerhalb desselben männlicher Geborener, S. 17.

Standesregisterauszüge s. Standesbeamte.
Statistik der öffentlichen Armenpflege, Auf-

nahme für 1885, S. 108.
Statuten der Orts-, Betriebs-(Fabrik-) und

Baukrankenkassen, Genchmigung derselben. S. 65.
Stiftungen s. Koiserstiftung, milde Stif-

tungen, Militairvereins-Verbands-Stiftung.
*! Ftimmberechtigung der Gemeindeglieder,S. 26

oncn an einer ansteckenden

—. Ausübung derselbrn, S.
5à##

27.
5 hung der stände,S.25.
Strafverfügungen, Vollstreckung solcher auf

Requisition der zuständigen Reußischen und Säch-
sischen Behörden. S. 11.

Streßen s. öffentliche Wegc. .traßenpolizei gehört in den Städten in den
reich der Zuständigkeit der Ortspolizei, S. 241.
treitigkeiten über Ansprüche der Gemeinden

und Armenverbände wegen auf Grund des
Krankenversicherungs-Gesetzes geleisteter Unter-
stützungen, S. 64.S.

±4
—

03

T.
anzhalten, die Handhabung der wegen Be-
I desselben bestehenden Bestimmungen
in dem Gemeindebezirk Greiz, S. 38.

eines Schülers oder an-
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Lodesfälle an Masern s. Masern.
Kransport von Kisten= und Nässerladungen

öffentlichen Wegen, S. 74.
Tumuflt, Einschreiten gegen solchen ist für den

Gemeindebezirk Greiz dem Fürstl. Landrathsamte
vorbehalten, S. 38.

CTophus s. Krankheiten.

u.
Aebersichten, Einreichung solcher Seiten ver-

schiedener Kranken= und Hülfokassen, S. 119.
Anfallversicherung, Ausführung des Reiche-

gesetzes über dieselbe, S. 97.
Anterleißstyphns s. Krankheiten.
Anterstützung s. Armenpflege.
Arlaubsertheilung an Volksschullehrcr, S. 91.

V.
Veränherung geprüfter Zuchtstierc, S. 66.

—vonMermögensstückender Pflegebefohlenen
durch die VTormünder, S. 52.

Verbands-Kranstenversicherungs Kassen,
Einreichung von Uebersichten und Rechnungs=
abschlüssen, S

2u

S. 119.
Verbrecherischer Gebrauch von Spreng-

sloffen, Ausführung des Reichsgesetzes vom
9. Juni 1884, S. 101. 4

Vereinswesen, Aufsicht über dasselbe ausge-
schlossen vom Bereiche der Gemeindepolizei, S. 24.

, Bereich der Aufsicht und Zuständigkeit
4dazu, S. 4

ermögen der Minderjährigen und Pflege-
befohlenen, Verwaltung desselben, S. 49ff.

Versammkungswesen, Aufsicht über dasselbe
ausgeschlossen vom Bereiche der Gemeindepolizei,
S. 24

2.

—, Bereich der Aufsicht und Zuständigkeit
dazu, S. 42.

Verwaltungsbehörde, höherc, im Sinne des
Krankenversicherungs-Gesetzes, S. 64.

—, untere, im Sinne des Unfallversicherunge-
Gesetzes, S. 97.

—, höhere, im Sinne des Unfallversicherungs-
Gesetzes, S. 97.

Verwaltungssachen, Rechtehülfe in solchen,
deshalbige Uebereinkunft mit den boetheiligten
Königl. Sächs. Ministerien, S. 10.

Volksschulkehrer, deren Beurlaubung, S. 94.
— Nachtrag zum Gesetz über Pensionirung

derselben, S. 4.

Kereckung s. Strafverfügung, Zwange-vollstreckung.
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g grmunder, deren Vermögensverwaltung,
— 2 Sicherheitsleistung Hür,„Vermögens-

stücke der Bevormundeten, S. 50,
Vormundschaft über Minderj kurze und an-

dere* legebefohlene, S. 49 ff.,Recht der Anhaltung zu deren Uebernahme,
S. 53.

für die Landtagswahlen,
für HSoh der Dbgeordneten

Neufeststellung,Szu bei Gemeindeboahlen, S. 28,

29, 30.

9##½6 öfentliche, s. öffentliche Wege.
Berei rtspolizei, S. 24.

Wmer, Großherzogthum Sachsen s. Sach-
verständigen-Verein.

Weinanpflanzungen, Beaussichtigung solcher
mit Rücksicht auf die Tufizirung derselben durch
die Reblauskrankheit, S. 14.

Werkhpapiere, Begriff derselben im Sinnedes Gesetzes vom 7. Juni 1884 über Führung
der Vormundschaft,S.54, 55.

egepolizei gehört m den Städten zumie 5

VII

Winterschonzeit, Aufhebung des Verbots des
Fischfangs während derselben zu die Saale —
ohne Nebengewässer — S.143.

Zählkarten für die 2 der öffentlichen
Armenpflege, S.108, 111.

— Vormular dazu, S. 116, 117.
enleuroda Vausaer Tandstraße, Ueber-

weisung an die Stadtgemeinde Zeulenroda zur
Unterhaltung, S. 98.

Zuchtstiere, Henbindung von Schaubezirken
zur Untersuchung, S. 17.

—,ncdbberunt geprüfter, S. 66.zin stoffes.Sprengstoffe.
ulassung zur hlzanwaltschaft Sdem Oberlandesgericht S. 73.
urücknahme der Zulassung zur Nechtsan-

69, bei

3
waltschaft beim Oberlandesgericht, S.Zutellung niedergelegter Tchrirttüch S. 89.

Zustellungsbevollmächtigte der am Gerichts-
sitze nicht wohnhaften Rechtsanwälte, deren Ein-
tragung in ein Begister S. 71.

wangsvollstrechung in Verwaltungssachenauf Neusiton zuständiger Neußischer und Säch-
sischer Behörden, S. 10.
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